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Verehrte Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ostmeier:

Hiermit sende ich Ihnen die im Rahmen der schriftlichen Anhörung erbetene Stellung-
nahme. Aus meiner Sicht als Mathematiker beschränke ich mich auf drei Punkte:

I. Mehrheitsklausel

Die Aufnahme einer Mehrheitsklausel ist überfällig. Dies gilt für das Gemeinde- und
Kreiswahlgesetz (GKWG) gleichermaßen wie für das Landeswahlgesetz (LWG). Die
Formulierung in Ds. 18/3587 ist zielführend, die in Ds. 18/3537 ist es nicht.

II. Eintrittshürden

Weder die Erschwerung der Erlangung eines Erstsitzes noch die Einführung einer 2.5-
Prozent-Hürde im GKWG werden in den Unterlagen verfassungsfest begründet; eine
verfassungsfeste Begründung ist aber unabdingbar.

III. Sitzzuteilungsmethode

Die gesetzlich normierte Divisormethode mit Standardrundung (Sainte-Laguë/Sche-
pers) harmoniert bestens mit dem Grundsatz der Erfolgswertgleichheit der Wähler-
stimmen und ist der Divisormethode mit Abrundung (D’Hondt) klar überlegen.

Diese drei Punkte werden im Folgenden näher ausgeführt. Für etwaige Rückfragen
stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen!

Professor Dr. Friedrich Pukelsheim

E-Mail: Pukelsheim@Math.Uni-Augsburg.De · Internet: www.uni-augsburg.de/pukelsheim
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I. Mehrheitsklausel

Auf die Notwendigkeit der Aufnahme einer Mehrheitsklausel habe ich wiederholt
hingewiesen ([1] Seite 3, [2] Seite 7). Eine Mehrheitsklausel gehört aber nicht nur
in das GKWG, sondern fast mehr noch in das LWG. Das Malheur einer mangelnden
Mehrheitsabbildung wie in Boostedt 2013 wäre auf Landtagsebene fatal.

Die Formulierung in Ds. 18/3537, Seite 10, Buchstabe b, die die Zuteilung eines
mehrheitssichernden Vorabsitzes vorsieht, ist ungeeignet. Sie hätte zwar das Malheur
in Boostedt verhindert, aber nicht jede erdenkliche Situation. In [3], Seite 152, ist an
einem Beispiel vor Augen geführt, wann diese Formulierung versagt.

Die Formulierung in Ds. 18/3587, Seite 2, Buchstabe c, die mehrheitssichernde Zusatz-
sitze ins Leben ruft, ist geeignet. Sie passt sowohl für das GKWG wie auch für das
LWG. Außerdem ist sie weitestgehend wortgleich mit der Mehrheitsklausel in §6(7) des
Bundeswahlgesetzes, was aus Harmonisierungsgesichtspunkten zu begrüßen ist.

II. Eintrittshürden

Drucksache 18/3537, Seite 2, Buchstabe a, will im GKWG die Erlangung eines Erst-
sitzes erschweren, indem der Rundungspunkt 0.5 heraufgesetzt wird auf den Wert 0.7.

Bei Rundungspunkt 0.5 gehen Wählerstimmen, die fast einen Anteil von einem halben
Sitz rechtfertigen würden, durch Abrundung verloren (“Rundungspech”). Dagegen
werden Wählerstimmen, die einen Hauch mehr als einen halben Sitzanteil rechtfertigen
würden, durch Aufrundung zu einem vollen Sitz aufgewertet (“Rundungsglück”).
Rundungspech und Rundungsglück halten sich die Waage: ein “verdienter” halber
Sitz kann weggenommen oder ein “unverdienter” halber Sitz hinzugefügt werden.

Bei Rundungspunkt 0.7 werden für die Erlangung des Erstsitzes die Karten neu
gemischt. Ein “verdienter” Erfolg von bis zu 0.7 Sitzanteilen (statt 0.5) geht verloren,
der “unverdiente” Rundungsgewinn sinkt auf 0.3 Sitzanteile (von vorher 0.5). Für
Parteien und Wählergruppen, die zwei oder mehr Sitze erlangen, sollen Rundungspech
und Rundungsglück allerdings nicht neu gewichtet werden, weil im Entwurf die weiteren
Rundungspunkte 1.5, 2.5, usw. unverändert beibehalten werden.

Für diese Umgewichtung der Rundungschancen, die schwächere Parteien und Wähler-
gruppen schlechter stellt als stärkere Parteien und Wählergruppen, kann ich in den
vorgelegten Materialien keine Begründung finden. Sobald aber der Grundsatz der
Wahlgleichheit berührt wird, ist nach geltender Rechtsprechung ist eine sorgfältige
und verfassungsfeste Begründung unabdingbar.
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Da die angedachte Regelung in kleineren Kommunalparlamenten sich spürbarer
auswirkt als in größeren, müsste die Begründung herausarbeiten, warum das Sinn
macht. Die unterschiedlichen Auswirkungen werden daran sichtbar, wie sich die
faktische Sperrklausel ändert, wenn der erste Rundungspunkt von 0.5 auf 0.7 erhöht
wird. (Die faktische Sperrklausel gibt denjenigen Stimmenanteil an, ab dem einer
Partei oder Wählergruppe die Zuteilung eines ersten Sitzes gewiss ist.) Werden zum
Beispiel 13 Ratssitze unter 6 Parteien aufgeteilt, so liegt die faktische Sperrklausel
bei Rundungspunkt 0.5 mit dem Wert 0.045 unter fünf Prozent beziehungsweise bei
Rundungspunkt 0.7 mit dem Wert 0.063 über fünf Prozent. Für Ratsgröße 49 liegen
beide Werte unter anderthalb Prozent (0.011 bzw. 0.015). Siehe Seiten 45 und 47 in [4].

Drucksache 18/3587, Seite 2, Buchstabe a, will im GKWG eine allgemeine 2.5-Prozent-
Hürde einführen. Bei 6 Parteien würde sie ab Ratsgröße 23 zum Tragen kommen. Für
Räte mit 19 oder weniger Sitzen bliebe die faktische Sperrklausel maßgeblich. Hier wäre
zu begründen, warum es Sinn macht, größere Räte in den Blick zu nehmen und kleinere
nicht. Eine sorgfältige und verfassungsfeste Begründung wird aber nicht vorgelegt.

III. Sitzzuteilungsmethode

Drucksache 18/3587, Seite 2, Buchstabe b, schlägt für das GKWG vor, als Sitzzu-
teilungsverfahren die derzeitige Divisormethode mit Standardrundung (Sainte-Laguë/
Schepers) durch die Divisormethode mit Abrundung (D’Hondt) zu ersetzen. Ich
habe schon früher darauf hingewiesen, dass die Divisormethode mit Standardrundung
bestens mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Erfolgswertgleichheit der
Wählerstimmen harmoniert [1]. Zudem ist das Verfahren unverzerrt: Bei wiederholten
Anwendungen bekommt jede Partei im Durchschnitt so viele Sitze, wie ihr idealerweise
(d.h. wenn es auch Sitzbruchteile gäbe und nicht nur ganze Sitze) zustehen.

Dagegen liefert die Divisormethode mit Abrundung (D’Hondt) verzerrte Sitzzahlen,
und zwar zugunsten stärkerer Parteien und zulasten schwächerer Parteien. Bei 6
Parteien kann zum Beispiel pro vier Wahlen die stärkste Partei drei Mehrsitze über
ihren Idealanspruch hinaus erwarten und die zweitstärkste einen; diese vier Sitze
würden natürlich bei den schwächeren Parteien zum Abzug kommen müssen.

Allerdings bewirkt die Verzerrung der Divisormethode mit Abrundung (D’Hondt), dass
sie bei ungeraden Hausgrößen mehrheitstreu ist. Ich habe dies auf den Seiten 49f in [4]
ausgeführt und lege die Seiten als Anlage bei. Drucksache 18/3587 enthält also in
jedem Fall etwas Verwertbares: entweder Buchstabe b und nicht c, oder Buchstabe c
(siehe oben I.) und nicht b.

[1] F. Pukelsheim/S. Maier (2006): Stellungnahme zu Drucksache 16/794. Schleswig-Holsteinischer

Landtag, Umdruck 16/1052.

[2] F. Pukelsheim (2014): Stellungnahme zu Drucksache 18/385 und Umdruck 18/1916. Schleswig-

Holsteinischer Landtag, Umdruck 18/2854. [NordÖR 18 (2015) 111-115.]

[3] F. Pukelsheim (2014): Proportional Representation – Apportionment Methods and Their Appli-

cations. With a Foreword by Andrew Duff MEP. Springer International Publishing, Cham (CH).

[4] F. Pukelsheim (2015): Sitzzuteilungsmethoden – Ein Kompaktkurs über Stimmenverrechnungs-
verfahren in Verhältniswahlsystemen. Springer-Verlag, Berlin.

Anlage: Seite 49f von [4]
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4.6 Mehrheitstreue und Mehrheitsklauseln 49

Hoffnung trügt. Das Bundestagsbeispiel in Tab. 4.1 belegt, dass dem nicht so sein muss.
Der Grund ist, dass in diesem Beispiel die Hausgröße 496 gerade ist. Bei ungeraden Haus-
größen kann das Malheur nicht passieren.

Mehrheitstreue Bei ungerader Hausgröße ist die Divisormethode mit Abrundung die
einzige stationäre Divisormethode, die mehrheitstreu ist.

Beweis Bei ungerader Hausgröße h WD 2nC1 braucht es für eine Absolutmehrheit nC1

Sitze oder mehr. Diese stellen sich ab der Maximalhürde für n Sitze ein, also ab dem
Stimmenanteil b.n/. Mehrheitstreue drückt sich somit durch die Ungleichung b.xj / �
1=2 mit xj D n aus. Denn dann ist für eine Partei mit Stimmenanteil 1=2 oder größer
gesichert, dass sie nC1 Sitze oder mehr erhält. Für stationäre Divisormethodenmit Splitt r

ergibt Abschn. 4.4 im Fall M D ` � 1 (womit die realistischen Hausgrößen h � 2` � 3

erfasst werden) den Schwellenwert

b.n/ D n C r

2n C 1 C r � .1 � r/.` � 1/
D n C r

2.n C r/ � .1 � r/.` � 2/
:

Bei zwei Parteien (` D 2) sind alle stationären Divisormethoden mehrheitstreu, b.n/ D
1=2. Ab drei oder mehr Parteien (` � 3) gilt die Ungleichung b.n/ � 1=2 genau dann,
wenn der Splittparameter eins ist, r D 1. Im Fall M D h�xj D nC1 ist der Nennerfaktor
` � 2 durch n zu ersetzen, sodass b.n/ � 1=2 auch hier r D 1 erzwingt. �

Solche Feinheiten verliert der Gesetzgeber gelegentlich aus dem Auge. Beispiels-
weise sind in Schleswig-Holstein die Hausgrößen parlamentarischer Gremien ungerade.
Dies gilt für die im Landeswahlgesetz vorgegebene Landtagsgröße wie auch für die
im Kommunalwahlgesetz bestimmten Ratsgrößen der Kommunen. Früher wurde als Sitz-
zuteilungsverfahren die Divisormethode mit Abrundung verwendet; eine Absolutmehrheit
an Stimmen garantierte eine Absolutmehrheit an Sitzen. Wegen ihrer Verzerrtheit zuguns-
ten stärkerer Parteien und zulasten schwächerer Parteien wurde das Verfahren 2011 durch
die Divisormethode mit Standardrundung abgelöst. Diese ist zwar unverzerrt, aber nicht
mehrheitstreu. Prompt kam es bei den Kommunalwahlen im Sommer 2013 dazu, dass eine
Absolutmehrheit vonWählern sich mit einer Minderzahl von Sitzen begnügenmusste. Bei
der Wahl der Gemeindevertretung Boostedt erhielt die CDU mit der Absolutmehrheit der
Stimmen nur acht von siebzehn Sitzen. Siehe Tab. 4.2. Der Vorfall provozierte hämische
Pressekommentare.

Um Mehrheitstreue jederzeit sicherzustellen, müssen Sitzzuteilungsverfahren mit
einer Mehrheitsklausel geeignet modifiziert werden. Im Rest des Kapitels werden
drei Mehrheitsklauseln vorgestellt. Die erste Klausel schafft Zusatzsitze, bis sich die
kleinstmögliche Absolutmehrheit einstellt (Abschn. 4.7). Die zweite Klausel teilt das
Parteiensystem in einen Mehrheitsblock und den Block der übrigen Parteien und ver-
rechnet die beiden Blöcke eigenständig (Abschn. 4.8). Diese beiden Mehrheitsklauseln
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50 4 Stimmenhürden

Tab. 4.2 Wahl der Gemeindeversammlung Boostedt 2013. Eine Absolutmehrheit der Wähler vo-
tierten für die CDU, die aber nur acht von siebzehn Sitzen erhielt. Eine Mehrheitsklausel, die
Mehrheitstreue herstellen würde, ist im Wahlgesetz nicht vorgesehen

SH2013Boostedt Zweitstimmen Quotient DivStd

CDU 2 815 8.49 8
SPD 2 155 6.503 7
FWG 549 1.7 2

Summe (Divisor) 5 519 (331.4) 17

sind mit beliebigen Sitzzuteilungsmethoden kombinierbar. Die dritte Klausel ist an die
Hare-Quotenmethode mit Ausgleich nach größten Resten gebunden, sie beruht auf einer
Umverteilung des „letzten“ Sitzes (Abschn. 4.9).

4.7 Mehrheitsklausel mit Zusatzsitzen

Für viele parlamentarische Gremien wird zwar eine Hausgröße nominell vorgegeben, aber
sofort der Vorbehalt hinzugefügt, dass davon abgewichen werden kann. So beginnt das
Bundeswahlgesetz mit dem Satz:

„Der Deutsche Bundestag besteht vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Abweichungen aus 598 Abgeordneten.“

Zum Beispiel können sich Abweichungen nach unten ergeben, wenn eine Partei mehr
Sitze zugeteilt bekommt, als sie Kandidaten nominiert hat. Die überzähligen Mandate
bleiben unbesetzt und die nominelle Hausgröße wird unterschritten.

Die „Mehrheitsklausel mit Zusatzsitzen“ weist in die andere Richtung. Sie erhöht die
Hausgröße nach oben, indem sie mehrheitserzeugende Zusatzsitze ins Leben ruft: Erhält
eine Partei, auf die eine Absolutmehrheit der zuteilungsberechtigten Stimmen entfällt, kei-
ne Absolutmehrheit an Sitzen, werden für sie so viele Zusatzsitze geschaffen, bis sie über
eine Absolutmehrheit an Sitzen verfügt.Offensichtlich hängt diese Vorschrift nicht von der
Zuteilungsmethode ab, die zunächst verwendet wird. Auch geht die Klausel verständnis-
voll mit den notorischen Ängsten der Parteien um, Sitze zugunsten etwaiger Konkurrenten
abgeben zu müssen. Solche Ängste erscheinen sowieso übertrieben, eine Verletzung der
Mehrheitstreue tritt nur sehr selten auf. Aber selbst dann wird keinem etwas weggenom-
men. Stattdessen werden für die Mehrheitspartei die fehlenden Sitze neu geschaffen.

In Boostedt (Tab. 4.2) hätte die Mehrheitsklausel mit Zusatzsitzen zwei Sitze für die
CDU kreiert, damit sie mit 10 von dann 19 Sitzen über eine Absolutmehrheit in der Ge-
meindeversammlung verfügt. Die endgültige Sitzzuteilung steht in vollem Einklang mit
der Proportionalität. Wären von vorneherein h D 19 Sitze zur Verteilung angestanden, so
hätte davon 10 die CDU erhalten (Divisor 290). Das muss nicht immer so sein. Empirische
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24105 Kiel 
 
 

14. Januar 2016 
 

 
Schriftliche Anhörung zu wahlrechtlichen Vorschriften 
Stellungnahme zur Drucksache 18/3537 und zum Umdruck 18/5342 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehme ich im Rahmen der Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses des 
schleswig-holsteinischen Landtags wie erbeten Stellung zum Antrag "Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften" (Drucksache 18/3537) und hier 
insbesondere zum Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN (Umdruck 18/5342). 
 
In meinem Beitrag äußere ich mich ausschließlich zum Instrument der Ersatz-
stimme, weil dies im Rahmen des geplanten Maßnahmenpaketes die bei weitem 
bedeutendste Änderung darstellt. Mein Beitrag gliedert sich wie folgt: 
 
 

I.    Vorteile der Einführung einer Ersatzstimme 
 

(1)  Die Ersatzstimme ist gerecht 
(2)  Die Ersatzstimme ist transparent 
(3)  Die Ersatzstimme ist integrativ 
(4)  Die Ersatzstimme ist wählerfreundlich 
(5)  Die Ersatzstimme ist verfassungsrechtlich geboten 
(6)  Die Ersatzstimme könnte die Wahlbeteiligung erhöhen 

 
II.   Was ist zu beachten? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? 
 

(1)  Die Zahl der ungültigen Stimmen 
(2)  Veränderungen für die Wahlhelfer 
(3)  Änderungen im Wahlverhalten 
(4)  Auswirkungen auf die Parteienfinanzierung 
(5)  Verfassungsrechtliche Beurteilung 
(6)  Fazit zu I und II 
 
III.  Anmerkungen zu den Details des Gesetzentwurfs 
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I.    Vorteile der Einführung einer Ersatzstimme 
 
Beim Instrument der Ersatzstimme können Wähler für den Fall, dass die von ihnen 
mit der Hauptstimme gewählte Partei an der Sperrklausel scheitert, auf dem Stimm-
zettel verfügen, dass ihre Stimme an eine bestimmte andere Partei übertragen wird. 
Die Einführung einer solchen Option würde das Wahlrecht in mehrfacher Weise ver-
bessern. Nachfolgend sollen einige Vorteile der Ersatzstimme dargestellt werden. 
 
 
(1)  Die Ersatzstimme ist gerecht 
 
Die meisten demokratisch eingestellten Politiker sehen es als ein Gebot der Fairness 
an, dass dasjenige politische Lager, welches bei einer Wahl die Mehrheit der Wähler-
stimmen auf sich vereinigt (und sei diese Mehrheit noch so klein), den Regierungsauf-
trag erhält und die von ihnen gewünschte Politik umsetzt. Dieser Fairnessgedanke 
geht sogar so weit, dass in vielen Parlamenten "Pairing-Abkommen" geschlossen 
werden, mittels derer der zeitweilige Verlust der Regierungsmehrheit durch erkrankte 
Abgeordnete dadurch kompensiert wird, dass Mitglieder der Oppositionsparteien der 
Abstimmung fernbleiben, um die vom Wähler gewollten Kräfteverhältnisse wiederher-
zustellen. 
 
Noch weitaus folgenreicher wäre es, wenn die Umkehrungen der Kräfteverhältnisse 
nicht nur einzelne Abstimmungen, sondern die gesamte Legislaturperiode beträfen. 
Es dürfte dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden widersprechen, wenn allein auf-
grund wahlrechtlicher Besonderheiten die Regierungsmacht an ein politisches Lager 
geht, das insgesamt nur eine Minderheit der Wähler hinter sich hat. Bei den derzeit 
herrschenden Sperrklausel-Systemen kann ein solcher Zustand ohne weiteres ein-
treten, wenn kleinere Koalitionspartner an der Sperrklausel scheitern und ihre Stim-
men bei der Sitzverteilung für ihren größeren Koalitionspartner verloren sind. Das 
gegnerische Lager, welches von diesem Effekt profitiert, mag sich zwar kurzfristig 
über dieses "Geschenk" freuen - doch das nächste Mal könnten sie selbst die Leid-
tragenden sein. Die unfreiwillige Mehrheitsumkehr ist das Gegenteil von "Fair Play"; 
es ist vielmehr ein ärgerlicher Konstruktionsfehler des Systems, der mittels der Er-
satzstimme beseitigt werden sollte. 
 
 
(2)  Die Ersatzstimme ist transparent 
 
Es ist auch in gestandenen Demokratien keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass 
die Ergebnisse einer Wahl den tatsächlichen Wählerwillen widerspiegeln. Wo Anrei-
ze zum taktischen Wählen existieren, werden die Wählerpräferenzen vielmehr in mehr 
oder weniger großem Ausmaß verzerrt bzw. verschleiert. Ursachen für taktisches 
Wählen können u. a. in Überhangmandaten begründet liegen oder in der Existenz 
einer unkompensierten Sperrklausel. Letzteres führt z.B. zu den sogenannten "Leih-
stimmen". Hingegen hätten bei einer kompensierten Sperrklausel mit Ersatzstimme 

die Wähler einen Anreiz, ihre wahren Präferenzen auf dem Stimmzettel zu benennen. 
Das macht die Wahlstatistiken aussagekräftiger. Sogar die Frage, welche Koalitionen 
sich die Wähler einer bestimmten Partei mehrheitlich wünschen, ließe sich künftig 
durch einen Blick auf die Wahlergebnisse leicht beantworten. 
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(3)  Die Ersatzstimme ist integrativ 
 
Bislang konnte es den großen Parteien mehr oder weniger egal sein, zu welchen 
Kleinparteien inhaltliche Schnittpunkte bestehen. Unter dem Instrument der Ersatz-
stimme würde es jedoch vorteilhaft für die großen Parteien sein, wenn kleine Parteien 
Wahlempfehlungen in puncto Ersatzstimme an ihre Anhänger weitergeben. Indem 
größere Parteien sich also um eine noch stärkere Integration neuer Wählerschichten 
bemühen müssten, würden kleine Interessengruppen, die aufgrund ihrer zu geringen 
Stärke von einer Vertretung im Parlament ausgeschlossen sind, zumindest etwas 
aus dem Schatten der Nichtbeachtung herauskommen. 
 
 
(4)  Die Ersatzstimme ist wählerfreundlich 
 
Bei der derzeit geltenden Sperrklausel-Konstruktion stehen die Anhänger kleiner 
Parteien oft unter dem Druck, sich für lediglich eines von zwei Zielen entscheiden zu 
können - nämlich entweder ihre Lieblingspartei zu wählen oder auf die Zusammen-
setzung des Parlaments Einfluss zu nehmen. Aber: Wo nur der Zählwert jeder Wäh-
lerstimme garantiert werden kann, nicht aber auch deren Erfolgswert, verkommt de-
mokratische Partizipation zum bloßen Lippenbekenntnis. Die Ersatzstimme würde die 
Wähler kleiner Parteien aus dem beschriebenen Dilemma befreien. Sie erhielten die 
Chance, ihre nach jetziger Situation unberücksichtigt bleibende Stimme doch noch für 
eine der großen Parteien abzugeben, und bekämen das Gefühl, mit ihrer politischen 
Meinung am Ende ernst genommen zu werden. Damit erhöht sich die Zufriedenheit 
der Bürger mit dem System der repräsentativen Demokratie. 
 
 
(5)  Die Ersatzstimme ist verfassungsrechtlich geboten 
 
Unter einer unkompensierten Sperrklausel ist die Erfolgswertgleichheit zwangsläufig 
verletzt. Mit der Ersatzstimme existiert jedoch ein milderes Mittel, mit welchem sich 
der Zweck einer Sperrklausel (nämlich die Funktionsfähigkeit von Parlament und Re-
gierung sicherzustellen) in exakt gleicher Weise erreichen lässt, jedoch mit geringe-
ren Eingriffen in das grundrechtsgleiche Recht auf gleiche Wahl.  Damit dürften un-
kompensierte Sperrklauseln klar verfassungswidrig sein - vgl. auch die ausführliche 
Begründung unter http://wahlbeschwerde.de (ein höchstrichterliches Urteil hierzu gibt 
es bislang allerdings noch nicht). Mit der Ersatzstimme ließe sich die Verletzung der 
Erfolgswertgleichheit stark reduzieren oder durch ein leicht variiertes Modell sogar 
ganz eliminieren (vgl. http://sperrklauselsysteme.de/dualwahl.htm). 
 
 
(6)  Die Ersatzstimme könnte die Wahlbeteiligung erhöhen 
 
In welchem Ausmaß es möglich würde, frustrierte Bürger, die wegen mangelnder Er-
folgsaussichten ihrer Lieblingspartei der Wahl fernblieben, dank der Ersatzstimme 
wieder an die Wahlurne zu bringen, ist schwer abzuschätzen. In Studien, in denen 
Nichtwähler zu ihren Motiven befragt wurden, ist dieser Punkt fast nie explizit abge-
fragt worden. Ein Indiz könnte sein, dass bei der Europawahl 2014 die Wahlbeteili-
gung gegenüber 2009 von 43,3 auf 48,1 Prozent angestiegen ist. Inwieweit dies am 
Wegfall der Sperrklausel gelegen hat, kann nur spekuliert werden. Mit Sicherheit 
jedoch kann die Ersatzstimme das Gefühl mancher Wähler, "keine Wahl" zu haben, 
reduzieren und ihre Identifikation mit dem herrschenden politischen System erhöhen. 
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II.   Was ist zu beachten? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? 
 
Die Ersatzstimme ist ein neuartiges Instrument des Wahlrechts, welches in dieser 
Form bisher noch nicht in der Praxis erprobt werden konnte. Deshalb ist es wichtig, 
der Frage nachzugehen, wie groß die möglichen Risiken einer Einführung sind. 
 
 
(1)  Die Zahl der ungültigen Stimmen 
 
Oft führt der Umstieg auf ein neues Wahlverfahren - selbst wenn seitens der Wahlbe-
hörden eine entsprechende Informationskampagne durchgeführt wurde - zumindest 
vorübergehend zu einer gestiegenen Anzahl ungültiger Stimmen. Bei der hier vorge-
schlagenen Form der Ersatzstimme ist jedoch der Vorteil, dass die Stimmabgabe der 
Erstpräferenz ganz nach dem altbekannten Muster verläuft, indem die Lieblingspartei 
mit einem Kreuz gekennzeichnet wird. Darüber hinaus können die Wähler die neue 
Option wahrnehmen, mittels des Buchstabens „E“ eine Ersatzstimme abzugeben – 
sie müssen dies aber nicht tun. Eine Konfusion auf Seiten der Wahlberechtigten, was 
die Bedeutung von Hauptstimme vs. Ersatzstimme angeht, ist nicht zu erwarten (an-
ders als z.B. im Fall Erststimme vs. Zweitstimme, wo ein erheblicher Teil der Wahlbe-
rechtigten fälschlicherweise die Erststimme für wichtiger hält als die Zweitstimme). 
 
Für den Fall, dass auf dem Stimmzettel nur ein „E“ und kein „X“ angegeben ist, schlägt 
der Antrag der Piraten eine Heilungsregel vor, um die Stimme dennoch als gültig zu 
werten. Und ist auf einem Stimmzettel mehr als ein „E“ angegeben, so führt dies le-
diglich zu einer Teil-Ungültigkeit (d.h. zu einer Ungültigkeit der Ersatzstimme), aber 
nicht zu einer Ungültigkeit der gesamten Stimme. 
 
 
(2)  Veränderungen für die Wahlhelfer 
 
Auch für die Wahlvorstände vor Ort ergäben sich durch das neue Wahlsystem nur 
geringfügige Änderungen. Wie bisher auch würden zunächst die Erststimmen ausge-
zählt werden, anschließend die Zweitstimmen. Bei letzteren könnte wie folgt vorge-
gangen werden: 
1.) Sortierung aller Stimmzettel danach, ob sie nur eine Hauptstimme oder auch eine 
     Ersatzstimme enthalten; 
2.) Sortierung der beiden Stapel hinsichtlich der mit der Hauptstimme (Erstpräferenz) 
     gewählten Partei; und 
3.) Sortierung der so erzeugten Unterstapel des Stapels „Mit Ersatzstimme“ danach, 
     an welche Partei die Ersatzstimme vergeben wurde. 
 
Wenn man die Arbeit für die Wahlvorstände an dieser Stelle enden lassen möchte, 
wäre dem zentralen Wahlausschuss, der mit der Auszählung der Ersatzstimmen 
betraut wäre, immerhin schon etwas Arbeit abgenommen worden. Alternativ sollte 
auch überlegt werden, ob man nicht gleich den Wahlvorständen die Aufgabe über-
tragen will, die abgegebenen Kombinationen aus Hauptstimme und Ersatzstimme zu 
zählen und die Ergebnisse festzuhalten. Dies würde weniger Arbeit bedeuten, als 
man auf den ersten Blick meinen mag, denn schätzungsweise nur maximal 10 bis 20 
Prozent aller Stimmzettel würden überhaupt eine Ersatzstimme aufweisen. In einem 
durchschnittlich großen Wahllokal würde es also nur um wenige Dutzend Stimmzettel 
gehen, die einer separaten Behandlung bedürften. Der zusätzliche Sortier-, Zähl- und 
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Dokumentier-Aufwand, der durch die Ersatzstimme verursacht wird, dürfte in einem 
mittelgroßen Wahlbezirk bei insgesamt nur ca. 30 bis 60 Minuten liegen. 
 
Wenn alle Ergebnisse vorliegen und auch alle Ersatzstimmen mit ihren dazugehöri-
gen Hauptstimmen erfasst worden sind, ist ein zusätzlicher Auszählungsgang eigent-
lich nicht mehr erforderlich. Sobald bekannt ist, welche Parteien mehr als fünf Prozent 
der (Haupt-)Zweitstimmen erreicht haben, kann der Vorgang der Übertragung der Er-
satzstimmen bequem durch einen Computer-Algorithmus durchgeführt werden. Zur 
Sicherheit könnte – falls gewünscht -  zusätzlich ein zentraler Wahlausschuss damit 
beauftragt werden, alle Stimmzettel, die Ersatzstimmen enthalten, nochmals per Hand 
auszuzählen. 
 
 
(3)  Änderungen im Wahlverhalten 
 
In Bezug auf die sogenannten "Protestwähler" (die streng von den "Wechselwählern" 
abzugrenzen sind) gibt es zwei gegenläufige Effekte. Zum einen werden dank der Er-
satzstimme die Kosten eines Protestverhaltens geringer, d.h. es ist zu erwarten, dass 
die Zahl derjenigen Wähler ansteigt, die mit ihrer Erstpräferenz-Stimme zunächst eine 
andere, mutmaßlich erfolglose(!) Partei wählen, nur um ihrer eigentlichen Lieblings-
partei einen Denkzettel zu verpassen. Im Gegenzug wird jedoch auch der Ertrag des 
Protestverhaltens geringer, gerade weil die Handlung "billiger" wird bzw. das erbrachte 
Opfer weniger wertvoll ist, weil die Hauptstimme nicht mehr die für die Sitzverteilung 
maßgebliche Stimme ist. Wenn ein Teil der Protestwähler anschließend doch noch 
eine Ersatzstimme für eine der in das Parlament einziehenden Parteien abgibt, endet 
die Stimme nicht mehr wie bisher im Protest, sondern wirkt konstruktiv zugunsten der 

Bindung an eine der etablierten Parteien. 
 
 
(4)  Auswirkungen auf die Parteienfinanzierung 
 
In § 18 Parteiengesetz ist geregelt, dass den Parteien für jede bei der Landtagswahl 
erzielte Stimme ein bestimmter Betrag zusteht, sofern sie bei dieser Wahl mindestens 
1,0 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnten. Es stellt sich somit die 
Frage, welche Auswirkungen diese Regelung des Bundesgesetzgebers auf die staat-
liche Parteienfinanzierung bei Landtagswahlen hat, wo Ersatzstimmen zum Einsatz 

kommen. Eine Auslegung, wonach auch eine Ersatzstimme eine vollwertige Stimme 
im Sinne des Parteiengesetzes ist, würde nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden so-
wie der Definition der Ersatzstimme als eine die Hauptstimme ersetzende Stimme 
widersprechen, sondern mit Sicherheit auch den Bundesgesetzgeber auf den Plan 
rufen, der umgehend (noch bevor der Auszahlungsfall relevant wird) für eine Klar-
stellung im Gesetz sorgen würde - nicht zuletzt um schleswig-holsteinischen Parteien 
keinen Vorteil gegenüber Parteien in anderen Bundesländern zu verschaffen.  
 
Als Stimme im Sinne des Parteiengesetzes kann nur jeweils eine Stimme pro Wähler 
angerechnet werden, also niemals Ersatzstimme und Hauptstimme desselben Wäh-
lers zugleich. Von dieser Prämisse ausgehend eröffnen sich zwei theoretische Mög-
lichkeiten, wie Ersatzstimmen bei der staatlichen Parteienfinanzierung zu berücksich-
tigen sind. Entweder werden nur die Erstpräferenzen als erstattungsfähige Stimmen 
definiert, oder es werden die für die Sitzverteilung relevanten (Haupt- oder Ersatz-) 

Stimmen angerechnet. Letzteres würde die kleinen Parteien, die den Sprung über die 
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5%-Hürde nicht geschafft haben, massiv benachteiligen. Auch würden die Wähler 
kleiner Parteien in das Dilemma gestürzt, dass sie ihrer Lieblingspartei in finanzieller 
Hinsicht schaden, wenn sie eine Ersatzstimme vergeben. Dies würde gegen die 
Grundsätze der Gleichheit und Freiheit der Wahl verstoßen. 
 
Somit bleibt als einzig gangbarer Weg, die Parteienfinanzierung an den für die Par-
teien abgegebenen Erstpräferenzen (Hauptstimmen) zu bemessen. Nur in dieser 
Stimme manifestiert sich der wahre Wille des Wählers, unbeeinflusst von der Sperr-
klausel. Auch bisher gilt ja schon die Regel, dass die Sperrklausel keinen Einfluss auf 
die Parteienfinanzierung nehmen darf - und das muss auch so bleiben. Einer solchen 
Schlussfolgerung steht im Übrigen auch nicht entgegen, dass mit dem neuen System 
die Auswirkungen einer Stimme auf die Sitzverteilung und ihre Auswirkungen auf die 
Parteienfinanzierung ggf. voneinander entkoppelt werden. Denn schon jetzt hat jede 
Stimme einen Doppelcharakter: Sie verhilft einerseits der gewählten Partei zu einem 

stärkeren Gewicht bei der Mandatszuteilung und verschafft ihr andererseits einen 
höheren finanziellen Zuschuss. In einem Ersatzstimmen-System könnten beide Ziele 
theoretisch auseinanderfallen. Es ist denkbar, dass ein Wähler in dem Wissen, dass 
seine Ersatzstimme für eine im Landtag sitzende Partei zählen wird, mit der Haupt-
stimme zunächst eine mutmaßlich erfolglose Partei wählt, um sie in den Genuss der 
Wahlkampfkostenerstattung zu bringen. Damit hätte er allerdings nicht mehr Einfluss 
genommen als jeder andere Wähler auch. Denn indem er der kleineren Partei seine 
Hauptstimme zur Verfügung stellt und ihr damit einen finanziellen Zuschuss verschafft, 
hat er damit seiner Lieblingspartei einen Zuschuss in selbiger Höhe verwehrt. Ein 
rational handelnder Wähler wird nur dann zum Split-Wähler, wenn er zwei Parteien 
(ungefähr) gleicherweise präferiert. Doch während er sich bisher entweder nur für die 
kleine Partei oder nur für die im Landtag vertretene Partei entscheiden musste, 
erlaubt ihm das Wahlsystem jetzt, beide Präferenzen gleichzeitig - wenn auch mit 
jeweils anteilig verringerter Wirkung - auszuleben. 
 
Zwecks Bestätigung des oben hergeleiteten Grundsatzes sollte bei Gelegenheit im 
Parteiengesetz explizit definiert werden, dass bei Wahlen, bei denen die Stimmen dif-
ferenziert im Sinne abgestufter Präferenzen vergeben werden können, stets die Erst-
präferenz die relevante Stimme für die Parteienfinanzierung darstellt. Weil dies aber - 
zumindest implizit - auch schon dem geltenden Parteiengesetz zu entnehmen ist, 
könnte der Landtag auch ohne vorherige Präzisierung des Parteiengesetzes die Ein-
führung einer Ersatzstimme beschließen. 
 
 
(5)  Verfassungsrechtliche Beurteilung 
 
Es sind keinerlei Indizien erkennbar, die eine Verfassungswidrigkeit des Instruments 
der Ersatzstimme belegen könnten (zur ausführlichen Begründung vgl. den Wahlein-
spruch des Verfassers zur Bundestagswahl 2013: http://wahleinspruch.de, S. 30-35). 
Die gelegentlich gehörte Behauptung, die Ersatzstimme könnte gegen eine Unmittel-
barkeit der Wahl verstoßen, weil die Stimmabgabe nicht vorbehaltlos und bedingungs-
frei erfolge, verdreht die Tatsachen - denn die Wähler geben ihre Ersatzstimme sehr 
wohl vorbehaltlos und bedingungsfrei ab, allerdings entfaltet die Stimme nur unter 
bestimmten Bedingungen einen Erfolgswert. Dieser durch das Wahlrecht definierte 
Vorbehalt ist im geltenden Sperrklausel-System jedoch noch viel stärker ausgeprägt. 
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(6)  Fazit zu I und II 
 
Gemäß der obenstehenden Analyse ist nicht mit problematischen Entwicklungen auf-
grund einer Einführung der Ersatzstimme zu rechnen. Im Gegensatz zu komplexeren 
Wahlverfahren wie z.B.„Kumulieren und Panaschieren“ (ein Element, welches in vie-
len deutschen Bundesländern bei Kommunalwahlen zum Einsatz kommt), ist bei der 
Ersatzstimme das Wahlverfahren für die Wähler intuitiv leicht verständlich und führt 
auch bei der Auszählung der Stimmen nicht zu erhöhten Schwierigkeiten. In Verbin-
dung mit den in Kapitel I  genannten Vorteilen der Ersatzstimme dürfte deshalb mit 
einer überwiegend positiven Resonanz in den Medien und der politischen Öffentlich-
keit zu rechnen sein. Die Chance, dass Schleswig-Holstein als Vorreiter für ein inno-
vatives Wahlsystem bundesweit Beachtung findet, ist groß. Dagegen sind die Risiken, 
die das Land mit diesem Schritt eingehen würde, nach Ansicht des Verfassers klein 
und gut in den Griff zu bekommen. 
 
 
 
III.  Anmerkungen zu den Details des Gesetzentwurfs 
 
Der Gesetzentwurf der Piraten schlägt eine Ersatzstimme mit einem einstufigen 
Übertragungsverfahren und eine Limitierung der zu vergebenen nachrangigen Prä-
ferenzen auf maximal 1 vor. Von allen denkbaren Ausgestaltungsalternativen des 
Verfahrens (vgl. http://www.sperrklauselsysteme.de) ist dies die technisch einfachste 
und am leichtesten verständliche Variante. Angesichts der Tatsache, dass die Auf-
nahme einer Ersatzstimme in ein Landeswahlgesetz Neuland für alle Beteiligten be-
deutet, ist dies eine durchaus kluge und sachgerechte Entscheidung. 
 
Nachfolgend soll untersucht werden, ob der Wortlaut des vorliegenden Gesetzent-
wurfs an jeder Stelle den Anforderungen an eine eindeutige und unmissverständliche 
Regelung genügt. 
 
 
Zu § 1 Absatz 2 LWahlG: 
 
Hier sollte noch eindeutiger herausgestellt werden, dass die Ersatzstimme keine Al-
ternative zur Zweitstimme im Sinne einer eigenständigen Drittstimme ist, sondern nur 
eine an die Zweitstimme gekoppelte Zusatzoption. Dies könnte evtl. durch folgende 
Formulierung besser geschehen (hinzugefügte Satzteile sind unterstrichen, wegfal-
lende Satzteile durchgestrichen): 
 
"§ 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
'Für die Wahl einer Landesliste kann jede Wählerin und jeder Wähler neben der als 
Ergänzung zur Zweitstimme eine Ersatzstimme abgeben.' " 
 
 
Zu § 3 Absatz 1a (neu) LWahlG: 
 
Die hier vorgeschlagenen Formulierungen erscheinen ausreichend, sofern in der 
Wahlordnung präzisiert wird, wie das Procedere der Stimmübertragung bzw. der 
Ergebnis-Ermittlung im Detail aussieht. 
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Zu § 39 Absatz 2 LWahlG: 
 
Die Ersatzstimme wird in § 1 Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a definiert als 
eine ergänzende Stimme zur Zweitstimme, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn 
die mit der Hauptstimme gewählte Partei nicht am Verhältnisausgleich teilnimmt. Die 
Bedeutung der Ersatzstimme kann in § 39 Abs. 2 also vorausgesetzt werden, so dass 
hier lediglich beschrieben wird, auf welche Art und Weise die Wähler diese abgeben. 

 
 
Zu § 40 Absatz1: 
 
Dass auf dem Stimmzettel nur ein "E", aber keine zugehörige Hauptstimme angege-
ben ist, ist sicherlich ein extrem seltenes Ereignis. Es stehen zwei Optionen zur Ver-
fügung, wie der Gesetzgeber mit einem solchen Fall umgehen kann. Die einfachste 
Lösung wäre, den gesamten Stimmzettel für ungültig zu erklären. Dies könnte damit 
begründet werden, dass der Wählerwille nicht eindeutig genug ersichtlich wäre und 
dass eine Ersatzstimme ohne zugehörige Hauptstimme dem Wortlaut des Gesetzes 
nach (siehe § 3) nicht vorgesehen und nicht "überlebensfähig" ist. 
 
Soll der Stimmzettel nicht als Ganzes für ungültig erklärt werden, so könnte man die 
von den Piraten vorgeschlagene Heilungsregel anwenden, dass bei fehlender Haupt-
stimme die Ersatzstimme wie eine Hauptstimme zählt. Die Wahlvorstände wären ggf. 
zu instruieren, in einem solchen Fall ausnahmsweise auch die Ersatzstimme mit aus-
zuzählen, weil dies für die Ermittlung, welche Parteien das Quorum erreicht haben 
und an wen die anderen Ersatzstimmen zu verteilen sind, erforderlich wäre. Begrün-
den ließe sich die so getroffene Regelung damit, dass der Wähler die einzig gekenn-
zeichnete, mit einem "E" markierte Partei zumindest nachrangig unterstützen wollte, 
so dass es seinem Willen am nächsten käme, die Stimme als Hauptstimme zu werten. 
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Vorschläge zu Änderungen wahlrechtlicher Vorschriften (Stellungnahme) 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Schönfelder,  

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für Ihre E-Mail vom 22. Dezember 2015, in der Sie mir die Gelegenheit eingeräumt haben, zu 

verschiedenen Änderungen wahlrechtlicher Vorschriften Stellung zu nehmen, danke ich sehr. 

Angesichts der Fülle der zur Änderung anstehenden Normen beschränke ich mich dabei auf 

einige verfassungsrechtlich relevante Aspekte der Änderungsvorschläge, die ich nach den in 

Frage stehenden verfassungsrechtlichen Prinzipien anordne. 

1. Allgemeinheit der Wahl  

Art. 1 Nr. 3 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Druck-

sache 18/3537) betrifft den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl.  

Nach Art. 4 Abs. 1 LVerf SH haben die Wahlen zu den Volksvertretungen im Lande, in den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden unter anderem dem Grundsatz der Allgemeinheit zu 

genügen. 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl verlangt, dass das Wahlrecht allen deutschen 

Staatsangehörigen gleichermaßen zusteht. Ein Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen 

von der Ausübung des Wahlrechts aus politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen ist 

unzulässig. Auch darf die Teilnahme an der Wahl nicht von besonderen, nicht von jedermann 
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erfüllbaren Voraussetzungen (z.B. Vermögen, Einkommen, Steuerentrichtung, Bildung, Le-

bensstellung) abhängig gemacht werden1.  

Beim Wahlrecht handelt es sich aber um ein höchstpersönliches Recht, das auch im Hinblick 

auf den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl einen Ausschluss von Personen, die die Fä-

higkeit bewusster und reflektierter Wahlentscheidungen nicht besitzen, rechtfertigen würde. 

In diesem Sinne verbreitert die in Art. 1 Nr. 3 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 

wahlrechtlicher Vorschriften (Drucksache 18/3537) vorgesehene Aufhebung des Wahlrechts-

ausschlussgrundes bei Personen, die in allen Angelegenheiten unter Betreuung stehen, (§ 7 

LWahlG) die Allgemeinheit der Wahl. 

2. Gleichheit der Wahl 

Mehrere Aspekte der verschiedenen Gesetzentwürfe berühren den Grundsatz der Wahlrechts-

gleichheit (Art. 4 Abs. 1 LVerf SH).  

In einem primär als Verhältniswahl ausgestalteten Wahlsystem ist völlige Gleichheit nur dann 

gewährleistet, wenn jeder Stimme grundsätzlich der gleiche Zähl- und Erfolgswert zukommt2. 

Ziel des Verhältniswahlsystems ist, dass „alle Parteien [und Wählergruppen] in einem mög-

lichst den Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten 

sind“3. Daher muss nicht nur jede Stimme den gleichen Zählwert aufweisen, sondern „jeder 

Wähler [muss] mit seiner Stimme [darüber hinaus] den gleichen Einfluss auf die parteipoliti-

sche Zusammensetzung des Parlaments haben [können]“4. 

a) Sitzzuteilungsverfahren 

Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit realisiert sich unter anderem in dem gleichen Er-

folgswert aller abgegebenen Stimmen.  

Da die Anzahl der abgegebenen Stimmen niemals eine genaue Aufteilung auf die Zahl der zu 

vergebenden Mandate zulässt, bedarf es eines gesetzlich vorgegebenen Verfahrens zur Herun-

terrechnung. Allerdings führt keines der Verfahren zur rechnerisch ganz exakten Abbildung 

der Mehrheitsverhältnisse in der Wählerschaft, weil dies allein bei einer gleichen Anzahl von 

abgegebenen Stimmen und zu vergebenden Mandaten und damit letztlich nur bei einer gänz-

lichen Abschaffung des Gedankens der Repräsentation möglich wäre. 

                                                           
1  Butzer, in: BeckOK GG (2015), Art. 38 Rn. 51. 
2  BVerfGE 1, 208 (246); 82, 322 (337); 85, 148 (157); 95, 408 (416). 
3  BVerfGE 129, 300 (318); s.a. BVerfGE 120, 82 (103). 
4  BVerfGE 95, 335 (353f. m.w.Nachw.). 
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Zwar obliegt die konkrete Ausgestaltung des Sitzzuteilungsverfahrens dem Gesetzgeber, aber 

aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben muss bei dessen Wahl zwischen den konkur-

rierenden Verfahren die Wahlrechtsgleichheit strikte Beachtung erfahren. Die verschiedenen  

Modelle weisen jeweils bestimmte Vorteile auf, können aber auch zu Verzerrungen führen. 

Diese systembedingten Unterschiede im Erfolgswert der Stimmen sind aus verfassungsrecht-

lichen Erwägungen grundsätzlich hinzunehmen5. Gleichwohl sind der Gestaltungsfreiheit des 

Gesetzgebers im Bereich der politischen Willensbildung auch Grenzen gesetzt.6  

So erfordert eine Differenzierung zwischen Stimmen und Parteien vor dem Hintergrund des 

Grundsatzes der Wahlrechtsgleichheit stets einen zwingenden Grund7. Als solcher sind „ins-

besondere die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der poli-

tischen Willensbildung des Volkes [sowie] die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu 

wählenden Volksvertretung“8 anerkannt. 

Das Erfordernis eines zwingenden Grundes gilt hierbei nicht nur für den Einsatz einer klassi-

schen Sperrklausel, sondern auch für die konkrete Ausgestaltung des Sitzzuteilungsverfah-

rens, sofern „die Berücksichtigung einer Partei oder Wählergruppe beim Verhältnisausgleich 

von dem Erreichen eines Quorums der abgegebenen Wählerstimmen abhängig [gemacht 

wird]“9.  

Der in der Drucksache 18/3587 enthaltene Vorschlag zu Art. 1 des Entwurfs eines Gesetzes 

zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften bezieht sich auf eine Änderung des Sitzzutei-

lungsverfahrens im Landeswahlgesetz und damit auf das Verfahren der Landtagswahl nach 

§ 3 LWahlG. Zudem enthält die Drucksache 18/3587 einen Vorschlag zu Art. 2 des Ent-

wurfs eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften, welcher sich auf eine 

Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens im Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und damit auf das 

Wahlverfahren zu den kommunalen Vertretungskörperschaften nach § 10 GKWG bezieht.  

Für beide Verfahren wird eine Anhebung der Höchstzahl um jeweils 0,5 vorgeschlagen. Bei 

dieser Berechnung wird der volle Anspruch auf einen Sitz zugrunde gelegt, so dass Parteien 

oder Wählervereinigungen, auf die nur eine geringe Anzahl der abgegebenen Stimmen ent-

fällt, erst sehr spät den ersten Zugriff oder bei wenigen zu vergebenden Mandate überhaupt 

keinen Sitz erhalten.  

Die Drucksache 18/3537 und der in der Vorlage für die Sitzung des Innen- und Rechtsaus-

schusses am 17.12.2015 erfolgte Änderungsantrag (Umdruck 18/5342) setzen sich lediglich 

                                                           
5  BVerfGE 79, 169 (170). 
6  BVerfGE 82, 322 (338); 93, 373 (377); 95, 408 (418). 
7  BVerfGE 1, 208 (248f.); 95, 408 (418). 
8  BVerfGE 95, 408 (418); 120, 82 (107). 
9  VerfGH NRW, NVwZ 2009, 449 (450); s.a. BVerfGE 34, 81 (100f.). 
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mit einer vorgeschlagenen Änderung des Kommunalwahlrechts (§ 10 GWKG) auseinander. 

Eine Änderung des Landeswahlgesetzes ist hier hingegen nicht vorgesehen.  

Der in der Drucksache 18/3587 enthaltene Vorschlag zu Art. 2 des Entwurfs eines Gesetzes 

zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften beinhaltet eine Modifizierung des geltenden 

Sitzzuteilungsverfahrens. Durch die Erhöhung des Eingangswerts von 0,5 auf 0,7 sollen eben-

falls die Zuteilungsvoraussetzungen für das erste Mandat heraufgesetzt werden. 

Diese Vorschläge sind schon prima facie unter dem Blickwinkel der Wahlrechtsgleichheit 

prekär, weil es die Stimmen für kleine Parteien zu entwerten droht. 

Es ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass die vorgeschlagenen Änderungen verfassungsrechtlich 

zwingend geboten sind, um eine im besonderen Maße mit dem geltenden Sitzzuteilungsver-

fahren verbundene systemwidrige Verzerrung beim Erfolgswert der abgegebenen Stimmen in 

Bezug auf die Zuteilung des ersten Mandats zu beseitigen.  

Weder die dem in der Drucksache 18/3537 enthaltenen Vorschlag beigefügten Begründung 

noch die Drucksache 18/3587 lassen einen zwingenden Grund erkennen, der eine derartige 

Differenzierung hinsichtlich des Grundsatzes der Wahlrechtsgleichheit zu rechtfertigen ver-

mag. Schließlich hat der Gesetzgeber bei seiner Bewertung „alle in rechtlicher und tatsächli-

cher Hinsicht relevanten Gesichtspunkte“10 hinreichend zu berücksichtigen und umfassend 

abzuwägen.  

Eine rein abstrakte Beurteilung genügt dem Erfordernis eines zwingenden Grundes hingegen 

nicht, so dass selbst wenn die avisierten Veränderungen der Sitzzuteilung trotz der Stimmen-

entwertung noch vor dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit bestehen könnten, sie jeden-

falls nicht mit einem verfassungsrechtlich zwingenden Grund hinreichend prozedural legiti-

miert sind. 

Sofern die vorgeschlagenen Änderungen eine Absicherung der absoluten Mehrheit in den 

zu wählenden Organen zugunsten derjenigen Parteien und Wählervereinigungen, die bei der 

Wahl die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnten, zum Ziel 

haben (und dies ist ein dem Integrationsvorgang der Wahl dienender, legitimer Zweck), bietet 

die Einführung einer Mehrheitsklausel (entweder entsprechend dem in der Drucksache 

18/3537 enthaltenen Vorschlag durch die Zuteilung eines Vorabsitzes oder entsprechend dem 

in der Drucksache 18/3587 enthaltenen Vorschlag durch eine nachträgliche Zuteilung weite-

rer Sitze) ein aus Sicht der Wahlrechtsgleichheit milderes Mittel, um im konkreten Fall eine 

„Spiegelbildlichkeit“ zwischen der Vertretungskörperschaft und dem tatsächlichen Wahler-

gebnis herzustellen. 

                                                           
10  VerfGH NRW, NVwZ 2009, 449 (450). 
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b) Ersatzstimme 

Der in der Vorlage für die Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 17.12.2015 erfolgte 

Änderungsantrag (Umdruck 18/5342) strebt die Einführung einer Ersatzstimme an, um die 

Folgen eines durch die Existenz der Sperrklausel bedingten strategischen Wählverhaltens zu-

lasten kleinerer Parteien zu kompensieren.  

Grundsätzlich besteht eine Hemmung, kleinere Parteien zu wählen, weil man sich auf diese 

Weise der Gefahr aussetzt, dass die abgegebene Stimme bei Scheitern der Partei an der Sperr-

klausel keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments hat und damit wertlos wird.  

Die Einführung einer Ersatzstimme erhöht hingegen „die Chance des einzelnen Wählers, mit 

seiner Stimme – und sei es nur mit der zweiten Präferenz – die Zusammensetzung des Parla-

ments zu beeinflussen“11. Hierdurch wird der Grundsatz vom gleichen Erfolgswert der abge-

gebenen Stimmen maßgeblich gestärkt. Der Vorschlag zur Einführung einer Ersatzstimme ist 

daher unter dem Gesichtspunkt der Wahlrechtsgleichheit zu begrüßen12. 

In der bedingten Stimmabgabe liegt kein Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit, weil 

auch bei Abgabe einer Ersatzstimme letztlich nur eine Stimme Einfluss auf die Zusammenset-

zung des Parlaments hat und nicht etwa zwei Stimmen abgegeben werden.  

Der insoweit bisweilen diskutierte Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der 

Wahl ist ebenso nicht ersichtlich. Dieser Grundsatz fordert, dass die Wähler die Abgeordne-

ten selbst auswählen, so dass zwischen dem Akt der Wahl und der Bestimmung der Abgeord-

neten kein fremder Wille treten darf13. Dies ist hier aber nicht der Fall; vielmehr wird die Er-

satzstimme unter einer Bedingung abgegeben. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit steht einer 

solchen Bedingung trotz des grundsätzlich bedingungsfeindlichen Wahlakts nicht entgegen, 

weil die Wirkung der Stimmabgabe von dem Wähler nicht mehr beeinflusst werden kann und 

lediglich von dem Gesamtergebnis der Wahl – und damit dem kollektiven Wahlverhalten aller 

übrigen Wähler – abhängt.  

Weitere verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf einen Verstoß gegen den Grundsatz 

des freien Mandats nach Art. 17 Abs. 1 LVerf SH durch eine mögliche plebiszitäre Einfluss-

nahme auf die Zusammensetzung der jeweiligen Koalitionen sind auch nicht überzeugend14. 

 

                                                           
11  Wenner, Sperrklauseln im Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a.M. 1986, S. 413. 
12  Vgl. ebenso Linck, DÖV 1984, 884 (885f.). 
13  Butzer, in: BeckOK GG (2015), Art. 38 Rn. 55. 
14  Vgl. Linck, DÖV 1984, 884 (886f.). 
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c) Sperrklausel im Kommunalwahlrecht (Drucksache 18/ 3587) 

In der Drucksache 18/3587 wird eine Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vor-

geschlagen (§ 10 GKWG), durch die der Verhältnisausgleich auf solche Listen beschränkt 

werden soll, die mindestens 2,5 % der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen erreicht 

hat. 

Wahlrechtliche Sperrklauseln dieser Art haben verfassungsrechtlich prekäre Auswirkungen 

im Hinblick auf den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit (Art. 4 Abs. 1 LVerf SH). Sie befin-

den sich daher verfassungspolitisch und verfassungsrechtlich auf dem Rückzug15. Dies gilt 

insbesondere für die Ebene der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften16. Mittlerweile 

existieren in keinem Bundesland mehr solche Sperrklauseln im Kommunalwahlrecht17. Wäh-

rend einige Bundesländer bereits traditionell keine Sperrklauseln auf kommunaler Ebene fest-

gelegt hatten, wurden die in anderen Bundesländern auf kommunaler Ebene geltenden Sperr-

klauseln für verfassungswidrig erklärt oder durch den Gesetzgeber, zumeist infolge der ein-

heitlichen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, aufgehoben18. 

Der wahlrechtliche Gleichheitssatz ist ebenso wie sein parteienrechtliches Pendant wegen 

seiner für das Demokratieprinzip fundamentalen Bedeutung im Sinne einer strengen und for-

malen Gleichheit zu verstehen19. Dem das Wahlsystem ausgestaltenden Gesetzgeber verbleibt 

bei Differenzierungen des Erfolgswerts der Wählerstimmen zwar ein gewisser Gestaltungs-

spielraum20, dieser ist allerdings sehr eng bemessen und kann lediglich zur Verfolgung eines 

zwingenden Grundes genutzt werden21. 

In diesem Sinne wird die Voraussetzung, dass eine Partei oder Wählervereinigung eine gewis-

se Mindestanzahl an Stimmen auf sich vereinen muss, um überhaupt in die Vertretungskör-

perschaft einziehen zu können, typischerweise (im Grundsatz zulässigerweise) damit gerecht-

fertigt, dass auf diese Weise eine Zersplitterung der Vertretungskörperschaft in eine Vielzahl 

von kleinen Fraktionen verhindert und so die Funktionsfähigkeit der konkret22 zu wählenden 

                                                           
15  Siehe nur zuletzt BVerfGE 120, 82 (82 ff.) sowie BVerfGE 129, 300 (300 ff.). 
16  Mehde, in: Maunz/Düring (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 28 Rn. 105 (Dezember 2014 Lfg. 73); s.a. 

BVerfGE 120, 82 (82 ff.); VerfGH TH, NVwZ-RR 2009, 1 (1 ff.); VerfGH NRW, NVwZ 2000, 666 (666 

ff.); LVerfGE MV 11, 306 (306 ff.); bereits BayVerfGHE 5, 66; hingegen noch SaarlVerfGHE 8,  257 

(257 ff.). 
17  Mehde, in: Maunz/Düring (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 28 Rn. 105 (Dezember 2014 Lfg. 73); Hennke, 

in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG (13. Aufl. 2014), Art. 28 Rn. 32;  
18  Vgl. hierzu BremStGH, NordÖR 2009, 251 (251 ff.); Theis, KommJur 2010, 168 (168); Mehde, in: 

 Maunz/Düring (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 28 Rn. 105 (Dezember 2014 Lfg. 73). 
19  Zuletzt BVerfGE 129, 300 (317); s.a. BVerfGE 51, 222 (234); 78, 350 (357f.); 82, 322 (337); 85, 264 

(315); ausführlich auch BVerfGE 99, 1 (8 ff.) mit einer Begründung für die Differenzierung gegenüber 

dem allgemeinen Gleichheitssatz, der Differenzierungen in einem weitaus großzügigeren Maß zulässt. 
20  BVerfGE 82, 322 (338); 95, 408 (418). 
21  So schon BVerfGE 1, 208 (248 f., 255); zuletzt BVerfGE 129, 300 (320); vgl. ebenso BVerfGE 6, 84 

(92); 51, 222 (236); 82, 322 (339); 95, 408 (418). 
22  BVerfGE 120, 82 (112); vgl. ebenso Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG (13. 

Aufl. 2014), Art. 28 Rn. 35. 
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Vertretungskörperschaft23, insbesondere im Hinblick auf ihre Kreationsfunktion, gewährleis-

tet wird. Allerdings hat der Gesetzgeber konkrete Konstellationen nachzuweisen, in denen 

ohne Sperrklausel eine solche Zersplitterung eintreten und diese dazu führen würde, dass die 

Vertretungskörperschaften praktisch handlungsunfähig wären. Hierbei darf es sich auch nicht 

um seltene Ausnahmekonstellationen handeln. 

Der Einsatz der Sperrklausel auf kommunaler Ebene basiert mithin auf der Einschätzung des 

Gesetzgebers hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer zu erwartenden Funktionsstörung und 

deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der kommunalen Vertretungskörperschaft.24 Hierbei 

ist jedoch zu berücksichtigen, dass „die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlich beschränkten 

Wirkungsbereichs durch die kommunale Vertretungskörperschaft […] mit der Ausübung von 

Staatsgewalt durch die Parlamente nicht zu vergleichen [ist]. Die Gemeindevertretung ist ein 

Organ der Verwaltung, dem in erster Linie verwaltende Tätigkeiten anvertraut sind“25. Ferner-

hin ist die Kreationsfunktion der kommunalen Vertretungskörperschaften vergleichsweise be-

grenzt und ihre Entscheidungen unterliegen gemäß §§ 120 ff. GO SH der Rechtsaufsicht. 

Verfassungsfeindliche oder extremistische Parteien oder kleine Gruppen, die kein am Ge-

samtwohl orientiertes politisches Programm besitzen, sondern im Wesentlichen nur Partikula-

rinteressen vertreten26, von einer Mitwirkung an den kommunalen Vertretungskörperschaften 

auszuschließen27, stellt indes keinen zwingenden Grund dar, der eine durch den Einsatz einer 

Sperrklausel hervorgerufene Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit nach Art. 4 Abs. 1 

LVerf SH zu rechtfertigen vermag. 

Plant der Gesetzgeber tatsächlich die Einführung einer derartigen Sperrklausel, obliegt ihm 

zumindest aber eine erhebliche Begründungslast, dass die durch sie bewirkten Ungleichheiten 

tatsächlich verfassungsrechtlich zwingend geboten sind. Eine zwingende, aus dem Wahlakt 

und dessen Sinnstiftung abzuleitende Rechtfertigung für die Einschränkung der Wahlrechts-

gleichheit wird aber aus dem vorgelegten Entwurf nicht ersichtlich. 

Sollten Sie weitere Fragen in dieser Angelegenheit haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Professor Dr. Florian Becker 

                                                           
23  BVerfGE 4, 31 (40); 51, 222 (236); 82, 322 (338). 
24  BVerfGE 120, 82 (113). 
25  BVerfGE 120, 82 (112); vgl. ebenso Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG (13. 

Aufl. 2014), Art. 28 Rn. 34. 
26  BVerfGE 120, 82 (109 f.). 
27  BVerfGE 120, 82 (109) mit Verweis auf BVerfGE 1, 208 (257). 
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Stellungnahme zu Drs. 18/3537, Drs. 18/3587, Drs. 18/3588, Drs. 18/3539, 
Drs. 18/3559 sowie Umdruck 18/5342 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ostmeier, 
sehr geehrte Frau Schönfelder, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
ich bedanke mich für die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme und führe zu den 
Punkten, die aus Sicht des Landesbeauftragten für politische Bildung besonders relevant 
sind, Folgendes aus: 
 
 
1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Gesetz-

entwurf Drs. 18/3537, Änderungsanträge Drs. 18/3587 und Umdruck 18/5342) 
 
a) zu Drucksache 18/3537 

 
Die Änderung des § 7 LWahlG ist ausdrücklich zu begrüßen, da der bisherige Aus-
schluss der unter Nummer 2 genannten Personen aus Sicht der politischen Bildung nicht 
zu rechtfertigen ist. Die Verkürzungen der jeweiligen Fristen in § 5 Abs. 2 LWahlG auf 
sechs Wochen und in § 8 Abs. 3 auf drei Monate trägt ebenso zu einer Verringerung von 
Ausschlusskriterien bei; sie werden daher gleichfalls befürwortet. Die Erweiterung des § 
24 LWahlG um die neu hinzuzufügenden Absätze 6 und 7 erscheint aus Perspektive der 
politischen Bildung angebracht (dazu ausführlicher unter 3.). 
Die beabsichtigte Ergänzung des § 36 Abs. 1 LWahlG kann dazu beitragen, ein eventuell 
vorhandenes Misstrauen bzgl. der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl abzubau-
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en, da eine nachträgliche Veränderung der Stimmzettel offensichtlich und unmissver-
ständlich ausgeschlossen ist. Die Erweiterung des § 58 Satz 2 um Punkt 19 wird aus 
Sicht der politischen Bildung ausdrücklich begrüßt, da Informationen in sogenannter 
„Leichter Sprache“ und ausgewählten anderen Sprachen dringend notwendig sind, um 
die tatsächliche Wahlteilnahme aller Wahlberechtigten zu ermöglichen und zu fördern. 
Die Erweiterung des § 10 GKWG um Absatz 5 ist dringend angeraten. 
Die bisherigen Fälle, in denen eine Partei mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen, aber nicht mehr als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze erhielt, 
haben zu einem Ungerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung geführt, das sich teilwei-
se negativ auf den demokratischen Prozess insgesamt übertragen hat. 
Die Änderung des § 16 VAbstG Abs. 1 ist dahingehend sinnvoll, dass die Liste der 
möglichen Orte für die Eintragung in Eintragungslisten erweitert wird. Die beabsichtigte 
Formulierung „auch in der Öffentlichkeit“ darf jedoch nicht dazu führen, dass mögliche 
relevante Orte, deren öffentlicher Charakter rechtlich umstritten ist (z. B. Shopping-
Center), durch das VAbstG ausgeschlossen werden. Hier scheint eine begriffliche Präzi-
sierung angebracht. 
 
 
b) zu Drucksache 18/3587 

 
Das Sitzverteilungsverfahren gehört nicht unmittelbar in den Geschäftsbereich des 
Landesbeauftragten für politische Bildung und wird daher nicht kommentiert. Die vorge-
schlagene Änderung des § 10 LWahlG mit dem Ziel der Einführung einer 2,5%-Hürde 
wird aus Sicht der politischen Bildung als Partizipationshürde abgelehnt. 
 
 
c) zu Umdruck 18/5342 

 
Der Vorschlag zur Einführung einer „Ersatzstimme“ wird aus Sicht der politischen Bil-
dung ambivalent beurteilt: Dem angestrebten Effekt, den „Stimmentod“ (Heribert Prantl in 
der „Süddeutschen Zeitung“ vom 4.1.2016, S. 1) etlicher Zweitstimmen zu verhindern 
und die Motivation zur Stimmabgabe zu steigern, steht die Befürchtung gegenüber, dass 
das Wahlverfahren für die Bürgerinnen und Bürger komplizierter wird. Erfahrungen aus 
der politischen Bildung zeigen, dass schon jetzt Probleme hinsichtlich der Unterschei-
dung von Erst- und Zweitstimme auftreten. Diese könnten sich durch die Einführung 
einer „Ersatzstimme“ noch vergrößern. 
Der Landesbeauftragte für politische Bildung regt deshalb an, zunächst die Landtags- 
und Bundestagswahl 2017 bezüglich der Entwicklung des Anteils „wertloser“ Zweitstim-
men auszuwerten. Parallel dazu sollte eine empirische Studie durchgeführt werden, um 
zu klären, welche tatsächlichen Auswirkungen die Aussicht auf eine „wertlose“ Zweit-
stimme hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen eine Wahlteilnahme hat. Außerdem 
sollten die möglichen Einflüsse auf die Wahlentscheidung genauer untersucht und 
hinsichtlich erwünschter und unerwünschter Effekte beurteilt werden. Zur weiteren 
Klärung der genannten Fragen in Bezug auf die politische Bildung bietet der Landesbe-
auftragte für politische Bildung seine Expertise an.  
 

  



- 3 - 

 

 
2. Die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für Kommunal- und Land-

tagswahlen schützen (Drs. 18/3588) 
 
Hinsichtlich dieses Änderungsantrages ist der Geschäfts- und Arbeitsbereich des Lan-
desbeauftragten für politische Bildung nicht unmittelbar berührt, so dass keine Bewer-
tung erfolgen kann, ob die im Antrag geschilderte Problemlage tatsächlich vorliegt und 
folglich Änderungsbedarf besteht. Grundsätzlich ist es jedoch zu begrüßen, wenn Hin-
dernisse, die Bürgerinnen und Bürger davon abhalten könnten, sich als Bewerberinnen 
bzw. Bewerber für eine Wahl aufstellen zu lassen, abgebaut werden. Wenn trotz Nicht-
Veröffentlichung der Privatadresse die postalische Erreichbarkeit der Kandidatinnen und 
Kandidaten sichergestellt und durch die Angabe einer Postleitzahl die ungefähre Be-
stimmung des Wohnortes möglich ist, spricht aus Sicht der politischen Bildung nichts 
gegen die beabsichtigte Änderung. 
 
 
 
3. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-

Holstein und des Landesverfassungsgerichtsgesetzes (Drs. 18/3539) 
 

Die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Verbesserung des Rechtsschutzes von Vereini-
gungen, denen die Anerkennung als eine zur Landtagswahl wahlvorschlagsberechtigte 
Partei durch den Landeswahlausschuss versagt wurde, wird begrüßt. Eine zukünftige 
Überprüfung im Vorfeld der Wahl durch das Landesverfassungsgericht stellt ein ange-
messenes Verfahren dar. Das bisher nachgelagerte Überprüfungsverfahren ist nicht 
hinreichend transparent für die Bürgerinnen und Bürger. Es könnte im Falle einer Nicht-
zulassung, die sich nachträglich als unrechtmäßig herausstellt, die Akzeptanz des de-
mokratischen Prozederes insgesamt schwächen. Außerdem sollte die rechtskräftige 
Entscheidung über einen derart tiefgreifenden Eingriff in den demokratischen Prozess 
einem Gericht vorbehalten bleiben – auch weil auf diese Weise die größtmögliche Unab-
hängigkeit der Entscheidungsträger für die Bürgerinnen und Bürgern offenkundig wird. 
 
 
 
4. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Bürgerentscheiden in Angelegen-

heiten der Ämter (Drs. 18/3559) 
 

Aus Sicht der politischen Bildung ist die bisherige Ungleichbehandlung von Bürgerinnen 
und Bürgern problematisch. Die Einschränkung von Partizipationsmöglichkeiten derjeni-
gen Bürgerinnen und Bürger, deren Gemeinden wichtige kommunale Angelegenheiten 
einem Amt übertragen haben, sollte aufgehoben werden. Insbesondere kommunale 
Fragen – wie etwa die Wasser- und Energieversorgung oder Kindertagesstätten und 
Schulen – besitzen ein beachtliches Potenzial, um das Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger für die gemeinsamen Angelegenheiten zu wecken. Die Instrumente direkter 
Demokratie (Einwohnerantrag, Bürgerentscheid) stellen wichtige Teilhabemöglichkeiten 
dar, die allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes offen stehen sollten. Es sollte trotz 
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der rechtlichen Unterschiede zwischen Gemeinden und Ämtern eine Möglichkeit gefun-
den werden, die bestehenden Partizipationshindernisse abzubauen. 
 
 
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dr. Christian Meyer-Heidemann 
Landesbeauftragter für politische Bildung 
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   An die Vorsitzende 
   des Innen- und Rechtsausschusses 
   Frau Barbara Ostmeier 
   Landeshaus             29. Januar 2016 
 

 

Stellungnahme des Landesbeauftragten für Menschen m it Behinderung zum 
Gesetzentwurf zur Änderung wahlrechtlicher Vorschri ften (Drucksache 18/3537)  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ostmeier, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der im Betreff genannten 

Angelegenheit. 

 

Der Landesbeauftragte begrüßt den Gesetzesentwurf, da der pauschale Ausschluss 

von Menschen mit Behinderungen, die eine gesetzliche Betreuung in allen 

Angelegenheiten haben, gestrichen wurde. Der Landesbeauftragte setzt sich seit 

Jahren für diese Änderung ein. Diese Regelung wurde auch vom UN-Fachausschuss 

bei der Staatenprüfung Deutschlands in Genf bemängelt, da sie gegen Art. 29 UN-

BRK (Teilhabe am politischen Leben) verstößt.  

 

Außerdem befürwortet der Landesbeauftragte die Verwendung von farbigen 

Parteilogos sowie die Darstellung der wichtigsten Wahlinformationen in Leichter 

Sprache, da diese Änderungen zu mehr Barrierefreiheit im Wahlprozess führen.  

Der Landesbeauftragte weist daraufhin, dass für eine barrierefreie Wahl nicht nur die 

Zugänglichkeit von Wahlräumen gegeben sein muss, sondern darüber hinaus auch 

die Inanspruchnahme von behinderungsbedingten Assistenzleistungen ungehindert 

funktionieren muss. Dies beinhaltet bei Menschen mit Sehbehinderungen z. B. die 

Assistenz in der Wahlkabine selbst. Hierfür ist jedoch eine Sensibilisierung der 

 
 

 

 

 

Prof. Dr. Ulrich Hase  
 
Landesbeauftragter 
für Menschen mit Behinderung 
 

 

Der Landesbehindertenbeauftragte    ▪    Postfach 7121    ▪   24171 Kiel  
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Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bzgl. der behinderungsspezifischen Assistenzen von 

Nöten.  

 

Weiterhin erkenne ich Änderungsbedarf im Hinblick auf die Wählbarkeit nach § 8 Abs. 

2 Nr.2 LWahlG. Dieser Paragraph sieht einen generellen Ausschluss der Menschen 

mit Behinderung vor, die nach § 63 StGB i. V. m. § 20 StGB in einem psychiatrischen 

Krankenhaus untergebracht sind. Dieses ist nicht mit Art. 29 UN-BRK vereinbar.  

Daher wird empfohlen, § 8 Abs. 2 Nr.2 LWahlG zu streichen. Stattdessen sollte für 

diesen Personenkreis eine individuelle Prüfung per Richterspruch bzgl. des passiven 

Wahlrechts erfolgen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



 

Verband der  

Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 

Schleswig-Holstein e. V. 

 
                                                                                                  Schleswig, den 29.1.2016 
                   
An den 
Innen- und Rechtsausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
 
 

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 
             Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des   SSW   
                Drucksache 18/3537 Änderungsantrag der Fraktion der CDU -  Drucksache 18/3587  

 
 Die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für Kommunal- und 

Landtagswahlen schützen Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3588 - 

selbstständig –  

 
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-

Holstein und des Landesverfassungsgerichtsgesetzes Gesetzentwurf der Fraktionen 

von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW - Drucksache 18/3539  

 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Bürgerentscheiden in 
Angelegenheiten der Ämter Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3559  

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 
Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Umdruck 18/5342  

 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Ostmeier! 
 
Wir danken für die Gelegenheit, zu den genannten Gesetzesentwürfen Stellung zu nehmen 
und äußern uns zu den Gesichtspunkten, die die Verwaltungsgerichtsbarkeit betreffen, wie 
folgt: 
 
Die in Artikel 1 (Änderung des Landeswahlgesetzes) Nummern 6 und 8 des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (DrS 18/3537) vorgeschlagene 
Erweiterung des Landeswahlausschusses um zwei Richterinnen und Richter des 
Oberverwaltungsgerichts Schleswig Holstein dürfte mit § 4 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 DRiG 
vereinbar sein. Die in der Gesetzesbegründung (DrS 18/3537 S. 22) angeführte 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 10.4.2002 - 6 C 22/01 - ) betrifft 
die Tätigkeit als Beisitzerin eines Wahlvorstands für die Europawahl. Die dort angeführte 
Argumentation dürfte für die Tätigkeit der Mitglieder eines Wahlausschusses genauso gelten. 
Schon in seiner Entscheidung vom 15. 11.1984 (2 C 29/83 - NJW 1985, 1093 - betr. die 
Wahrnehmung von Aufgaben in einem Richterwahlausschuss) hatte das 
Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass einem Richter/einer Richterin nach Maßgabe 
des Bundes- oder Landesrechts jedenfalls solche Aufgaben zur Wahrnehmung zugewiesen 
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werden dürfen, die eine sachliche Nähe zu ihrer der richterlichen Tätigkeit haben und deren 
Wahrnehmung beruflich erworbene, für die Tätigkeit erwünschte Voraussetzungen in Form 
von Erfahrungen und Sachverstand mit sich bringen. Das gilt auch hier. 
 
 
Die in Nummer 14 (§ 24 Landeswahlgesetz) vorgeschlagene Möglichkeit für Vereinigungen, 
die vom Landeswahlausschuss nicht als Partei anerkannt wurden, diese Entscheidung noch 
vor der Wahl vom Landesverfassungsgericht überprüfen zu lassen, verbessert den effektiven 
Rechtschutz und ist zu begrüßen. 
 
 
 
Für den Vorstand 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Hans-Joachim Rosenthal  
 
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht 
Brockdorff-Rantzau-Str. 13 
24837 Schleswig 
 
Tel.: 04621 86-1523 oder-1527 
Fax: 04621 86-1277 
E-Mail:hans.joachim.rosenthal@ovg.landsh.de 
 

 
 



 

ULD | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein    
Holstenstraße 98, 24103 Kiel | Tel. +49 431 988-1200 | Fax +49 431988-1223   
www.datenschutzzentrum.de | E-Mail : mail@datenschutzzentrum.de   
PGP-Fingerprint : 1275 0F74 88D0 B27D 4026 3E48 66D5 C055 001C 5060    

 
 
 
 

 

 

 

 

ULD . Postfach 71 16 . 24171 Kiel 

 
An den 
Innen- und Rechtsausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
      
      
per E-Mail an 
innenausschuss@landtag.ltsh.de  
 
 

Holstenstraße 98  
24103 Kiel  
Tel.: 0431 988-1200 
Fax: 0431 988-1223 

Ansprechpartner/in: 
Frau Mohammadi 
Durchwahl: 988-1284 

Aktenzeichen:  
LD22-21.03/20.001 
 
 
Kiel, 29. Januar 2016 

 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften, Drucksache 18/3537 
Schriftliche Anhörung –  Ihr Schreiben vom 22.12.2015 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) bedankt sich für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf im Rahmen der schriftli-
chen Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages. 
 
Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Abgeordneten des SSW 
sowie zu den Änderungsanträgen der Fraktion der PIRATEN (Umdruck 18/5342 und Drucksache 
18/3588) äußern wir uns wie folgt: 
 
 
I. Zu Artikel 1 – Änderung des Landeswahlgesetzes – Drucksache 18/3537 
 
Zu Nr. 18 – Änderung des § 36 Abs. 1 LWahlG – Bereitstellen eines dokumentenechten Stifts 
 
Das ULD begrüßt das Hinzufügen des Satzes 3, der die Bereitstellung nicht radierfähiger Schreibstifte 
in den Wahlkabinen vorsieht. Zu einem entsprechenden Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN 
(Drs. 18/2622) hat das ULD gegenüber dem Ausschuss im vergangenen Jahr bereits mit den nach-
folgend skizzierten Erwägungen Stellung genommen (Umdruck18/4183). 
 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht gibt es keine Gründe, die gegen das Bereitstellen nicht radierfähi-
ger Stifte sprechen. Dafür spricht insbesondere, dass das Vertrauen in die Integrität der Wahl ge-
stärkt wird, wenn der Gefahr einer nachträglichen Manipulation der Stimmabgabe bei der Stimmen-
auszählung entgegengewirkt wird. Integritätsverletzungen der Stimmzettel (z. B. Radierungen) kön-
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nen künftig leichter erkannt werden. Auch entsteht den Wählerinnen und Wählern dadurch kein 
Nachteil, da im Falle einer fälschlichen Kennzeichnung des Stimmzettels durch den Wählenden oh-
nehin keine Radierung vorgenommen wird. Für diese Fälle wird der Stimmzettel grundsätzlich ver-
nichtet, und es wird ein neuer Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Situation stellt die neue Regelung jedenfalls nicht 
dar. Eine denkbare Manipulation der Stifte durch Wähler oder Dritte, etwa durch Wegnahme des 
Wahlstiftes in der Zelle oder durch Austausch des Stiftes durch einen radierfähigen Stift, ist auch 
ohne diese Neuregelung möglich. Gefahren eines erhöhten Wahlanfechtungsrisikos bestehen nach 
unserer Auffassung nicht.  
 
Laut Gesetzesbegründung gehören zu den dokumentenechten Schreibstiften Kopierstifte, Filzstifte 
oder Kugelschreiber. Wählerinnen und Wähler sollen durch diese Regelung jedoch nicht verpflichtet 
werden, den in der Wahlkabine bereitliegenden Schreibstift zu benutzen. Vielmehr dürfen sie die 
Stimmzettel auch weiterhin mit einem eigenen mitgebrachten Schreibgerät kennzeichnen. Dies ist 
nachvollziehbar. Aus unserer Sicht würde ein zusätzliches Verbot von Mitführen eigener Schreibstifte 
eine unzumutbare Kontrolle und damit wohl auch eine verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigende 
Einschränkung des Wahlrechts bedeuten, was gleichzeitig zu einem mangelnden Vertrauen der 
Wahlberechtigten führen könnte.  
 
Da Kopierstifte vom Wahlpublikum häufig schwer von Bleistiften zu unterscheiden sind, sollten für 
diesen Fall zumindest ausdrückliche Hinweise auf die Art der Stifte gegeben werden. Einfacher wäre 
eine Empfehlung zur Auslage solcher Schreibstifte, die auch für das Wahlpublikum erkennbar doku-
mentenecht sind. Damit können Verunsicherungen der Wählerinnen und Wähler weitestgehend 
ausgeschlossen werden. 
 
 
II. Zu Artikel 2 – Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes – Drucksache 18/3537 
 
Zu Nr. 8 – Änderung des § 31 Abs. 1 – Bereitstellen eines dokumentenechten Stifts 
 
Die obigen Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 18 – Änderung des § 36 Abs. 1 LWahlG – gelten entspre-
chend auch für die Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes. 
 
 
III. Zu Artikel 3 – Änderung des Volksabstimmungsgesetzes – Drucksache 18/3537 
 
1.  Zu Nr. 4 – Einfügen des neuen § 6 a „Online-Eintragung“ 
 
Die Einführung der Möglichkeit einer Online-Eintragung bei künftigen Volksinitiativen halten wir 
grundsätzlich für sinnvoll. Hierbei soll die Unterschrift durch eine elektronische Zeichnung ersetzt 
werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Innenministerium durch Rechtsverordnung bestimmt, 
mit welchen technischen Verfahren die Authentizität des elektronisch übermittelten Dokuments 
hinreichend sichergestellt werden kann. Das ULD legt Wert darauf, dass dabei alle datenschutzrecht-
lichen Anforderungen Beachtung finden müssen, um einem Missbrauch personenbezogener Daten 
entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass das Risiko des Miss-
brauchs in der digitalen Welt, beispielsweise durch Identitätsdiebstahl, durch Verknüpfung mit wei-
teren digital verfügbaren Informationen oder durch massenhafte Auswertungen, sich anders dar-
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stellt als bei der Eintragung in Papierform. Aus diesem Grund müssen die Verfahren zur Authentizität 
datenschutzgerecht und sicher gestaltet sein. 
 
Die im Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN (Umdruck 18/5342) zur Online-Eintragung (zu 
Nr. 9 a) vorgetragenen Bedenken teilt das ULD nicht in vollem Umfang. In diesem werden besonde-
re technische Verfahren zur Authentifizierung (z. B. elektronischer Personalausweis oder De-Mail) 
mit der Begründung abgelehnt, dass diese Verfahren wenig genutzt und akzeptiert werden und 
vielfältigen datenschutzrechtlichen Bedenken ausgesetzt seien.  
 
Das Argument, dass solche technische Verfahren heute kaum genutzt werden, überzeugt nicht. 
Jede Person, die die Möglichkeit der Online-Eintragung wahrnehmen möchte, kann sich Zugang zu 
solchen technischen Verfahren zu verschaffen. Es wird zudem niemand gezwungen, die Möglichkeit 
der Online-Eintragung zu nutzen. Solange die Online-Eintragung lediglich eine Zusatzoption zur 
handschriftlichen Eintragung i.S.d. § 6 Abs. 2 Nr. 2 VAbstG ist, sehen wir darin eine sinnvolle bürger-
freundliche Möglichkeit, das Beteiligungsrecht wahrzunehmen. Anders würde es sich verhalten, 
wenn die Online-Eintragung die einzige Option der Beteiligung an einer Volksinitiative darstellen 
würde und die Bürgerinnen und Bürger etwa auf die Nutzung des elektronischen Identitätsnach-
weises angewiesen wären.  
 
Auch sind nach Auffassung des ULD technische Verfahren zur Authentifizierung nicht generell „viel-
fältigen datenschutzrechtlichen Bedenken ausgesetzt“. Dass es technische Verfahren zur Authenti-
fizierung gibt, die nicht datenschutzgerecht gestaltet sind oder Sicherheitslücken aufweisen, ist 
unbestritten. Allerdings bedeutet dies nicht, dass datenschutzgerechte und sichere Verfahren nicht 
existieren. So käme nach Einschätzung des ULD der elektronische Identitätsnachweis des neuen 
Personalausweises in Kombination mit geeigneten Lesegeräten als Bestandteil eines möglichen 
Verfahrens infrage. Aber auch andere technische Verfahren kommen in Betracht.  
 
Im genannten Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN wird alternativ die Erhebung des Ge-
burtsjahres als Authentifizierung für ausreichend erachtet. Aus Sicht des ULD stellt dies keineswegs 
eine ausreichende Sicherstellung der Authentifizierung dar, da hierbei wiederum die Gefahr des 
Missbrauchs bestehen würde. Das Geburtsjahr sowie die Wohnanschrift sind häufig Daten, die an-
dere Personen kennen oder leicht ermitteln könnten. Mithin wäre das Risiko der illegalen Nutzung 
fremder personenbezogener Daten sehr hoch einzustufen. 
 
Darüber hinaus erachtet die Fraktion der PIRATEN eine eidesstattliche Versicherung gegenüber der 
zuständigen Stelle über die Richtigkeit der Angaben als sinnvoll. Die Strafbarkeit einer falschen ei-
desstattlichen Versicherung soll davor abschrecken, falsche Angaben zu machen. Grundsätzlich ist 
das ULD der Ansicht, dass die eidesstattliche Versicherung als unterstützendes Instrument infrage 
kommt; diese allein reicht für eine Sicherstellung der Authentizität jedoch nicht aus. Ein Datenmiss-
brauch ist allein mit der eidesstattlichen Versicherung demnach nicht auszuschließen.  
 
Insgesamt sollten bei der Auswahl der zulässigen, rechtlich geregelten technischen Verfahren in der 
Rechtsverordnung auch etwaige nachteilige Folgen für die Nutzenden betrachtet werden. Dazu 
kann beispielsweise gehören, dass die Nutzenden besondere Maßnahmen treffen müssen, um ei-
nen missbräuchlichen Gebrauch zu verhindern (z. B. durch zusätzliche Hardware, Aktualisierungs-
verpflichtungen über einen langen Zeitraum, Pflichten zur unverzüglichen Meldung von etwaigen 
Sicherheitsvorfällen oder Sperrung der Zugänge), oder dass die Verwendung eines Verfahrens, das 
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ein(e) Betroffene(r) nur für die Online-Eintragung nutzen wollte, mit einer ungewollten Zugangser-
öffnung auch für andere Verwaltungsverfahren oder Kommunikationen verbunden ist. Das ULD 
steht für diesbezügliche Beratungen zur Verfügung. 
 
 
2.  Zu Nr. 6 – Ersetzen des Worts „Anschriften“ durch das Wort „Erreichbarkeitsanschriften“ in 

§12 Abs. 2 – Drucksache 18/3537; Änderungsantrag Drucksache 18/3588 
 
Das ULD unterstützt nachdrücklich die Regelung, dass künftig die Veröffentlichung der vollen 
Wohnanschrift von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern entbehrlich sein wird. Dies trägt zum 
Schutz der Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für Kommunal- und Landtagswahlen 
erheblich bei. Angesichts der Tatsache, dass Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber zunehmend 
mit Eingriffen in ihre Privatsphäre konfrontiert werden, soll dem mit dieser Regelung entgegenge-
steuert werden. 
 
Laut dem Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN (Drucksache 18/3588) zu Drucksache 18/3537 
erhalten die Betroffenen nicht nur in umfangreichem Maße Werbung und Informationsbroschüren 
an ihre Wohnadresse, sondern auch Drohbriefe. Auch sei es vereinzelt zu Beschmierungen von Wän-
den und Türen sowie zur Zerstörung von Gegenständen gekommen.  
 
In Anbetracht dessen begrüßen wir den Vorschlag, dass lediglich eine Erreichbarkeitsanschrift öf-
fentlich bekanntzumachen ist. Dies kann etwa das örtliche Parteibüro oder das eigene Wahlkreis-
büro sein. Denkbar wäre auch ein eingerichtetes Postfach. Die Angabe der Privatanschrift wird aus 
datenschutzrechtlicher Sicht als nicht erforderlich angesehen und bringt die einzelnen Bewerberin-
nen und Bewerber unnötig in Gefahr. Sinn und Zweck der Veröffentlichung ist, dass die Wählerin 
oder der Wähler die Kandidatin oder den Kandidaten bei Fragen erreichen und dem Wohngebiet 
zuordnen kann. Hierfür reicht es demnach aus, die Postleitzahl der Wohnanschrift zu nennen sowie 
eine Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. 
 
Um bei namensgleichen Einzelbewerberinnen und -bewerbern Verwechselungen zu vermeiden, 
reicht die Angabe der Postleitzahl der Wohnanschrift und nötigenfalls auch des Geburtsjahres aus.  
 
Mit dieser Regelung wird nicht nur dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG, sondern insbesondere dem daraus abgeleiteten Schutz auf informationelle Selbst-
bestimmung entsprochen. Damit wird zwar keine absolute Sicherheit für die Bewerberinnen und 
Bewerber geschaffen, jedoch steigt mit der Änderung die Hürde, die Privatanschrift herauszube-
kommen. 
 
 
IV. Zum Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN – Umdruck 18/5342 
 
1.  Zu Nr. 9 (Einfügen eines neuen § 6 b Volksabstimmungsgesetz) 
 
Das ULD begrüßt den Vorschlag der Fraktion der PIRATEN, mit dem Einfügen eines § 6 b die Briefein-
tragung bei Volksbegehren einzuführen. 
 
Als Alternative zur Online-Eintragung, die nicht für alle Menschen infrage kommen wird, sollte es 
entsprechend der Briefwahl bei Wahlen auch bei Volksinitiativen die Möglichkeit geben, sich per 
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Briefeintragung an einer Volksinitiative zu beteiligen. Dies unterstützt die Wahrnehmung der Beteili-
gungsrechte auch für mobilitätseingeschränkte Personen. 
 
 
2.  Zu Nr. 10 (§ 15 Volksabstimmungsgesetz) 
 
Das ULD unterstützt die Motivation, die dem Änderungsbegehren der Fraktion der PIRATEN zur Da-
tensparsamkeit bei der Erhebung personenbezogener Daten der Bürgerinnen und Bürger zugrunde 
liegt.  
 
Nach unserer Auffassung reicht es aus, bei Volksbegehren statt des vollen Geburtsdatums lediglich 
das Geburtsjahr in öffentliche Eintragungslisten aufzunehmen. Für die Angabe von Tag und Monat 
der Geburt sehen wir keine Erforderlichkeit. Denn die Meldebehörden können das Beteiligungsrecht 
auch ohne Kenntnis des genauen Geburtsdatums überprüfen. Hierfür werden zumeist lediglich Vor-
name, Familienname sowie Wohnanschrift benötigt, um eine Identifizierung vornehmen zu können. 
Im Falle einer Namensidentität kann auch das Geburtsjahr erforderlich sein. 
 
Vor allem Sammelunterschriftsbögen i.S.d. § 4 VAbstGDVO sind datenschutzrechtlich ohnehin be-
denklich, da Abstimmungsberechtigte bei der Eintragung in die Liste erfahren, welche anderen Per-
sonen das Volksbegehren unterstützt haben. Aufgrund dieser Tatsache sind strenge Anforderungen 
an die Erforderlichkeitsprüfung zu stellen und nur diejenigen Daten zu erheben, die für die Aufga-
benerfüllung, nämlich die Prüfung des Beteiligungsrechts, notwendig sind.  
 
Das Volksabstimmungsgesetz trifft in der geltenden Fassung selbst keine Regelung über den Um-
fang der in die Unterschriftsbögen aufzunehmenden Daten. Dessen Festlegung ist nach § 30 VAbstG 
auf das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten als Verordnungsgeber delegiert. Ent-
sprechend dieser Kompetenzverteilung müsste eine entsprechende Änderung nicht im Gesetz, son-
dern in der Verordnung erfolgen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht wäre eine Regelung in der Ver-
ordnung ausreichend. Sollte der Gesetzgeber die vorgeschlagene Änderung selbst durch eine Ände-
rung des Volksabstimmungsgesetzes vornehmen, weisen wir darauf hin, dass zugleich auch die Ver-
ordnungsermächtigung in § 30 VAbstG eingeschränkt werden müsste. 
 
Für Rückfragen oder eine Erörterung der Stellungnahme stehen wir gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Marit Hansen
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegend erhalten Sie die Stellungnahme des Instituts zu o. g. Gesetzentwürfen. Für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der parlamentarischen Beratung 
danken wir Ihnen sehr. Sollte weiterer Anhörungsbedarf bestehen, stehen wir gerne 
zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn die aufgezeigten Argumente Eingang in 
Ihre Diskussion fänden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Prof. Dr. Christoph Brüning 
Institutsvorstand 
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LORENZ-VON-STEIN-INSTITUT 
FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

  
 

 

Vorstand: 
Direktor des Landtages Prof. Dr. Utz Schliesky (gf.), Prof. Dr. Christoph Brüning, Prof. Dr. Dr. Ulrich Schmidt 

 

 
 

Stellungnahme 
 
zum 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften  
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abge-
ordneten des SSW - Drucksache 18/3537  
Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 18/3587  

Die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für Kommunal- und Land-
tagswahlen schützen  
Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3588 - selbstständig -  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein und des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abge-
ordneten des SSW - Drucksache 18/3539  

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Bürgerentscheiden in Angelegen-
heiten der Ämter  
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3559  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften  
Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Umdruck 18/5342 

 
vom 29.01.2016 
 
Bearbeiter: Univ.-Prof. Dr. Christoph Brüning 
 
Mit Schreiben vom 22.12.2015 wurde dem Lorenz-von-Stein-Institut sowie mir per-
sönlich Gelegenheit gegeben, zu o. g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

Das Institut kommt dieser Bitte gerne nach und äußert sich zu ausgewählten Punkten 
wie folgt: 
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1. Änderung des Landeswahlgesetzes 

a) Sesshaftigkeitserfordernis 

Die in Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen sowie der Abgeordneten des SSW (Drucksache 18/3537) vorgesehene 
Erleichterung der Wahlberechtigung durch eine Absenkung der erforderlichen 
Mindestfrist für das Innehaben einer Wohnung im Wahlgebiet begegnet Beden-
ken.  

Die Gesetzesbegründung liefert keinen Grund dafür, warum die schleswig-hol-
steinische Regelung in Abweichung von der für Europa- und Bundestagswahlen 
geltenden Drei-Monats-Frist auf sechs Wochen verkürzt werden soll. Integration in 
die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten eines Bundeslandes 
braucht Zeit. Daran ändert das Vorhandensein moderner Kommunikationsmittel 
nichts. Während die örtlichen Verhältnisse schon in Folge von anstehenden Erle-
digungen des täglichen Lebens relativ schnell erschlossen werden, stellt sich dies 
für den überörtlichen Zusammenhang des Bundeslandes anders dar. Von daher 
liegt eher eine Orientierung an den für die anderen staatlichen und überstaatlichen 
Ebenen geltenden Fristen als an denen für die kommunale Verwaltungsebene na-
he. 

 

b) Wahlsystem 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Gesetzentwurf der die Regierung tra-
genden Fraktionen und Abgeordneten sowie dem Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU besteht in der Festlegung des Verfahrens der Verteilung der Sitze. Ob 
hier das Verfahren nach D´Hondt oder nach Sainte Lague/Schepers festgelegt 
wird, ist eine Frage der politischen Opportunität. Verfassungsrechtlich zulässig 
sind nach der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung beide Verfah-
rensweisen; folgerichtig finden sie sich auch beide in der deutschen Wahlrechts-
landschaft. 

Zunächst ist zwischen den im Landtag vertretenen Parteien unstreitig, dass in das 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz eine Mehrheitssicherungsklausel aufgenom-
men werden soll, um derjenigen Partei oder Wählergruppe, auf die mehr als die 
Hälfte der Gesamtzahl der gültigen Stimmen entfallen ist, in jedem Fall auch eine 
Mehrheit der Sitze in der jeweiligen Vertretungskörperschaft zu sichern. Während 
der Entwurf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SSW für diesen Fall einen so-
genannten Vorabsitz zuteilen wollen, schlägt der CDU-Entwurf eine Fortsetzung 
des Verhältnisausgleichs solange fort, bis sich die absolute Stimmenmehrheit 
auch in einer absoluten Sitzmehrheit niedergeschlagen hat. Dies führt ggfs. zu ei-
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ner deutlichen Erhöhung der Gesamtzahl der Sitze. Diese Folge vermeidet der 
erstgenannte Entwurf. 

 

Einig sind sich diese beiden Entwürfe auch in dem Ziel, einer Zersplitterung der 
Vertretungskörperschaft in viele kleine Gruppen stärker zu vorzubeugen, um die 
Bildung einer stabilen Mehrheit zu erleichtern. Das wirkungsvollste Mittel ist inso-
weit sicherlich die Einführung einer Sperrklausel, wie sie der CDU-Entwurf vor-
sieht. Danach setzt die Teilnahme am Verhältnisausgleich die Wahl eines unmit-
telbaren Vertreters oder alternativ den Erhalt von insgesamt mindestens 2,5 % der 
im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen voraus.  

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht seinerzeit die 5 %-Sperrklausel bei 
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein gekippt hat (DVBl. 2008, 443 ff.), können 
nach wie vor gewichtige Gründe dafür geltend gemacht werden. So stellt das 
Bundesverfassungsgericht auf den Vergleich zwischen den Funktionen der Parla-
mente und der Kommunalvertretungen ab und leitet daraus für letztere ab, dass 
insoweit die Gleichheit der Kommunalwahl nicht durch Sperrklauseln beeinträch-
tigt werden dürfe. Immerhin deutet das Bundesverfassungsgericht an, dass für 
kommunale Vertretungsorgane andere Rechtfertigungen gefunden werden kön-
nen.  

Das schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht hat sich in seinem Urteil 
vom 19.06.2013 – LVerfG 7/12 – ausführlich mit der Zulässigkeit der 5 %-Klausel 
für die Landtagswahlen auseinandergesetzt und diese für verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt angesehen. Bezüglich der vom Bundesverfassungsgericht als verfas-
sungswidrig gebrandmarkten 5 %-Klausel für Kommunalwahlen in Schleswig-
Holstein hat das Landesverfassungsgericht angemerkt, dass diese Entscheidung 
nicht unumstritten sei und unter Verweis auf den Aufsatz von Theis, KommJur 
2010, 168 (169 ff.) einige Gegenargumente referiert. 

In diesem Sinne ist zu beachten, dass die Kommunalvertretungen Verwaltungsor-
gane der Gebietskörperschaften sind, die Aufgaben und Zuständigkeiten haben, 
die eine verlässliche Mehrheitsbildung voraussetzen. Dies gilt nach wie vor – ge-
rade in Schleswig-Holstein – für die Kreation anderer Kommunalorgane, nämlich 
die Wahl ehrenamtlicher Bürgermeister und vor allem die Wahl der Landräte auf 
Kreisebene. Daneben obliegen den Kommunalvertretungen die Haushaltsplanung 
sowie die abgeleitete Rechtssetzung in Form von Satzungen. Schließlich sehen 
Gemeinde- und Kreisordnungen einen Katalog an exklusiven Zuständigkeiten der 
Gemeindevertretung bzw. des Kreistages vor, deren Wahrnehmung ebenfalls 
nicht von wechselnden oder Zufallsmehrheiten abhängen können sollte. Vor die-
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sem Hintergrund spricht manches dafür, eine moderate Sperrklausel bei Kommu-
nalwahlen nach wie vor für zulässig zu erachten.  

 

Dass das damit verfolge Ziel nicht von der Hand zu weisen ist, verdeutlicht auch 
der Entwurf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SSW, indem er das Sainte La-
gue/Schepers-Verfahren dergestalt modifizieren will, dass der erste Teiler statt 
0,5 nun 0,7 sein soll. Die damit generierten Höchstzahlen fallen etwas niedriger 
aus und erschweren somit die Zuteilung von Sitzen. Strukturell wirkt sich das eher 
zulasten kleinerer Parteien oder Wählergruppen aus.  

Wie das Verfassungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zu Recht entschie-
den hat, sind die Beurteilungsgrundsätze zur Gleichheit der Wahl bei allen Modifi-
zierungen im Berechnungssystem anwendbar (siehe VerfGH, DVBl. 2009, 250 ff., 
zur sogenannten Mindestsitzklausel). Das schleswig-holsteinische Landesverfas-
sungsgericht hat in dem Urteil vom 19.06.2013 – LVerfG 7/12 – seine Aufgabe 
dahin umrissen, unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Gegebenheiten zu prü-
fen, ob die Grenzen des gesetzgeberischen Ermessens bezüglich der Regelung 
eines Quorums überschritten seien. Es prüfe lediglich, ob bei der Abwägung des 
Gesetzgebers und der ihr zugrundeliegenden Prognose die verfassungsrechtli-
chen Grenzen eingehalten seien, nicht aber, ob der Gesetzgeber die am meisten 
zweckmäßige oder einer rechtspolitisch besonders erwünschte Lösung gefunden 
habe.  

Vor diesem Maßstab kann sowohl die Gewichtung eines Divisors im Berech-
nungsverfahren als auch die Einführung einer Sperrklausel für die Teilnahme am 
Verhältnisausgleich nur bestehen, wenn die Funktionsfähigkeit von Kommunalver-
tretungen durch eine Zersplitterung tatsächlich gefährdet ist. Hierfür genügt das 
plausible Argument der Schwerfälligkeit der Meinungsbildung allein nicht. Darge-
tan werden muss, dass die Funktionsfähigkeit in den Kommunalvertretungen ge-
stört wird, wenn die wahlrechtliche Ungleichbehandlung unterbleibt. So sinnfällig 
das Ziel des CDU-Änderungsantrags ist, so wenig wird er substantiiert. Hier müss-
te insbesondere im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Kommunalorgane nach-
gebessert werden. Das erscheint indes möglich. Der in das geltende Wahlrechts-
system mit all seinen Unschärfen und Rundungen nur wenig eingreifende Entwurf 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SSW ist deshalb leichter zu rechtfertigen, 
dafür aber auch weniger ambitioniert. 
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2. Ergänzung der Verfassung und des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 

Gegen die mit Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und der Abgeordneten des SSW (Drucksache 18/3539) vorgeschlagene Be-
schwerde beim Landesverfassungsgericht gegen die Nichtanerkennung als Partei 
für die Landtagswahl ist nichts zu erinnern. Sie entspricht nahezu wortgleich den 
entsprechenden Bestimmungen im Grundgesetz und im Bundesverfassungsge-
richtsgesetz.  

Die einzige relevante Abweichung in der Formulierung findet sich in § 52 Abs. 2 
des Entwurfs zur Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes, und diese ist 
wenig zielführend und sollte deshalb ersatzlos entfallen. Wenn nämlich das Abse-
hen von einer mündlichen Verhandlung daran gekoppelt wird, dass „von ihr keine 
weitere Förderung des Verfahrens zu erwarten ist“, so fragt sich zum einen, ob 
und inwieweit damit das Verfahrensermessen des Verfassungsgerichts gebunden 
werden soll, und andererseits, welche Rechtsfolge ggfs. eingreift, wenn das Ge-
richt vermeintlich oder tatsächlich aus anderen Gründen von einer mündlichen 
Verhandlung absieht. Muss dann insoweit Motivforschung betrieben werden? Die 
Formulierung des Konditionalsatzes verunklart, dass das Landesverfassungsge-
richt ein Verfahrensermessen hat, das es verfassungsgemäß ausüben muss. Wei-
terer Regelungsbedarf in einzelnen Verfahrensvorschriften besteht hier nicht. 
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Stellungnahme 

Zu den Gesetzentwürfen zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften  

in Schleswig-Holstein  

Drucksache 18/3537 vom 05.11.2015 

Drucksache 16/3587 vom 17.11.2015 

Umdruck 18/5342 vom 15.12.2015 

 

– Schriftliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages – 

 

1. Erhöhung der faktischen Sperrhürde im GKWG durch modifizierte 

Divisorfolge 0,7 – 1,5 – 2,5 – … 

 

Die Frage zur Gerechtigkeit eines Verteilungsverfahrens manifestiert sich im besonde-

ren Maße bei der Frage, ab wie vielen Stimmen einer Partei ein erster Sitz zugeordnet 

werden soll. Bei einer Partei, die weniger Stimmen erhalten hat, als im Durchschnitt für 

einen Sitz aufgebracht werden, besteht das Dilemma ihr entweder für weniger Stimmen 

als im Durchschnitt für einen Sitz erzielt einen Sitz zuzuteilen, oder aber keinen Sitz zu-

zuteilen und die Stimmen dieser Partei unvertreten zu lassen. 

Diese Entscheidung über diese faktische Sperrhürde trifft der Gesetzgeber, soweit es 

keine explizite Sperrklausel gibt, entweder durch das gewählte Verteilungsverfahren 

und speziell bei Divisorverfahren im Wesentlichen mit dem ersten Divisor. 

Gesetzentwurf (Drucksache 18/3537) schlägt nun einen ersten Divisor 0,7 als Modifika-

tion des Divisorverfahrens mit Standardrundung (Sainte-Laguë) vor, d.h. die 

Divisorfolge 0,7 – 1,5 – 2,5 ...  

Für dieses Verfahren wird hier nun beispielhaft für 6 Parteien die faktische Sperrhürde  

(ergänzend zur Berechnung  in der Stellungnahme Umdruck 17/3383, S. 5, 8.01.2012, 

Wilko Zicht, Wahlrecht.de) durchgerechnet.  
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Einwohner 

Regel-

größe 

Natürliches Quorum (in % der abgegebenen Stimmen) 

d’Hondt Sainte-Laguë Sainte-Laguë mod. 0,7 

min max min max min max 

70-200 7 8,30% 12,50% 5,60% 10,00% 7,00% 12,07% 

201-750 9 7,10% 10,00% 4,50% 7,10% 5,83% 9,46% 

751-1.250 11 6,30% 8,30% 3,80% 5,60% 5,00% 7,61% 

1.251-2.000 13 5,60% 7,10% 3,30% 4,50% 4,38% 6,25% 

2.001-5.000 17 4,50% 5,60% 2,60% 3,30% 3,50% 4,61% 

5.001-10.000 19 4,20% 5,00% 2,40% 2,90% 3,18% 4,07% 

10.001-15.000 23 3,60% 4,20% 2,00% 2,40% 2,69% 3,30% 

15.001-25.000 27 3,10% 3,60% 1,70% 2,00% 2,33% 2,78% 

25.001-35.000 31 2,80% 3,10% 1,50% 1,70% 2,06% 2,40% 

35.001-45.000 35 2,50% 2,80% 1,40% 1,50% 1,84% 2,11% 

> 45.000 39 2,30% 2,50% 1,20% 1,40% 1,67% 1,88% 

                

Städte ≤ 150.000 43 2,10% 2,30% 1,10% 1,20% 1,52% 1,70% 

Städte > 150.000 49 1,90% 2,00% 1,00% 1,10% 1,35% 1,48% 

                

Kreise ≤ 200.000 45 2,00% 2,20% 1,10% 1,20% 1,46% 1,62% 

Kreise > 200.000 49 1,90% 2,00% 1,00% 1,10% 1,35% 1,48% 

 

Der Divisor von 0,7 wird im Gesetzentwurf nicht begründet, bedeutet aber im Gegensatz 

zur Anmerkung im Gesetzentwurf für Parteien mit ungerundeten Sitzansprüchen der 

Größe 0,5 bis 0,7 eine Benachteiligung zum bisherigen Berechnungsverfahren. 

Mit Erfolgswertgleichheit1 als Maßstab für die Wahlgleichheit kann er nicht begründet 

werden. Dieser führt auch im Bereich eines Sitzes zur normalen kaufmännischen Run-

dung/Standardrundung.  D.h. im Bereich eines Sitzes wird abgerundet, wenn die Partei 

Stimmen für 0 bis 0,5 Sitze erhält. Es wird auf einen Sitz aufgerundet, wenn die Partei 

Stimmen für 0,5 bis 1,0 Sitze erhält und auf einen Sitz abgerundet, wenn die Partei 

Stimmen für 1,0 bis 1,5 Sitze erhält. 

Der Gesetzgeber gibt nun vielmehr einen Mindestpreis pro Sitz vor, der erreicht wer-

den muß und hier 70% des Verteilungsdivisors, also des durchschnittlichen Mandats-

preises beträgt. Dieses Mindestpreisprinzip wird als Bedingung noch vor die Erfolgs-

wertgleichheit gesetzt. Bei höheren Mindestpreisen als 0,75 würden sich auch weitere 

Elemente der Divisorfolge ändern. 

Während man für den zweiten Sitz beim normalen Divisorverfahren mit Standardrun-

dung die dreifache Stimmenzahl als zum Erreichen des ersten Sitzes benötigt (1,5/0,5 = 

3,0), liegt das Verhältnis in der modifizierten Variante (Divisor 0,7) nur noch bei 15/7 = 

2,14 … . Bei einer Modifikation mit erstem Divisor 0,75 würde ein glattes Verhältnis von 

2,0 erreicht, dasselbe wie beim Verfahren d‘Hondt (Divisorverfahren mit Abrundung). 
                                                        
1 Erfolgswert ist definiert als Sitze geteilt durch Stimmen. Allerdings argumentieren Gerichte nicht immer 
mit dem Erfolgswert, auch wenn sie von Erfolgswertgleichheit sprechen (Beispiel BVerfGE 95, 335, 359). 
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Aufsplittungsanreiz als weiterer Aspekt, der für einen höheren ersten Divisor 

spricht. 

 

Der Preis von 0,5 für den ersten Sitz stellt für Gruppieren einen Anreiz dar, sich für die 

Wahl in mehrere Gruppen aufzuspalten, um so mehrfach von der Aufrundung profitie-

ren zu können. Umgekehrt fehlt ein Anreiz für kleine Gruppen der aufgerundeten Größe 

von 0,5 bis 1,0 sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen. 

Eine konsequente Beseitigung aller denkbaren Aufsplittungsanreize würde zum 

Divisorverfahren mit Abrundung (d’Hondt) führen, das konsequent immer größere Par-

teien begünstigt. Allerdings dürfte es praktische Relevanz nur für den Fall eines abge-

rundeten Einzelsitzes geben. Bei einem einzelnen Sitz ist das Rundungsverhalten leich-

ter vorhersehbar und ein Aufsplitten, das zu einer passenden Aufrundung führt, durch 

Kandidatur nur in bestimmten Wahlkreisen leichter zu bewerkstelligen.   

Der Aufsplittungsanreiz würde sich auch dann reduzieren, wenn das zweite Element der 

Divisorfolge kleiner gewählt würde (z.B. bei der Folge 0,6 – 1,4 – 2,5 …) 

 

Keine Folgerung aus Verwendung und Änderung bei Wahlen in Schweden. 

 

Bei den schwedischen Parlamentswahlen gab es eine Divisorfolge 0,7 – 1,5 – 2,5 ... bei 

der Verteilung von Sitzen in den Mehrmandatswahlkreisen. Damit sollte ein Verfahren 

gewählt werden, das zwischen dem Divisorverfahren mit Standardrundung (Sainte-

Laguë) und dem Divisorverfahren mit Abrundung (d’Hondt) liegt. Für die Zahl der Sitze 

insgesamt waren (soweit keine Überhangmandate auftreten) wegen einer nationalen 

Sperrklausel aber nur die landesweit abgegeben Stimmen maßgeblich.  

Der Wert von 0,7 in Schweden wurde inzwischen auf 0,6 reduziert, wodurch im schwe-

dischen Wahlsystem die Gefahr von Überhangmandaten reduziert wird. Bei Kommu-

nalwahlen wird durch Gesetzesverweis dasselbe Zuteilungsverfahren benutzt. Die Än-

derung des Wertes von 0,7 auf 0,6 wurde allerdings zum Anlaß genommen auf kommu-

naler Ebene eine Sperrklausel einzuführen. 

Alles in allem kann man daher weder aus der Verwendung noch der Änderung des Wer-

tes in Schweden eine Aussage über die proportionalere Repräsentation bei Kommunal-

wahlen in Schleswig-Holstein machen. 

 

Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung  

 

Es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VerfGH 12/08), das so etwas wie eine explizite 1,0-Sitz-Hürde im nordrhein-

westfälischen Kommunalwahlsystem als nicht zulässige Sperrklausel ansieht. In Ham-

burg wird derzeit im Rahmen einer Wahlprüfung geprüft, ob der erste Divisor von 0,5 

bei der Verteilung in den Wahlkreisen bei der Wahl zur Bezirksversammlung Harburg 

zu niedrig gewählt wurde2. 

                                                        
2 Das Hamburgische Verfassungsgericht hat inzwischen (26.01.2015) die Klagen zurückgewiesen (HVerfG 
2/15 und HVerfG 3/15), sieht aber bei Verwendung des Divisorverfahrens mit Standardrundung (Sainte-
Laguë) in Wahlkreisen mit nur 5 Sitzen eine Ausgestaltung, die verfassungsrechtlich zu begründen ist.  



 4

Bei der Ausgangslage, die zum Urteil zur Ein-Sitz-Sperrklausel in NRW (VerfGH 12/08) 

führte, gibt es deutliche Unterschiede zum Gesetzentwurf in Drucksache 18/3537. 

 

1. Die Hürde für den ersten Sitz von 0,7 ist kleiner als 1,0 und auch nicht als explizi-

te Sperrhürde formuliert.3 

2. Der erste Sitz eines modifizierten Systems ist immer noch günstiger als bei 

d’Hondt, wenn der erste Divisor kleiner als 0,75 ist und liegt damit innerhalb des 

weiten Bereiches, den die Verfassungsgerichte für zulässig erachten, wenn sie 

sowohl Sainte-Laguë als auch d’Hondt als mit den Gleichheitsgrundsatz einer 

Wahl vereinbar ansehen. 

3. In NRW wurde versucht mit einer Funktionsstörung durch Gruppen mit nur ei-

nem Sitz also einem Sperrklauselargument zu argumentieren. Allerdings ohne 

die Funktionsstörung für das Gericht ausreichend nachzuweisen.  

4. Allerdings wird die faktische Sperrhürde in kleinen Gemeinden (so kleine Ge-

meinden und Gemeinderäte gibt es in NRW nicht) mit Regelgrößen der Gemein-

deräte von 9-13 über einen Wert von 5% geschoben, was die Anforderung an die 

Begründung der Notwendigkeit der Modifikation erhöht. 

Modifiziertes Verteilungsverfahren für Landtagswahl 

 

Solang eine Sperrklausel den Einzug von Einzelmandatsträgern verhindert, ist das erste 

Element der Divisorfolge ohne Belang. Dies gilt aber in Schleswig-Holstein nicht, da die-

se für Parteien nationaler Minderheiten nicht angewendet wird. Es wäre daher zu prü-

fen, ob dieselben Gründe, die für das Mindestpreisprinzip auf kommunaler Ebene spre-

chen, auch auf Landesebene gelten. 

 

2. Sperrklausel von 2,5% im GKWG (LT-Drs. 18/3587 der CDU) 

 

Für alle die Wahlgleichheit einschränkenden Sperrklauseln gilt das Prinzip des „zwin-

genden Grundes“, d.h. einer Einschränkung der Wahlgrundsätze4 muß stets ein beson-

derer, sachlich legitimierter, „zwingender“ Grund entgegenstehen, dessen Notwendig-

keit ausführlich begründet und gegen die Wahlrechteinschränkung abgewogen werden 

muß. Das ist bei kommunalen Wahlen bisher nicht gelungen. Der Vergleich mit dem der-

zeitigen Versuch in NRW (LT-Drs. 16/9795 vom  22.09.2015) geht fehl. In NRW wird die 

geplante 2,5%-Sperrklausel mit „konkreten Gefährdungen der Funktionsfähigkeit“ und 

durch „konkrete Funktionsbeeinträchtigungen“ begründet und beruht darüberhinaus 

auf den „speziellen Besonderheiten der Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen“ mit 

ihren „kommunalen Entscheidungsstrukturen“. Auch in der Anhörung Sachverständiger 

                                                        
3 Der Wert von 1,0 in NRW stellte kein Element einer Divisorfolge dar, sondern bezog sich auf einen 
„Schätzwert“ für den Zuteilungsdivisors.  
4 Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. 
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im Düsseldorfer Landtag am 21.01.2015 wurden Unterschiede in der kommunalen 

Selbstverwaltung in beiden Bundesländer herausgearbeitet. 

Der Verfassungsgerichthof in NRW, das Bundesverfassungsgericht und andere Verfas-

sungsgerichte verlangen valide empirische Untersuchungsergebnisse, die die Annahme 

rechtfertigen, wegen der fehlenden Sperrklausel komme es nicht nur in einzelnen Kom-

munalvertretungen zu Funktionsstörungen. Ein Verweis auf solche Untersuchungser-

gebnisse fehlt im Gesetzentwurf und wurde unserer Ansicht nach bisher auch in NRW 

nicht in ausreichendem Maße vorgelegt. 

 

3. Mehrheitsklausel im GKWG 

 

Gleichheitskriterium: Eine Partei, die mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hat soll 

mindeLT-Dtrs.-18/3537 gewählte Verfahren („Vorabsitzverfahren“) erfüllt dieses Krite-

rium nicht immer. Entweder soll dies ein Kompromiß bei der Zuteilung sein, oder der 

Gesetzgeber hat übersehen, daß es Fälle geben kann, bei denen das Divisorverfahren mit 

Standardrundung mehr als einen Sitz weniger als die Hälfte zuteilen kann. 

 

Beispiel: Gremium mit 9 Sitzen, Rundung wie bisher bei 0,5.  

 Die Mehrheitspartei erhält 300 Stimmen, die anderen 6 Parteien jeweils 49 

 Stimmen. Dann ist ein Verteilungsdivisor 97. Die 6 kleinen Parteien erhalten  

 jeweils einen Sitz und die Mehrheitspartei erhält 3 Sitze. Mit dem vorge-

 schlagenen Vorabsitzverfahren erhält die Mehrheitspartei immer noch  

 nur 4 von 9 Sitzen. 

 

Beispiel: Gremium 15 Sitze, Rundung bei 0,7 entsprechend dem vorgeschlagenem Ver-

fahren in 18/3537 

 Die Mehrheitspartei erhält 500 Stimmen, 9 andere Parteien erhalten jeweils  

 55 Stimmen. Dann ist ein Verteilungsdivisor 78. Die 9 kleinen Parteien  

 erhalten jeweils einen Sitz und die Mehrheitspartei erhält 6 Sitze. Mit dem  

 vorgeschlagenen Vorabsitzverfahren erhält die Mehrheitspartei immer  

 noch nur 7 von 15 Sitzen. 

 

Eine Lösung wäre das Vorabsitzverfahren solange zu durchlaufen bis die Mehrheitspar-

tei auch die Mehrheit der Sitze erhält. Etwa durch Anhängen eines zusätzlichen dritten 

Satzes an Abs. 5 (neu): 

 

Satz 3: Sollte die Berechnung nach Satz 1-2 nicht zu einer Mehrheit der 

 Mehrheitspartei führen,  so wird das Verfahren solange mit einem weiteren  

 Vorabsitz wiederholt, bis sich die gewünschte Mehrheit ergibt. 

 



 6

Alternativ könnte man entsprechend dem Prinzip einer getrennten Sitzverteilung an 

Mehrheit und Minderheit5 zuteilen. Allerdings müßte man dann explizit den Fall regeln, 

daß  man für den Mehrheitssitz einer anderen Partei einen direkt gewonnen Sitz ab-

nehmen müßte.  

 

Bedenken sollte man auch, daß schon durch einen ersten Divisor von 0,7 die Wahr-

scheinlichkeit einer Mehrheitspartei ohne Mehrheit sinkt und die Notwendigkeit einer 

Mehrheitsklausel entfallen kann. 

 

4. Ersatzstimme im LWG 

 

Die Einführung  einer Ersatzstimme bei Landtagswahlen ist zu begrüßen, da diese die 

Einschränkungen der  Wahlrechtsgleichheit abmildern kann. Wähler sind weniger ge-

zwungen ihre Wahlentscheidung von ihrer Erwartung des Wahlergebnisses abhängig zu 

machen, so daß eine Fehleinschätzungen nicht zu einem Verlust der eigenen Stimme 

führt. Anhänger kleiner Parteien können diese dann risikolos wählen. Der Abschre-

ckungseffekt fällt weg. Allerdings gilt dies nicht für den Stützstimmeneffekt. Er wird 

abgeschwächt, weil die Stimmen der Wähler der Kleinpartei nicht einfach wegfallen, 

aber gestärkt, weil eine Stützstimme nun völlig risikolos möglich ist. Ich halte es insge-

samt bei einem Ersatzstimmenwahlrecht für unwahrscheinlicher, daß eine Partei, deren 

Zustimmung deutlich unter der 5%-Sperrklausel liegt, durch Stützstimmen auf ein Viel-

faches dieser Zustimmung gehoben wird6, auch wenn das Risiko der wegfallenden 

Stützstimme wegfällt. Eine „aufrichtige Stimmabgabe“ wird so in mehr Fällen die sinn-

vollste Strategie bei der Stimmabgabe. Eine Mehrheitsumkehr durch die Sperrklausel 

wird so eingedämmt, wenn die Stimmen im jeweiligen Lager bleiben und nicht verfallen. 

 

Mehraufwand bei der Auszählung der Stimmen 

 

Die zusätzliche Stimme führt zu einem zusätzlichen Auszählschritt. Zur Gewährleistung 

der Öffentlichkeit der Wahl sollte auch dieser noch am Wahlabend im Wahllokal durch-

geführt werden. Auch wenn anfangs nur ein kleiner Teil der Wähler von der Möglichkeit 

der Ersatzstimme Gebrauch machen wird, sollte man sich auch darauf einstellen, daß 

alle Wähler die neue Möglichkeit nutzen werden. Aber auch in diesem Extremfall wird 

der zusätzliche Auszählaufwand nicht viel größer als der normale Aufwand zur Auszäh-

lung einer Stimme sein. 

 

                                                        
5 Dahinter steht das Prinzip einer getrennten Sitzverteilung an Mehrheit und Minderheit, siehe auch aus-
führlich Pukelsheim und Maier, ZParl, 4/2005, S. 763 „Eine schonende Mehrheitsklausel für die Zuteilung 
von Ausschusssitzen“  
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/pukelsheim/2005a.pdf 
 
6 Als Beispiel wird die Landtagswahl 2013 in Niedersachsen genannt, bei der die FDP in Umfragen auf 
unter 5% gesehen wurde und durch übermäßig viele Leih- oder Stützstimmen für eine CDU-FDP-Koalition 
9,9% der Stimmen erhielt. 
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Die Auszählbarkeit würde dagegen spürbar erschwert, wenn ein Wähler nicht nur eine 

Ersatzstimme hat, sondern gestaffelte Präferenzen abgeben könnte oder wenn eine Par-

tei auch mit einer Ersatzstimme über die Sperrhürde gehoben werden könnte.  

 

Der Mehraufwand der Auszählung hält sich in Grenzen, wenn die Ersatzstimme nicht für 

die Parteien, die die Sperrklausel sicher überwunden haben, erfaßt werden muß. So soll-

ten in absehbarer Zukunft Ersatzstimmen der CDU- und SPD-Wähler keinen Einfluß auf 

das Wahlergebnis haben. Sicher kann man sich am Wahlabend aber erst ein, wenn aus-

reichend viele Stimmen für solch eine Prognose ausgezählt worden sind.  

 

Leichte Abwandlung des bisherigen Auszählverfahren gemäß § 55 LWO 

 

Notwendig ist in der Auszählung nur eine leichte Abwandlung des bisherigen Auszähl-

verfahrens der Stimmen gemäß § 55 LWO [SH]. 

 

Die Bildung von Stapeln 

 – der Stimmzettel nach Landeslisten, auf denen die Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei 

gültig für den Bewerber und die Landesliste derselben Partei abgegeben worden sind (§ 

55 Abs. 1 Nr. 1 LWO) sowie 

– der Stimmzettel, auf denen nur eine zweifelsfrei gültige Stimme oder Erst- und Zweit-

stimme zweifelsfrei gültig für den Bewerber und die Landesliste verschiedener Parteien 

abgegeben worden sind (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 LWO)   

würde beibehalten werden, nur die Auszählreihenfolge (in § 55 Abs. 4 LWO) für den 

Stapel aus § 55 Abs. 1 Nr. 2 LWO mit „uneinheitlicher“ Stimmabgabe müsste getauscht 

werden, so dass am Ende der Auszählung nach Zweitstimmen jeweils zwei Stapel pro 

Landesliste vorliegen (nämlich die nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 LWO und die nach Nr. 2 gesta-

pelten Stimmzettel). Die bisherige hier abschließende Sortierung der ausgezählten 

Stimmzettel nach Erststimmenabgabe hat im Landeswahlrecht in Schleswig-Holstein – 

im Gegensatz zum Bundestagswahlrecht für die nachträgliche Ermittlung bei der Vertei-

lung nach Landeslisten nicht zu berücksichtigender Zweitstimmen, siehe § 6 Abs. 1 Satz 

BWahlG – keine praktische Relevanz.  

 

Nach Erfassung der Zwischensummen der Erst- und Zweitstimmenzahlen erfolgt eine 

erste Schnellmeldung an die Gemeindewahlbehörde. 

 

Danach wird ein weiterer Auszählschritt eingefügt. Dabei werden evt. abgegebene Er-

satzstimmen auf den Stimmzetteln ausgezählt, auf denen Zweitstimmen für eine Landes-

liste abgegeben wurden, die der Landeswahlleiter am Wahlabend benennt. Für die be-

nannten Landeslisten werden die Stimmzettel der jeweils beiden Stapel (nach § 55 Abs. 

1 Nr. 1 LWO und  nach Nr. 2) auf – einen Stapel ohne Ersatzstimme und – je einem Stapel 

nach der mit der Ersatzstimme gewählten Landesliste gestapelt und ebenso wie bei den 

Erst- und Zweitstimmenzählung geprüft und gezählt. 
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Die Benennung der (mit Zweitstimmen) gewählten Landeslisten, auf deren Stimmzetteln 

evt. abgegebene Ersatzstimmen ausgezählt werden sollen7, kann der Landeswahlleiter 

aufgrund der – bereits bisher durchgeführten – Stichprobe oder einer Progno-

se/Hochrechnung eines Meinungsforschungsinstituts treffen. Die Benennung wird den 

Wahlvorständen am Wahlabend von der Gemeindewahlbehörde (etwa telefonisch bei 

der ersten Schnellmeldung) durchgegeben, kann aber auch online oder über andere In-

formationskanäle erfolgen. Die Benennung kann im Laufe des Wahlabends erweitert 

werden, wenn für weitere Parteien sicher feststeht, daß sie die Sperrhürde überwunden 

haben.  

 

Ein Zielkonflikt wird bei der geänderten Auszählreihenfolge sichtbar. Durch die spätere 

Auszählung der Zweitstimmen wird man auch erst später sicher abschätzen können, ob 

eine Partei die 5%-Sperrhürde überwunden hat8. In kleinen und schnellen Wahllokalen 

werden daher bei mehr Parteien Ersatzstimmen auszuzählen sein als in größeren. Die 

Meldung der Ersatzstimmenergebnisse sollte dabei so organisiert werden, daß es keine 

Behinderung der Meldungen des Erst- und Zweitstimmenergebnisses gibt.  

Bei einem Wahlergebnis wie bei der Landtagswahl 2012 hieße das, daß für zwischen 5% 

und maximal 35% der Stimmzettel die Ersatzstimmen erfaßt werden müßten.9 

 

Eine gewisse Ungleichheit – nicht in Bezug aufs Wahlrecht sondern in Bezug auf die Er-

gebnisdarstellung – könnte man darin sehen, daß bei größeren Parteien nicht ermittelt 

wird, wieviele Ersatzstimmen ihrer Wähler an andere (insbesondere radikale) Parteien 

gegangen wären, während dies für Parteien, die nur knapp die Sperrklausel überwun-

den haben, ermittelt wird. Diese Information ließe sich aber per Stichprobe in der fol-

genden Woche ermitteln.  

 

Keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

 

Bedenken wegen Bedingungsfeindlichkeit der Stimmabgabe sind nicht tragfähig, schon 

gar nicht nach einer Abwägung gegen die bessere Durchsetzbarkeit der Wahlrechts-

gleichheit. Vergleichbare Bedingung bei der Stimmabgabe finden sich unwidersprochen  

in vielen Wahlsystemen; bei Listenverbindung, wo unklar ist welcher Liste eine Stimme 

zugute kommt, bei offenen Listen, wo unklar ist, ob der gewählte oder ein anderer Kan-

didat der Liste profitiert, oder bei den Bedingungen zur (Nicht)-Berücksichtigung der 

Zweitstimme bei gewählten Direktkandidat ohne Liste im Bundestagswahlsystem. Auch 

eine Stichwahl ist in diesem Sinne eine bedingte Stimmabgabe einer Ersatzstimme, mit 

dem Unterschied, daß die Bedingung vor Abgabe der Ersatzstimme eintritt. 

Schließlich ist eine Sperrklausel selbst eine Bedingung, ob eine Stimme berücksichtigt 

werden soll oder nicht. 

                                                        
7 Genauer, er benennt die Landeslisten, die nicht ausgezählt werden müssen. 
8 Dafür früher bei Erststimmen und Grundmandatsklausel. 
9 Je nachdem, ob nur Stimmzettel von SPD,CDU und SSW von der Ersatzstimmenauszählung ausgenom-
men werden könnten, oder alle Parteien mit mind. 8%  Zweitstimmen (plus SSW). 
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Kiel, den 29.1.2016 
 
 

Stellungnahme zu 

 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Drucksache 18/3537) 

2. Änderungsantrag der CDU-Fraktion (Drucksache 18/3587 

3. Änderungsantrag der Fraktion der Piraten (Drucksache 18/3588) 

4. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Umdruck 18/5342) 

5. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 

des Landesverfassungsgerichtsgesetzes (Drucksache 18/3539) 

 

Die hier vorliegenden Gesetzesentwürfe, Änderungsanträge und Umdrucke lassen angesichts der 

Kürze der Zeit keine detaillierte Prüfung zu. Besonders der von der Regierungskoalition vorlegte 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften enthält ein großes Paket von 

Veränderungen, die sowohl den Bereich des Landeswahlgesetzes, des Gemeinde und Kreiswahl-

gesetzes sowie des Volksabstimmungsgesetzes betreffen und die auch eine Veränderung der 

Landesverfassung notwendig werden lassen. Im Wesentlichen handelt es sich um Anpassungen, 

die Entwicklungen im Bereich des Bundeswahlrechts und des Wahlrechts anderer Bundesländer 

betreffen. Von daher sind die meisten Vorschläge auch nicht kontrovers. Einige Elemente des 

Kommunalwahlrechts haben allerdings zu Diskussionen im Landtag geführt, die sich sowohl auf 

verwaltungsrechtliche Fragen wie auf das Wahlrecht und das Wahlsystem beziehen. Ich werde auf 

die verwaltungsrechtlichen Fragen im kommunalen Bereich nicht eingehen, sondern mich lediglich 

auf einige Fragen beschränken, die das Wahlrecht betreffen. 

 

1. Die Verkürzung der Wartefrist für den Erhalt des Wahlrechts halte ich für unschädlich. Sie wird 

die Zahl der Wahlberechtigten um etwa 1,5% bis 2 % erhöhen, jedoch keinen Einfluss auf die 

Höhe der Wahlbeteiligung haben. 

2. Entsprechend ist die Herabsetzung der Wartefrist für die Wählbarkeit für politische Ämter von 

sechs auf drei Monate logisch, sie könnte m.E. auch noch kürzer ausfallen.  

3. Was die Streichung des § 7.2 des Landesgesetzes betrifft, wonach Personen vom Wahlrecht 

ausgeschlossen sind, die in allen Angelegenheiten unter Betreuung sind, so mag dieser Schritt im 

Sinne der UN-Behindertenkonvention geboten sein. Allerdings darf die Gesetzesänderung nicht im 

Prof. Dr. Joachim Krause 
Institut für Sozialwissenschaften 

Bereich Politikwissenschaft 
Westring 400 

24118 Kiel 

Mail, Telefon, Fax 
Tel.: 0431-880-2171 
Fax: 0431-880 2483 

e-mail: jkrause@politik.uni-kiel.de 

Martina.Pagels
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holsteinischer Landtag            Umdruck 18/5582

Martina.Pagels
Textfeld



2 

 

Gegensatz zu zentralen verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmungen des Wahlrechts stehen 

(gleiche, geheime und unmittelbare Wahlen). Insbesondere muss geklärt werden, wie verhindert 

werden kann, dass es bei Personen, die in Betreuungsverhältnissen leben, zu Manipulationen 

während der Stimmabgabe kommt. Auch muss gesichert werden, dass der geheime Charakter der 

Wahl erhalten bleibt. Die Problematik ist zu differenziert, als dass man hier einfach eine Streichung 

vornehmen kann. Meines Erachtens wären differenzierte Verfahren notwendig, die erst auf der 

Basis gründlicher Studien zu erarbeiten sind. 

4. Was die Verrechnungsverfahren für Mandate bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen betrifft, 

so hat die CDU-Fraktion in ihrem Vorschlag  (Drucksache 18/3587) die Wiedereinführung des 

Höchstzahlverfahrens nach der Methode d’Hondt verlangt (Teilung der abgegebenen Stimmen 

durch eine Zahlenreihe beginnend mit 1, 2, 3 etc.). Dies ist nachvollziehbar, soweit das Kommu-

nalwahlrecht betroffen ist. Bei der letzten Kommunalwahl hat sich gezeigt, dass nach dem Wegfall 

der Sperrklausel große Parteien durch das Höchstzahlverfahren in der Variante Saint-Lague/ 

Schepers benachteiligt werden, weil bei einem erstmaligen Teilungswert von 0,5 (dann kommt 1,5, 

2,5 etc.) mehrere kleine Parteien einziehen können und damit eine Verzerrung bei der Sitzvertei-

lung erfolgt. In einem Fall führte das dazu, dass eine Partei, die mehr als 50% der abgegebenen 

Stimmen erhielt, über keine Mehrheit in der betreffenden Vertretungskörperschaft verfügte. Der 

von der Regierungskoalition gemachte Vorschlag lässt erkennen, dass das Problem dort auch ge-

sehen wird. Die Frage ist nur, was ist angemessener: eine erstmalige Teilungszahl von 0,7 (wie 

von der Koalition vorgeschlagen) oder von 1,0 (wie von der CDU-Fraktion präferiert)? Um hier zu 

einer sachgerechten Lösung zu kommen, bedarf es m.E. erst einer vertieften Analyse aller Ergeb-

nisverzerrungen, die anlässlich der letzten Kommunalwahlen infolge des Höchstzahlverfahrens 

nach Saint-Lague/Schepers eingetreten sind. Die Zuteilung eines „Vorabmandats“ für den Fall, 

dass eine Partei trotz Erreichung der Mehrheit bei den absoluten Stimmen keine relative Mehrheit 

in der kommunalen Vertretungskörperschaft hat (Vorschlag der Regierungskoalition) löst m.E. das 

Problem nicht. Was ist, wenn dieses eine Mandat auch nicht ausreicht? Der Vorschlag der CDU-

Fraktion fordert für diesen Fall so viele Ausgleichsmandate, bis die Mehrheit erreicht ist. Das ist 

anwendbar für den Fall, dass sich das oben erwähnte Extremergebnis wiederholt. Aber was ist in 

Fällen, wo nicht so klare Verhältnisse herrschen? Was macht man, wenn das Ergebnis des Ver-

hältnisausgleichs deutlich zuungunsten einer oder zweier großen Parteien ausgeht, ohne dass 

eine von beiden die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufweisen kann?  

5. Die von der CDU-Fraktion geforderte Einführung einer Sperrklausel von 2,5% im kommunalen 

Wahlrecht hat nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Februar 2008 nur 

bedingte Verwirklichungschancen. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht die bestehende 

Sperrklausel von 5% im kommunalen Wahlrecht Schleswig-Holsteins für verfassungswidrig erklärt, 

allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber eingreift, sollte es infolge ihres Wegfalls zu 

Behinderungen der Funktionsfähigkeit kommunaler Vertretungskörperschaften kommen. Um eine 

gesetzgeberische Maßnahme im Sinne des Vorschlags der CDU-Fraktion zu rechtfertigen, bedarf 

es nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts des empirischen Nachweises, dass die 

derzeitige Praxis des Wahlrechts zu einer Zersplitterung und damit zu einer Beeinträchtigung der 

Funktionsfähigkeit kommunaler Vertretungskörperschaften führt. Erst wenn diese vorliegt, kann der 

Gesetzgeber eingreifen – entweder, indem er eine moderate Sperrklausel einführt oder aber indem 



3 

 

er die Berechnungsmethode d’Hondt einführt, die eine relativ hohe Hürde für kleine Parteien be-

deuten würde. Meines Wissens gibt es eine derartige empirische Analyse nicht. 

5. Ich halte die in der Drucksache der CDU-Fraktion geforderte Rückkehr zum Höchstzahlverfah-

ren nach der Methode d’Hondt beim Verhältnisausgleich für Landtagswahlen nicht für geboten. Die 

bisherigen Erfahrungen zeigen, dass bei größeren parlamentarischen Gremien die großen Partei-

en durch d’Hondt bevorteilt und die kleinen benachteiligt werden. Entsprechend hat sich sowohl im 

Bundestag als auch in den meisten Länderparlamenten heute das Höchstzahlverfahren nach 

Saint-Lague durchgesetzt, eine Einstellung, die auch in der Rechtsprechung geteilt wird. 

6. Der Vorschlag der PIRATEN Fraktion, eine sogenannte Ersatzstimme auf dem Wahlzettel zuzu-

lassen, ist wenig hilfreich. Die Wahl zu einem parlamentarischen Gremium ist eine Wahl zwischen 

unterschiedlichen Parteien, ohne dass es Möglichkeiten der Korrektur nach dem Abschluss des 

Wahlvorgangs geben kann. Die 5% Sperrklausel soll der Zersplitterung von Parlamenten in viele 

Parteien entgegenwirken, damit die Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Parlamentes gewährleistet 

ist. Das funktioniert nur dann, wenn die Wählerinnen und Wähler mit dem Risiko konfrontiert sind, 

dass ihre Stimme wertlos wird, sollten sie für eine Partei votieren, die nicht die 5%-Klausel erreicht. 

Außerdem würde die Einführung der „Ersatzstimme“ zu einer Komplizierung des Wahlrechts füh-

ren, was zu einer Abnahme der Wahlbeteiligung und zu einer Zunahme der ungültigen Stimmen 

beitragen kann. 

 

 



Stellungnahme zur Änderung wahl- und abstimmungsrechtlicher 

Vorschriften in Schleswig-Holstein 

 

Prof. Dr. Frank Decker, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 

 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Gesetzentwürfe bzw. 

Änderungsanträge der Parteien sowie die dazu abgegebene Stellungnahme des 

Landeswahlleiters. Sie konzentrieren sich auf drei Punkte: 

 

- Einführung einer moderaten (2,5 Prozent) Sperrklausel bei Kommunalwahlen 

- Einführung einer Ersatzstimme im Landtagswahlrecht 

- Zusammenlegung von Wahlen und Abstimmung in Verbindung mit weiteren 

Verfahrenserleichterungen der Volksgesetzgebung 

 

 

Einführung einer moderaten (2,5 Prozent) Sperrklausel bei Kommunalwahlen 

 

Die Einführung einer 2,5-Prozent-Klausel bei Kommunalwahlen ist verfassungspolitisch 

sinnvoll, birgt allerdings das Risiko, an den Verfassungsgerichten in Land und Bund zu 

scheitern, solange diese – wofür es noch keine Anzeichen gibt – ihre dogmatische Position 

nicht aufgeben, wonach an Parlamente, die die Regierungen nicht bestellen und abberufen, 

hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit weniger strenge Kriterien anzulegen seien als an 

Parlamente, denen eben diese Aufgabe neben der Gesetzgebung zukommt. Diese 

Unterscheidung ist aus politikwissenschaftlicher Sicht nicht tragfähig, wie ich in meiner 

Stellungnahme für den nordrhein-westfälischen Landtag (Anhörung am 21.01.2016) zum 

selben Reformvorhaben genauer ausgeführt habe, die hier als Anlage beigefügt ist. Um ein 

erneutes Scheitern zu vermeiden bzw. das Risiko eines solchen Scheiterns zu vermindern, 

würde ich dem Landtag empfehlen, denselben Weg wie in Nordrhein-Westfalen zu gehen, wo 

man die Sperrklausel unmittelbar in die Verfassung aufnehmen will. Auch hierzu verweise ich 

auf meine Ausführungen in der o.a. Stellungnahme. 

 

    

Einführung einer Ersatzstimme im Landtagswahlrecht 

 

An meiner Empfehlung, eine solche Ersatzstimme einzuführen, die ich in der ersten 

Stellungnahme zu den Reformvorhaben für den Landtag abgegeben habe, halte ich auch nach 

Prüfung der vom Landeswahlleiter geltend gemachten verfassungsrechtlichen und praktischen 

Bedenken fest. Anders als von der Piraten-Fraktion vorgeschlagen, halte ich die Einführung 

einer Ersatzstimme aber nur in Verbindung mit einer Abkehr vom heutigen 

Zweistimmensystem für sinnvoll, da das System ansonsten zu kompliziert werden und somit 

zu einer wachsenden Zahl ungültiger Stimmen führen würde. Das heißt: Wahlkreis- und 

Listenstimme müssten zu einer Stimme zusammengelegt werden, bevor man die 

Ersatzstimme als weitere Stimme einführt. In der Anlage habe ich den Entwurf eines 
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Stimmzettels beigefügt. Er bezieht sich auf das Bundestagswahlrecht, könnte aber analog auf 

die Länderebene übertragen werden. 

 Mit Blick auf die Parteienfinanzierung bedürfte die Einführung einer Ersatzstimme auf 

Landesebene einer bundesrechtlichen Klarstellung im Parteiengesetz dahingehend, dass für 

die Inanspruchnahme der staatlichen Mittel das Ergebnis der Hauptstimmen zugrunde zu 

legen ist. Die Ersatzstimmen werden hierbei also nicht berücksichtigt.  

 Der Einwand, die Ersatzstimme verstoße gegen den Verfassungsgrundsatz der 

unmittelbaren Wahl, ist nicht triftig. Selbst wenn er es wäre, würde das die 

Verfassungswidrigkeit des Vorhabens nicht begründen, hat doch das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung (z.B. zur Briefwahl) zu Recht immer 

wieder betont, dass Einschränkungen bei einzelnen Wahlgrundsätzen (bei der Briefwahl etwa 

der Geheimheit und Freiheit der Wahl) gerechtfertigt werden können, wenn ihnen „Gewinne“ 

bei anderen Grundsätzen (hier der Allgemeinheit der Wahl) gegenüberstehen. Im Falle der 

Ersatzstimme würde der Gewinn in einer besseren Realisierung des Gleichheitsgrundsatzes 

liegen, da neben der Zählwertgleichheit der Stimmen durch sie auch ein höheres Maß an 

Erfolgswertgleichheit hergestellt werden könnte. Der Einwand trifft aber auch sachlich nicht 

zu. Seine Unhaltbarkeit wird deutlich, wenn man sich die Logik der Ersatz- oder 

Nebenstimme genauer veranschaulicht. Bei deren Abgabe handelt es sich im Grunde um 

einen zweiten Wahlgang, nur dass dieser nicht als realer Wahlgang innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums (z.B. zwei Wochen) nach dem ersten Wahlgang stattfindet, sondern 

mit dem ersten Wahlgang zusammengezogen wird. Die Wähler geben ihre Stimme also für 

zwei aufeinanderfolgende Wahlgänge auf einem Stimmzettel ab. Dabei steht es ihnen 

selbstverständlich frei, mit der Ersatzstimme (also im zweiten Wahlgang) bei ihrem Votum zu 

bleiben oder die Stimme einer anderen Partei zu geben. Im ersten Fall würden sie dann 

entweder nur die Hauptstimme ankreuzen oder mit der Haupt- und Ersatzstimme dieselbe 

Partei wählen. 

 Was den Aufwand bei der Auszählung angeht, dürfte dieser kaum größer sein als 

heute, wenn man dem hier gemachten Vorschlag folgt und die Trennung von Wahlkreis- und 

Listenstimme aufhebt. Es müssten dann nach der Auszählung der Hauptstimmen nur die 

Stimmzettel nochmals ausgezählt werden, auf denen mit der Hauptstimme Parteien 

angekreuzt wurden, die weniger als fünf Prozent der Stimmen erhalten. Hier werden dann die 

Ersatzstimmen gezählt und gewertet. Geht man von 1.000 Stimmzetteln pro Wahllokal und 

einem Anteil von 15 Prozent gesperrter Hauptstimmen aus, wären das 150 zusätzlich 

auszuzählende Stimmzettel. Verglichen mit Wahlsystemen, die die Möglichkeit des 

Kumulierens und Panschierens enthalten (wie z.B. in Hamburg), wäre der Zählaufwand sogar 

deutlich geringer. 

 

 

Zusammenlegung von Wahlen und Abstimmung in Verbindung mit weiteren 

Verfahrenserleichterungen der Volksgesetzgebung 

 

Bei der Gestaltung der Quoren in den verschiedenen Phasen des 

Volksgesetzgebungsverfahrens haben sich in der Bundesrepublik auf Landesebene zwei 

unterschiedliche Modelle herausgebildet. Entweder man verbindet niedrige 

Beteiligungshürden und großzügig bemessene Eintragungsfristen in der Eingangsphase 



(Initiative und Begehren) mit einem vergleichsweise hohen Zustimmungsquorum beim 

Entscheid, oder man geht umgekehrt vor: hohe Beteiligungshürden und kürzere Fristen bei 

Initiative und Begehren, dafür aber kein bzw. nur ein sehr geringes Quorum beim Entscheid.  

 Schleswig-Holstein hat sich mit seinem „Kieler Modell“ für die erste Variante 

entschieden. Damit war das Land zugleich Vorreiter für andere Bundesländer, deren 

Verfassungsgebungsprozesse im Bereich der direkten Demokratie es maßgeblich beeinflusst 

hat. Das Gegenmodell wird vom direktdemokratischen Traditionsland Bayern verkörpert. 

Hier sind die Hürden insbesondere beim Volksbegehren sehr hoch, dafür gibt es kein Quorum 

beim Volksentscheid. 

 Beide Modelle haben dasselbe Ziel; sie wollen die mehrheitsdemokratische Qualität 

des Verfahrens absichern. Die Diskussion, welches Modell dazu besser geeignet ist, will ich 

hier nicht führen. Das wäre allein auch deshalb verfehlt, weil ein Umstieg Schleswig-

Holsteins auf das bayerische Modell nicht zur Debatte steht. Die Reformvorschläge sind 

deshalb nur daraufhin zu prüfen, ob sie innerhalb der Logik des „Kieler Modells“ 

verfassungsrechtlich und -politisch tragfähig sind. Keine Bedenken hätte ich diesbezüglich 

z.B. hinsichtlich der erleichterten Eintragung, die die Eingangshürden im 

Volksgesetzgebungsverfahren weiter absenken würde. 

 Anders verhält es sich mit der von der Piraten-Fraktion vorgeschlagenen 

zwingenderen Zusammenlegung von Abstimmungen und Wahlen. Dies halte ich 

grundsätzlich für bedenklich, weil es auf eine künstliche Aushebelung des 

Zustimmungsquorums beim Volksentscheid hinausläuft. Das Erfordernis 

mehrheitsdemokratischer Absicherung wird dadurch zwar formal erfüllt, inhaltlich-materiell 

aber ad absurdum geführt, da es allein auf der Zufälligkeit der zeitgleich stattfindenden Wahl 

beruht. Dies führt auch zu unerwünschten Zufallseffekten im Abstimmungsergebnis. Solange 

es ein Quorum gibt, ist es aus demokratie- und verfassungspolitischer Sicht gerade geboten, 

Wahlen und Abstimmungen getrennt zu halten. Die Zusammenlegung sollte also – trotz der 

damit verbundenen höheren Kosten – eher erschwert als erleichtert werden.    

 

 

Anhang 

 

 

Stellungnahme zur (Wieder)einführung einer kommunalen Sperrklausel in Nordrhein-

Westfalen qua Verfassungsänderung 

 

Prof. Dr. Frank Decker, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 

 

Die (Wieder)einführung der 1999 „gekippten“ Fünf-Prozent-Sperrklausel für 

Kommunalwahlen in der abgeschwächten Form einer 2,5-Prozent-Hürde durch eine 

verfassungsunmittelbare Regelung stellt einen Akt parlamentarischer Notwehr des 

parlamentarischen Verfassungsgebers gegen eine „übergriffige“ Verfassungsrechtsprechung 

dar. Die Entbehrlichkeit der Sperrklausel auf kommunaler Ebene wurde und wird von den 

Gerichten damit begründet, dass die Räte im Unterschied zu den Parlamenten auf staatlicher 



Ebene (also in Ländern und Bund) keine Regierung bestellen, im Amt halten und 

gegebenenfalls abberufen müssten. Diese Argumentation hat das Bundesverfassungsgericht in 

zwei Urteilen jüngst sogar auf die Wahlen zum Europäischen Parlament übertragen, da für die 

Straßburger bzw. Brüsseler Versammlung das gleiche gelte. Auf der kommunalen Ebene steht 

die Abschaffung der Sperrklausel in den meisten Bundesländern in Zusammenhang mit der in 

den neunziger Jahren erfolgten Reform der kommunalen Regierungssysteme, die die bis dahin 

nur in Bayern und Baden-Württemberg vorgesehene Direktwahl der Bürgermeister außer in 

den Stadtstaaten überall eingeführt hat. Die Reform war gleichbedeutend mit dem Wechsel 

von der parlamentarischen hin zu einer präsidentiellen bzw. quasi-präsidentiellen 

Regierungsform. Folgt man der Argumentation der Verfassungsgerichte, sind mit Blick auf 

die Funktionsfähigkeit der Parlamente an beide Systeme unterschiedliche Maßstäbe 

anzulegen: Während im parlamentarischen System ein zu hohes Maß an Zersplitterung bzw. 

Fragmentierung die Bildung einer von der Parlamentsmehrheit getragenen Regierung 

erschwere, könnten präsidentielle Regierungssysteme, in denen den Parlamenten „lediglich“ 

die Funktion der Gesetzgebung und Regierungskontrolle zukomme, ein höheres Maß an 

Zersplitterung durchaus verkraften. 

 Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich diese auch im Schrifttum der 

Staatsrechtslehre zumeist kritiklos übernommene Argumentation nur schwer nachvollziehen. 

In der vergleichenden Regierungslehre werden die Probleme, die sich aus der Verbindung von 

Vielparteienstruktur und präsidentieller Regierungsform ergeben, breit thematisiert. So hat 

z.B. der bekannte Lateinamerikaforscher Scott Mainwaring mit Blick auf den dortigen 

Koalitionsparlamentarismus von einer „schwierigen Kombination“ gesprochen. Das 

Mutterland des präsidentiellen Systems, die Vereinigten Staaten von Amerika, verbindet 

dieses bezeichnenderweise mit einem mehrheitsbildenden Wahlsystem, dessen Sperrwirkung 

noch sehr viel größer ist als jene des bundesdeutschen Verhältniswahlsystems mit Fünf-

Prozent-Klausel. Im präsidentiellen System stellt sich das Problem der Koalitionsbildung 

genauso wie im parlamentarischen, nur dass es hier in die legislative Arena verlagert ist, 

während im parlamentarischen System die legislative Mehrheitsbildung durch die 

Regierungsbildung, also die exekutiven Koalitionen, vorstrukturiert wird. Die nordrhein-

westfälischen Erfahrungen belegen eindrucksvoll, wie die Zersplitterung der Räte die 

legislative Mehrheitsbildung erschwert. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass sich die 

legislativen Koalitionen im präsidentiellen System auch aus wechselnden Mehrheiten ergeben 

können. Sie sind also nicht immer aus denselben Parteien zusammengesetzt , so wie es die 

Funktionslogik der parlamentarischen Regierungsform im Regelfall impliziert (Ausnahmen 

bei geduldeten Minderheitsregierungen). Eine Gruppenstruktur des Parlaments, die die 

Antrags-, Rede- und Kontrollrechte der einzelnen Abgeordneten jener der Fraktion 

„unterwirft“ bzw. dieser überantwortet, ist unter den Bedingungen der präsidentiellen 

Regierungsform nicht weniger funktional als unter den Bedingungen der parlamentarischen. 

Die im Gesetzentwurf mit Blick auf die vorgeschlagene Höhe der Sperrklausel von 2,5 

Prozent enthaltene Formulierung, wonach bei den Kommunalvertretungen „ein höheres Maß 

an Funktionsbeeinträchtigung oder -gefährdung und damit ein größeres Maß an Zersplitterung 

hinnehmbar ist“ als bei den Parlamenten auf staatlicher Ebene, erscheint vor diesem 

Hintergrund zumindest missverständlich, da sie nicht klar benennt, warum dies der Fall sein 

soll: wegen der von Bund und Ländern abweichenden Regierungsform oder wegen der 

insgesamt geringeren Bedeutung der kommunalen im Vergleich zu staatlichen Ebene. 



 

 Dass der Gesetzgeber die Sperrklausel in die Verfassung selbst aufnehmen möchte, 

statt sie auf einfachgesetzlicher Ebene zu regeln, ist misslich, aber zugleich unvermeidlich, da 

bei einer einfachgesetzlichen Regelung eine erneute Revision durch das 

Landesverfassungsgericht wahrscheinlich wäre. Anzeichen dafür, dass die 

Verfassungsgerichte von ihrer dogmatischen Auffassung der unterschiedlich beeinträchtigten 

Funktionsfähigkeit der staatlichen und kommunalen Regierungsformen abrücken, gibt es 

nicht. Deshalb bleibt dem Gesetzgeber keine Alternative, obwohl die Regelung des 

Wahlsystems bzw. von Einzelheiten des Wahlsystems in der Verfassung der in Deutschland 

eigentlich üblichen Praxis widerspricht. Diese Abweichung hat aber auch etwas Positives, 

verpflichtet sie doch die Regierungsseite zu einer einvernehmlichen Lösung mit der 

Opposition bzw. zumindest mit der größten Oppositionspartei. Die Gefahr, dass die 

Regierung eine sie begünstigende Lösung einseitig, also gegen den Willen der Opposition 

durchsetzt, die bei Wahlrechtsänderungen auf einfachgesetzlicher Ebene potenziell immer 

besteht, ist in diesem Falle also gebannt. 

 Bleibt die Frage nach der angemessenen Höhe der Sperrklausel. Die im Antrag von 

SPD, Grünen und CDU vorgeschlagenen 2,5 Prozent stellen das Ergebnis eines politischen 

Kompromisses dar. Sachlich ließe sich auch eine etwas höhere Marke (von 3 Prozent) gut 

begründen. Erstens könnte die von den Antragstellern ins Feld geführte Einebnung der 

faktischen Sperrklausel zwischen kleinen und größeren Räten damit noch besser gewährleistet 

werden, die die Einführung einer neuen künstlichen Hürde auch unter 

Gleichheitsgesichtspunkten als gerechtfertigt erscheinen lässt. Zweitens wäre die gewünschte 

Konzentrationswirkung bei einer 3 Prozent-Klausel etwas größer. Drittens sind ganzzahlige 

Prozentwerte Werte mit Dezimalzahlen vorzuziehen. Und viertens würden auch durch eine 

höhere Hürde die Chancen kleinerer Parteien und Wettbewerber nicht ungebührlich 

beeinträchtigt. Diese sind auf der kommunalen Ebene ohnehin größer als auf der staatlichen 

Ebene in Bund und Ländern, wo es organisatorisch wesentlich aufwändiger ist, sich zu einer 

Partei zusammenzuschließen und Einzelbewerber bisher stets erfolglos waren.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

im Wahlkreis (Nr., Name) 

am (Tag/Monat/Jahr) 

 

Sie haben 2 Stimmen: 

Hauptstimme 
Wird gewertet,  

- wenn die gewählte Partei mindestens fünf Prozent der 

abgegebenen und gültigen Stimmen erzielt oder der 

Einzelbewerber im Wahlkreis die Mehrheit der 

abgegebenen und gültigen Stimmen erzielt. 

 

 

 

 

Ersatzstimme 

Wird gewertet,  

- wenn die mit der Hauptstimme gewählte Partei 

weniger als fünf Prozent der abgegebenen und 

gültigen Stimmen erzielt oder der mit der 

Hauptstimme gewählte Einzelbewerber im Wahlkreis 

nicht die Mehrheit der abgegebenen und gültigen 

Stimmen erzielt,  

und 

- wenn die mit den Ersatzstimme gewählte Partei 

mindestens fünf Prozent der abgegebenen und 

gültigen Hauptstimmen erzielt. 

 

 

 

 

 

CDU 

Partei N.N. 

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands 
Landesliste: N.N. (fünf Personen) 

Wahlkreis: N.N. (Beruf, Adresse) 

SPD 
Landesliste: N.N. (fünf Personen) 

Wahlkreis: N.N. (Beruf, Adresse) 
Sozialdemokratische Partei   

Deutschlands 

Grüne 
Landesliste: N.N. (fünf Personen) 

Wahlkreis: N.N. (Beruf, Adresse) 

Die Linke 
Landesliste: N.N. (fünf Personen) 

 

Wahlkreis: N.N. (Beruf, Adresse) 

 

Bündnis 90 / Die Grünen 

Person N.N.  Einzelbewerber (Beruf, Adresse)  

Landesliste: N.N. (fünf Personen) 



Von: Rosenthal, Hans-Joachim (VG-Schleswig) 
[mailto:Hans.Joachim.Rosenthal@ovg.landsh.de]  
Gesendet: Dienstag, 9. Februar 2016 18:25 
Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter 
Schleswig-Holstein e. V. 

Schleswig, den 9.2.2016 

An den 
Innen- und Rechtsausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Abgeordneten des   SSW  
Drucksache 18/3537 - Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN -  Umdruck 18/5342  

 

Sehr geehrte Frau Ostmeier, 

zu dem o.g. Gesetzentwurf nehme ich zu Art 2 (Änderung des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes) Nr. 2 a): § 10 Abs. 2 Satz 2 („die Angabe „0,5“ wird durch die Angabe 
„0,7“ ersetzt“), zu dem Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN und der dazu 
abgegebenen Stellungnahme des Landeswahlleiters (Umdruck 18/5552) wie folgt Stellung: 

Der Einwand der Fraktion der PIRATEN, die Erhöhung des Eingangswerts führe zu einem 
verfassungsrechtlich bedenklichen Ungleichgewicht im Erfolgswert der Wählerstimmen und 
beeinträchtige das Recht der Parteien auf Chancengleichheit, wäre berechtigt, wenn diese 
Regelung wie eine indirekte Sperrklausel wirken würde. Dann wäre – wie der von den 
PIRATEN zitierte Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil 
vom 25.11.2008 (VerfGH 12/08) ausgeführt hat, ein „zwingender Grund“ erforderlich, der 
vom Gesetzgeber dargelegt werden müsste.  Diese Bedenken gelten jedoch nicht, wenn wie 
in Schleswig-Holstein das Höchstzahlverfahren (nach Sainte-Lague) und nicht wie in NRW 
das Divisorverfahren gilt. Bei dem Höchstzahlverfahren ist die Hürde für die Erlangung des 
ersten Sitzes für alle Bewerber gleich hoch. Insofern halte ich die Ausführungen des 
Landeswahlleiters für überzeugend.  

Die weitere Frage, ob der Gesetzgeber verpflichtet ist, ein Zählverfahren vorzusehen, das 
dem Ideal der Erfolgswertgleichheit aller abgegebenen Stimmen am nächsten kommt, hat 
das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht in dem vom Landeswahlleiter 
zitierten Urteil (LVerfG 1/10) dahingehend beantwortet, dass sogar das Höchstzahlverfahren 
nach d’Hondt trotz seiner Nachteile noch innerhalb des Gestaltungsspielraums liege.  

Mit freundlichen Grüßen  

Hans-Joachim Rosenthal  

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht 
Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig 
Tel.: 04621 86-1523 oder-1527, Fax: 04621 86-1277 
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Dr. Björn Benken (Aktion Wahlreform) 

An der Wabe 5, D-38104 Braunschweig 
Tel.: 0531-3789500, info@wahlreform.de 

 
 
Dr. Björn Benken, An der Wabe 5, 38104 Braunschweig 
 

An den 
Schleswig-Holsteinischen Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
 
 

10. Februar 2016 
 

 
Schriftliche Anhörung zu wahlrechtlichen Vorschriften:   
Anmerkungen zum Umdruck 18/5552 (betr. Auszählung der Ersatzstimmen) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Nachgang zu meiner schriftlichen Stellungnahme vom 14. Januar 2016 (Umdruck 
18/5454) möchte ich hiermit kurz auf die zwischenzeitlich erfolgte Stellungnahme des 
schleswig-holsteinischen Landeswahlleiters Tilo von Riegen und dessen Bedenken 
hinsichtlich der Auszählung der Ersatzstimmen eingehen. 
 
Zunächst einmal begrüße ich es außerordentlich, dass sich der Landeswahlleiter so 
ausführlich mit den möglichen praktischen Konsequenzen der Einführung einer Er-
satzstimme auseinandergesetzt hat. Seine Ansicht, dass Stimmen nur an solche 
Parteien übertragen werden dürften, die mit ihren Hauptstimmen die 5%-Hürde über-
wunden haben (Seite 18), teile ich dabei voll und ganz. Sollte dieses Ziel im Gesetz-
entwurf der Piraten noch nicht klar genug zum Ausdruck kommen, müsste dieser in 
Punkt 2 noch präzisiert werden. 
 
Hingegen sehe ich - anders als es der Landeswahlleiter befürchtet - die Unmittelbar-
keit der Wahl durch die Ersatzstimme keinesfalls verletzt. Auch Prof. Florian Becker 
bestätigt ja in seiner Stellungnahme (Umdruck 18-5551, S. 5), dass ein Verstoß des 
Ersatzstimmenmodells gegen die Unmittelbarkeit der Wahl oder andere Wahlgrund-
sätze nicht erkennbar ist - eine Meinung, die von den meisten anderen Staatsrechtlern 
geteilt wird. 
 
Im Kern richtet sich die Kritik des Landeswahlleiters gegen die angebliche Komplexi-
tät der Auszählung der Ersatzstimmen. Bekannt ist, dass die "Auszählung in Form 
der Stapelbildung .. zur Gewährleistung einer möglichst fehlerfreien Erfassung von 
Erst- und Zweitstimmen und damit zur Minimierung der Gefahr von Wahlfehlern un-
erlässlich" ist (Seite 9). Ebenfalls unstrittig ist, dass die Ersatzstimme einen zusätz-
lichen Sortier- und Auszähl-Durchgang erforderlich macht. Dieser Zusatzaufwand 
kann allerdings durch ein intelligentes Auszählungsdesign recht gering gehalten 
werden. Geschickt wäre es zum Beispiel, wenn man vor Beginn der Auszählung der 
Zweitstimmen alle Stimmzettel danach separiert, ob sie eine Ersatzstimme enthalten 
oder nicht. Das überwiegende Gros der Stimmzettel (80 bis 95 Prozent) wird nur eine 
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Hauptstimme und keine Ersatzstimme aufweisen; dieser Stapel kann auf herkömm-
liche Weise ausgezählt werden. Nur jene 5 bis 20 Prozent der Stimmzettel, auf denen 
die Option der Ersatzstimme genutzt wurde, bedürfen einer gesonderten Behandlung. 
 
Wie hoch wäre nun der zusätzliche Zeitaufwand? Der oben beschriebene Zwischen-
schritt, bei dem pro Wahllokal mehrere hundert Stimmzettel auf die zwei Stapel "Mit 
Ersatzstimme" bzw. "Ohne Ersatzstimme" aufzuteilen sind, dürfte von zwei Klein-
gruppen in maximal 10 bis 15 Minuten zu bewältigen sein (wohlgemerkt nur die reine 
Vorsortierung, nicht bereits eine Auszählung). Die Auszählung der im Stapel "Ohne 
Ersatzstimme" enthaltenen Stimmzettel entspricht ganz dem derzeitigen Prozedere, 
hier würde also kein zusätzlicher Zeitbedarf anfallen. Dasselbe gilt für den ersten 
Auszählungsschritt des Stapels "Mit Ersatzstimme", bei dem zunächst nur die Haupt-
stimmen ausgezählt werden. Erst der zweite Auszählungsschritt, bei dem die Ersatz-
stimmen an der Reihe sind, erfordert Zusatzarbeit. Diese bleibt allerdings in einem 
sehr überschaubaren Rahmen, weil der Stapel "Mit Ersatzstimmen" in einem Wahl-
lokal mittlerer Größe lediglich ein paar Dutzend Stimmzettel enthalten dürfte. 
 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass manche Kombinationen stark gehäuft auftreten 
(wie z.B. die Präferenzrangfolge FDP�CDU). Hingegen wären von den 110 mathe-
matisch denkbaren Kombinationen, die der Landeswahlleiter im Hinblick auf die 

Landtagswahl 2012 erwähnt, mehr als 70 Prozent höchst unwahrscheinlich bis wider-
sinnig (z.B.: CDU�Grüne, NPD�SPD, Familie�Freie Wähler, Linke�MUD usw.). 
Letztlich würde man pro Wahllokal vielleicht 10 oder 15 oder 20 kleine bis sehr kleine 
Stapel erhalten mit unterschiedlichen Kombinationen aus Haupt- und Ersatzstimme. 
Die Sortierung des Stapels "Mit Ersatzstimme" auf diese kleinen Unterstapel mag ca. 
10 Minuten zusätzlicher Zeit in Anspruch nehmen, die Erfassung (Dokumentation) 
und Übermittlung der jeweiligen Partei-Kombinationen vielleicht nochmals ca. 20 bis 
30 Minuten, so dass sich eine zeitliche Zusatzbelastung von insgesamt ca. 40 bis 

50 Minuten aufgrund der Ersatzstimmen ergäbe. Diese Zeitkosten als K.O.-Argument 
gegen eine Änderung des Wahlrechts ins Feld führen zu wollen wäre allerdings wider-
sinnig, wenn die Landtagsfraktionen zugleich auf der anderen Seite verlängerte Öff-
nungszeiten der Wahllokale um ein oder zwei Stunden grundsätzlich positiv beurtei-
len in der Hoffnung, damit die Wahlbeteiligung zu erhöhen (vgl. Umdruck 18-2532). 
 
Sicherlich ist es ehrenwert, wenn der Landeswahlleiter versucht, die ihm unterstellten 
Wahlhelfer vor einer zu hohen Arbeitsbelastung zu schützen, und betont, dass die 
Zweitstimmenauszählung schon jetzt "Wahlvorstände an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit" bringt und die Ersatzstimme den Druck auf die Wahlvorstände nochmals er-
höhen könnte. Allerdings sollte auch hier der Blick über den Tellerrand gewagt wer-
den, denn in vielen süddeutschen Ländern erfordert das im Kommunalwahlrecht ver-
ankerte System des Kumulierens und Panaschierens einen ungleich größeren Aus-
zählaufwand. So konnten z.B. bei der Stadtratswahl 2014 in München die Wähler bis 
zu 80(!) Stimmen an 932 Kandidaten vergeben, ggf. auch parteiübergreifend. Der 
Stimmzettel hatte die imponierende Größe von 140 x 60 cm, vgl. die Abbildung unter:   
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/München_Stimmzettel_Stadtrat_2014.jpg 
 
Zu beachten ist, dass im obigen Beispielszenario schon ausnahmslos alle Ersatz-
stimmen ausgezählt worden sind, unabhängig davon, ob sie tatsächlich zum Tragen 
kommen oder nicht. Dies dient nicht zuletzt auch der Transparenz und der Sicherheit. 
Hingegen ist der Landeswahlleiter in seinem Papier davon ausgegangen, dass unter 
Umständen nur die am Ende tatsächlich wirksam werdenden Ersatzstimmen ausge-
zählt werden müssten (Seite 9, Punkt 2). (Martin Fehndrich von wahlrecht.de hat in 
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Umdruck 18/5574, Seite 7 ein ähnliches Verfahren vorgeschlagen, wobei hier jedoch 
dem Landeswahlleiter freigestellt ist, vor Beginn oder während der Auszählung be-
kanntzugeben, welche Parteien mit ausreichender demographischer Sicherheit die 
Sperrklausel übersprungen haben, so dass deren Ersatzstimmen nicht ausgezählt 
werden müssten).  Auf diese Weise würde man zwar den Zeitaufwand im engeren 

Sinne leicht reduzieren können; der Zeitaufwand im weiteren Sinne steigt jedoch dra-
matisch an, weil erst das Ergebnis der Haupt-Zweitstimmenauszählung abgewartet 
werden müsste, damit man mit der Auszählung der Ersatz-Zweitstimmen fortfahren 
kann. Diese Wartezeit ist überflüssig. Wenn bei Anwendung des oben beschriebenen 
Verfahrens alle Kombinationen von Haupt- und Ersatzstimmen schon im Wahllokal 
vollständig ausgezählt worden sind, können die Wahlvorstände nach getaner Arbeit 
nach Hause gehen und alles Weitere getrost dem Computer überlassen. Denn so-
bald alle Hauptstimmen-Ergebnisse vorliegen und klar ist, welche Parteien die 5%-
Hürde übersprungen haben, bedarf es nur noch eines einfachen Algorithmus, um 
die Stimmenübertragungen anhand der aus den Wahllokalen eingespeisten Ersatz-
stimmen-Ergebnisse vorzunehmen. 
 
Ob aufgrund der leicht erhöhten Auszählungsdauer das Landeswahlergebnis noch 
am Wahlabend vorliegt, ist nicht entscheidend. Dieser Aspekt, der vor allem der Be-
quemlichkeit der Fernsehkonsumenten oder der Bedürfnisse der Zeitungsverlage ge-
schuldet ist, sollte nicht die Beurteilung der Qualität eines Wahlsystems beeinflussen. 
Dennoch dürfte nach bisherigen Einschätzungen die Erreichung des Zieles auch im 
neuen System noch möglich sein, sofern nicht allzu ungünstige Umstände zusammen-
treffen - so wie es umgekehrt im derzeitigen System durchaus möglich ist, dass das 
vorläufige amtliche Endergebnis erst weit nach Mitternacht feststeht (so z.B. bei der 
Landtagswahl 2013 in Hessen, wo erst um 2:31 Uhr klar war, dass die FDP wieder 
im Landtag vertreten ist). 
 
Die Befürchtung schließlich, dass Änderungen am Wahlsystem zu einer erhöhten 
Anzahl an ungültigen Stimmen führen, mag zwar im Allgemeinen nicht unplausibel 
sein - bei der Einführung der Ersatzstimme ist diese Furcht aber am allerwenigsten 
begründet. Denn die Ersatzstimme kann in Form eines "gleitenden Übergangs" ein-
geführt werden; es ist nicht zwingend erforderlich, dass alle Wähler gleich von Anfang 
an das neue Wahlsystem kennen und ihre Stimme nach dessen Regeln abgeben. 
Diese hundertprozentige Abwärtskompatibilität übersieht der Landeswahlleiter 
bei seinen Ausführungen. Tatsächlich ist es so: Wer die Option der Ersatzstimme 
nutzt, hat das neue System verstanden. Wer das neue System hingegen nicht ver-
standen hat (oder für wen das neue System gar nicht relevant ist), der wählt eben 
nach dem bisher gewohnten System und hat damit eine vollgültige Stimme abge-
geben. Der schlimmstmögliche Fall würde eintreten, wenn kein einziger Wähler das 
neue System nutzen würde - dann wären die Ergebnisse exakt dieselben wie im 
jetzigen System; hinter diesen Zustand können sie niemals zurückfallen. Die Zahl der 
ungültigen Haupt-Zweitstimmen wird sich deshalb auch in einem Ersatzstimmen-
system nicht nennenswert erhöhen (höchstens wenn im Einzelfall nicht klar genug 
erkennbar ist, welches die Hauptstimme und welches die Ersatzstimme sein soll). 
Hingegen könnte es zu einer gewissen Anzahl ungültiger Ersatzstimmen kommen, 
wobei dann jedoch nur die Ersatzstimmen selbst und nicht die Stimmzettel als Gan-
zes ungültig erklärt werden müssten. 

 
 

 
10. Februar 2016 

 

 Dr. Björn Benken 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des 
SSW - Drucksache 18/3537 Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 18/3587 
 
Die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für Kommunal- und Landtagswahlen 
schützen 
Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3588 - selbstständig -  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 
des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des 
SSW - Drucksache 18/3539  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Bürgerentscheiden in Angelegenheiten der 
Ämter 
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN - Drucksache 18/3559  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften 
Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN - Umdruck 18/5342 
 
 
Sehr geehrte Frau Ostmeier, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu oben genannten Gesetzentwürfen nehmen wir als Arbeitsgemeinschaft  der kommunalen 
Landesverbände Schleswig-Holstein wie folgt Stellung: 
 
I. Anmerkungen im Allgemeinen 
 
Aus Sicht der kommunalen Wahlbehörden hat sich das Wahlrecht insgesamt in der Praxis be-
währt. Es gibt aus unserer Sicht keine entscheidenden Änderungs- und Korrekturvorschläge aus 

- 

- 
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der Anwenderpraxis, die erforderlich sind. Die vorgeschlagenen Änderungen sind zu einem gro-
ßen Teil politisch motiviert und obliegen allein der Entscheidung des Landtags.  
Insgesamt sollte bei den Änderungen eine Harmonisierung aller gesetzlichen Vorgaben und Ver-
fahrensabläufe - insbesondere im Hinblick auf die Fristen - vorgenommen werden, um den Wäh-
lern die Wahlvorbereitung und die Wahl als solche zu erleichtern. Ebenso sollte den Wahlbehör-
den und Wahlvorständen die Durchführung der Wahlen erleichtert werden. 
 
Eine Reihe von Anlagen zu den Wahlordnungen bedarf aus unserer Sicht einer Überarbeitung 
(z.B. die Wahlniederschrift). Dies sollte nach unserer Auffassung mit Bedacht und im Hinblick auf 
Vereinfachung, Übersichtlichkeit und Praxisbedarf in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium 
und den kommunalen Praktikern erfolgen. Dazu gehört beispielsweise auch die Frage, ob Wahl-
benachrichtigungskarten durch Wahlbriefe ersetzt werden sollten, da sie kaum lesbar sind und 
aufgrund des hohen Aufwands für die Druckereien auch kostenintensiver. 
 
Abschließend weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine Vielzahl von Vorschlägen für die 
Kommunen nur mit einem deutlich erhöhten Aufwand an Personal, Finanzen und Organisation 
umzusetzen sind. Wir machen ausdrücklich Konnexität geltend und erwarten eine plausible und 
nachvollziehbare Kostenschätzung im Gesetzgebungsverfahren.  
 
 
II. Zu den Einzelvorschriften 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die nachfolgenden Anmerkungen zu allen vorlie-
genden Gesetzesvorschlägen nach Gesetzen und Paragrafen einheitlich sortiert. 
 
1. Änderung des Landeswahlgesetzes (LWahlG)  
 
a. Drs. 18/3537 Artikel 1, Nummern 1 und 11 zu Inhaltsverzeichnis sowie § 21 
 
Der Vorschlag wird von uns ausdrücklich unterstützt. Da die Gemeindewahlbehörden in der Pra-
xis ohnehin nicht in der Lage waren, die Hinderungsgründe im Einzelnen zu überprüfen, ist die 
aktuelle Regelung ohne praktischen Nutzen. 
 
b. Änderungsantrag Fraktion der PIRATEN LT-Umdruck 18/5342 zu § 1 Abs. 2 (Ersatz-

stimme) 
 
Aus kommunaler Sicht sollten Änderungen der Vorschriften vor allem dem Sinn und Zweck der 
Wahlvereinfachung dienen. Für die kommunalen Wahlbehörden und ehrenamtlichen Wahlvor-
stände würde die Einführung einer Ersatzstimme zu deutlich höherem Aufwand in der Vorberei-
tung und der Auszählung führen. Die Ersatzstimme ist auch systematisch durch eine mögliche 
Ergänzung des Stimmzettels unpassend und führt aus unserer Sicht eher zur Verwirrung des 
Wählers. Wir gehen davon aus, dass die Änderung zu einer deutlich höheren Anzahl von ungül-
tigen Stimmen und mehr Wahlanfechtungen führt. Wir teilen auch die Auffassung des Wissen-
schaftlichen Dienstes im Landtag, dass verfassungsrechtliche Fragen bis hin zur Änderung des 
Grundgesetzes zu klären sind. Die Unmittelbarkeit der Wahl und die Bedingungsfeindlichkeit der 
Stimmenabgabe scheinen aus unserer Sicht durch die Einführung der Ersatzstimme verletzt. 
 
c. Änderungsantrag Fraktion der PIRATEN LT-Umdruck 18/5342 zu § 3, neuer Abs. 1 a 
 
In Ergänzung zu den Anmerkungen zu Ziffer 1 b wird der Änderungsvorschlag abgelehnt. Die 
Einführung einer Ersatzstimme ist systemfremd. 
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d. Änderungsantrag der Fraktion der CDU Drs. 18/ 3587 zu § 3 Abs. 3 
 
Die Änderung ist eine politische Entscheidung. Sie würde die vorhergehende Rechtslage wieder-
herstellen. 
 
e. Drs. 18/3537 Artikel 1, Nummer 2 zu § 5 Abs. 1 
 
Der Vorschlag wird abgelehnt. 
 
Die Änderung hätte zur Folge, dass gemäß § 10 Abs. 1 LWahlO der 42. Tag vor der Wahl der 
Stichtag für die Aufstellung der Wählerverzeichnisse ist. Somit fiele der Tag, an dem die persön-
lichen Voraussetzungen für das Wahlrecht verwirklicht sein müssen, mit dem Stichtag für die 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses zusammen. 
Die Vorschrift in der vorgeschlagenen Fassung würde auf Seiten der Meldebehörden zu einem 
nicht vertretbaren Arbeitsdruck führen, da alle Meldungen, die sich auf die Zeit bis zum 42. Tag 
vor der Wahl (6 Wochen) beziehen, idealerweise am selben Tag verarbeitet sein müssten, um zu 
vermeiden, dass gehäuft Wahlscheinanträge zu bearbeiten wären. Dieser Vorschlag führt zu er-
heblichen Arbeitsverdichtungen bzw. wäre in einigen Fällen schlicht nicht umsetzbar. 
Darüber hinaus darf bezweifelt werden, dass ein verbleibender Zeitraum von 6 Wochen für eine 
Vorbereitung auf eine Wahlentscheidung wirklich ausreichend ist, um sich mit Themen von lan-
despolitischer Bedeutung vertraut zu machen. Der Hinweis, dass bei den Kommunalwahlen 
ebenfalls nur eine Frist von 6 Wochen gelten würde, ist insoweit nicht relevant, als dass es bei 
den Kommunalwahlen um die Themen der örtlichen Gemeinschaft geht, zu denen die Wahlbe-
rechtigten sofort nach einem Umzug einen unmittelbaren Bezug haben dürften. 
Auch die Erfahrungen auf Bundesebene zur Verkürzung entsprechender Fristen zeigen auf, dass 
die Zeit zu knapp und nicht praktikabel ist. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Meldefrist 
nach dem Landesmeldegesetz zwei Wochen beträgt, so dass durch diese Frist der o.g. Zeitrah-
men noch verkürzt wird. Dadurch könnte die rechtzeitige Zustellung der Wahlunterlagen gefähr-
det sein. Wir befürchten auch hier die erhöhte Gefahr der Wahlanfechtungen. 
 
f. Drs. 18/3537 Artikel 1, Nummer 2 zu § 5 Abs. 3 
 
Die Änderung ist aus unserer Sicht unproblematisch. 
 
g. Drs. 18/3537 Artikel 1, Nummer 3 zu § 7 
 
Der Vorschlag wird abgelehnt. 
 
Es ist aus unserer Sicht nicht erkennbar, wie die veränderte Regelung dazu führen soll, dass be-
hinderte Menschen vermehrt von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen würden, da es zu beden-
ken gilt, dass der von der Begünstigung betroffene Personenkreis bei der Stimmabgabe vielfach 
auf die Hilfe eines Mitgliedes des Wahlvorstandes angewiesen sein wird. Eine solche Hilfeleis-
tung ist nach § 45 Abs. 1 Satz 1 LWahlO jedoch nur zulässig bei Wählern, die nicht lesen können 
oder die wegen einer körperlichen Behinderung in der Stimmabgabe gehindert sind. Der begüns-
tigte Personenkreis wird in aller Regel aber nicht zu den Analphabeten oder den körperlich be-
hinderten Menschen gehören, sondern vielmehr an einer psychischen Störung leiden. Vor die-
sem Hintergrund erschließt sich nicht, welchen Vorteil der begünstigte Personenkreis in der Pra-
xis durch die Streichung der bisherigen Nr. 2 erlangt. 
Wir weisen der Vollständigkeit halber darauf hin, dass die Personen nach dieser Änderung aber 
weiter gewählt werden dürften. Fraglich ist, ob dies gewollt ist. Wir sehen auch die Gefahr, dass 
das Missbrauchsrisiko deutlich erhöht wird. 
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h. Drs. 18/3537 Artikel 1, Nummer 4 zu § 8 
 
Der Vorschlag wird abgelehnt. 
 
Die Regelung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der ebenfalls abgelehnten Rege-
lung zu § 5. 
 
i. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 5 zu § 10 Abs. 1 
 
Die Regelung wird ausdrücklich unterstützt. Sie entspricht den langjährigen Forderungen der 
Praxis vor Ort. 
 
j. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 6 zu § 11 Abs. 1 
 
Der Vorschlag wird begrüßt. 
 
Ergänzend dazu weisen wir darauf hin, dass im Rahmen einer von uns unterstützten Harmonisie-
rung der Wahlrechtsvorschriften die Benennungs- und Berufungsregeln und Erfordernisse der 
Bekanntmachung (vgl. § 14) hier und für das Kommunal-, Bundes- und Europawahlrecht (vgl. § 
12 GKWG, § 2 GKWO) vereinheitlicht werden sollte. Bisher wird im Kommunalwahlrecht verein-
facht bekannt gemacht, im Landeswahlrecht öffentlich. 
 
k. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 7 zu § 12 Abs. 1 Satz 1 
 
Die Änderung ist unproblematisch, da eine Harmonisierung des Wahlrechts zu begrüßen ist. 
 
l. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 8 zu § 14 Abs. 2 
 
Die sprachliche Wortangleichung wird begrüßt. Ergänzend siehe Anmerkungen zu Ziffer 1 j. 
 
m. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 9 zu § 16 Abs. 3 
 
Der Vorschlag wird begrüßt. 
 
n. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 10 zu § 18 Abs. 3 und 4, Nummer 12 zu § 22 und Nummer 

20 zu § 41 
 
Die Regelungen werden ausdrücklich unterstützt. Sie entsprechen den langjährigen Forderungen 
der Praxis vor Ort und führen zu sprachlichen Glättungen. 
Die in § 18 Abs. 3 und 4 vorgesehene Möglichkeit der Gemeindewahlbehörden, Briefwahlvor-
stände zu bilden, wird grundsätzlich begrüßt. Zwar würde in dem Fall die Rekrutierung zusätzli-
cher Wahlhelfer erforderlich werden, jedoch ist damit in der Regel auch eine Entlastung der übri-
gen Wahlvorstände möglich. Auf die damit einhergehenden Unterschiede bei den Ergebnissen 
der Urnen- und Briefwahl wurde im Gesetzentwurf bereits hingewiesen. 
 
o. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 11 zu § 21 
 
Die Regelung wird ausdrücklich unterstützt. Da die Gemeindewahlbehörden in der Praxis ohne-
hin nicht in der Lage waren, die Hinderungsgründe im Einzelnen zu überprüfen, ist die aktuelle 
Regelung ohne praktischen Nutzen. Das Landeswahlgesetz wird an dieser Stelle an das Euro-
pawahl-, Bundestagswahl- und Kommunalwahlrecht angeglichen. Es ist zudem denkbar, dass 
diese Änderung einen Beitrag zur Erhöhung der Wahlbeteiligung leistet. 
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Der Satz 2 der geltenden Regelung sollte zur Klarheit im Gesetz verbleiben, auch wenn eine Re-
gelung in der LWahlO enthalten ist. 
 
p. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 13 zu § 23 Abs. 1 und 8 
 
Der Vorschlag zu Absatz 1 wird begrüßt. 
 
Der Vorschlag zu Absatz 8 wird aus den oben dargelegten Gründen zu § 5 abgelehnt. Aus unse-
rer Sicht sind alle Fristverkürzungen problematisch. 
 
q. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummern 14, 15, 16 zu §§ 24, 25, 31 
 
Zu den Vorschlägen werden keine Änderungen vorgetragen. 
 
r. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 17 zu § 35 
 
Der Vorschlag wird aus den oben dargelegten Gründen zu § 5 abgelehnt. 
 
s. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 18 zu § 36 
 
Durch die Verwendung des Wortes „soll“ wird eine faktische Pflicht zur Verwendung dokumen-
tenechter Schreibgeräte eingeführt. Mit einem in der Zielrichtung vergleichbaren „Entwurf eines 
Gesetzes zur Bereitstellung dokumentenechter Stifte in Wahlzellen“ (Drucksache 18/2622 vom 
14.01.2015) hatte die Fraktion der PIRATEN bereits einen ähnlichen Vorstoß gemacht. In der im 
Rahmen der Anhörung durch den Innen- und Rechtsausschuss dazu abgegebenen Stellung-
nahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände haben wir uns kritisch zu ei-
ner derartigen Regelung geäußert. Denn der Gesetzentwurf suggeriert in diesem Punkt, dass es 
in der Vergangenheit regelmäßig zu Verunsicherungen oder Beschwerden von Wählerinnen und 
Wählern gekommen sei. Dies haben jedoch die von uns befragten Kommunen nicht bestätigen 
können. Zudem stellt unserer Bewertung nach die Aussage, dass der Anschein einer nachträgli-
chen Manipulation ausgeschlossen werden solle, die ehrenamtlichen Wahlvorstände ein Stück 
weit unter Generalverdacht. Zudem ist der Ablauf der Auszählung hinreichend gesetzlich konkre-
tisiert und geregelt. Insbesondere haben sich die Wahlvorstände gegenseitig zu beaufsichtigen, 
das Öffentlichkeitsprinzip muss bei der Wahlhandlung und der Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse gewahrt werden. Nach § 58 Nr. 10 LWahlG (bzw. § 59 GKWG) hat das Innen-
ministerium zudem die Möglichkeit, Regelungen über die Einrichtung und Bekanntmachung der 
Wahlräume zu treffen. Bereits jetzt ist es Wählerinnen und Wählern schließlich möglich, selbst 
dokumentenechte Stifte mitzubringen. Aus den genannten Gründen sehen wir keinen Bedarf für 
eine derartige Regelung. 
 
Es sollte ferner auch in die Abwägung einbezogen werden, dass der Auslöser für die Neufassung 
– der Bleistift – in der Praxis deshalb regelmäßig zur Anwendung kommt, weil er das einzige 
Schreibgerät darstellt, das bei jeder Temperatur schreibfähig ist und auch, was nicht selten vor-
kommt, auf fettverschmierten Stimmzetteln eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht. 
 
t. Änderungsantrag der Fraktion PIRATEN LT-Umdruck 18/5342 zu §§ 39 und 40 
 
Die Änderungsvorschläge werden aus den oben dargelegten Gründen zu §§ 1 und 3 abgelehnt. 
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u. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 19 zu § 40 Absatz 2 
 
Die Angleichungen des Sprachgebrauchs werden ausdrücklich begrüßt. Die einheitliche Ver-
wendung der beiden Begriffe „Wahlbrief“ und „Stimmzettelumschlag“ führt zu Vereinfachungen 
und zur Klarheit. Der Begriff Wahlbriefumschlag sollte entfallen. 
 
v. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 21 zu § 44 
 
Der Vorschlag wird begrüßt. 
 
w. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 22 zu § 58 S. 2 Nummer 8 
 
Es erschließt sich uns nicht, welchem Ziel diese Maßnahme dienen soll. Die Begründung, dass 
den Wählern, die nicht lesen können bzw. stark sehbehindert sind, das Auffinden des von ihnen 
präferierten Wahlvorschlages auf dem Stimmzettel und dessen Kennzeichnung erleichtert wer-
den soll, überzeugt jedenfalls nicht vollständig. 
 
Es kann daher nur gemutmaßt werden, dass ein wie auch immer gearteter Wiedererkennungsef-
fekt erwartet wird. Wir befürchten jedoch, dass die Wahlentscheidung der Wähler durch ein der-
artiges „Merchandising“ zugunsten der Parteien und Bewerber als Wahlbeeinflussung eingestuft 
werden kann. Da die Wahlbehörden die Stimmzettel als amtliche Dokumente verwenden, sehen 
wir hier die Gefahr der Wahlbeeinflussung und eine Verletzung des staatlichen Neutralitätsge-
bots. 
Aus unserer Sicht ist auch zu befürchten, dass in der Praxis nicht alle Parteien einheitlichen 
Größen und Dateivorlagen liefern. Dies würde bei dem verfolgten Ziel einer Harmonisierung der 
Wahlvorschriften von Land und Kommunen auch Veränderungen bei den Kommunalwahl-
Stimmzetteln bedeuten. Wir gehen auch von einer hohen Fehleranfälligkeit des Vorschlags aus, 
der vor allem den zeitlichen Druck auf die Wahlbehörden und Druckereien deutlich erhöht, da 
aufgrund der Zahl der erforderlichen Stimmzettel ggfls. zwei Arbeitsgänge erforderlich sind. 
 
Abschließend machen wir an dieser Stelle ausdrücklich Konnexität gelten. Die Herstellung der 
Stimmzettel, ggfl. erhöhte Portokosten durch größere Stimmzettel oder ein Vorabversand von 
Wahlinformationen wie bei den letzten Landtagswahlen in Bremen führen zu einem deutlich er-
höhten Aufwand für die Wahlbehörden in den Abstimmungen und Wahlvorbereitungen und damit 
zu deutlich höheren Kosten. Diese Mehrkosten können wir derzeit nicht abschließend beziffern. 
 
Wir können aber an dieser Stelle schon mitteilen, dass für Porto 0,28 ct. pro Brief und für die 
ehemalige Infopost für normale Umschläge bis 20 g zu berechnen sind, bis 50 g sind 35 ct. fällig. 
Bis 50 g in DIN A5 Umschlägen wären 45 ct. fällig. Dies ist dann für alle Wahlberechtigten zu 
multiplizieren. Weitaus bedeutsamer sind die erforderlichen Mehrkosten für Personal. Wird bei-
spielsweis die Briefwahlmöglichkeit eine Woche verlängert, dann sind etwa in der LH Kiel 12- 14 
Beschäftigte erforderlich. Dies bedeutet reine Personalkosten von 29.750 € (bei 14 Beschäftig-
ten, 5 Arbeitstagen, 8,5 Stunden pro Tagen und 50 € pro Stunde bei Laufbahngruppe 1, 2. Ein-
stiegsamt nach Erlass des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten zur Gebühren-
bemessung nach Zeitaufwand vom 01.10.2014). 
 
Da es aus unserer Sicht um eine gerechte Lastenverteilung und um eine ausreichende Aufga-
benfinanzierung des Landes für die Kommunen gehen muss, fordern wir an dieser Stelle, dass in 
Schleswig-Holstein eine eigenständige Regelung für eine Kostenerstattung an die Gemeinden 
und Kreise aufgenommen wird. Eine entsprechende Regelung gibt es in allen anderen Flächen-
bundesländern.  
 
 



 

 
Städteverband Schleswig-Holstein 
http://www.staedteverband-sh.de 

 

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
http://www.sh-landkreistag.de 

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 
http://www.shgt.de 

 
 

- 7 - 

Die Regelung in Nordrhein-Westfalen beispielsweise sieht wie folgt aus: 
 

Wahlkosten § 40 LWahlG 
 

(1) Das Land erstattet den Gemeinden und den Kreiswahlleitern die Kosten der Landtagswahl. 
Die Kosten der Gemeinden werden nach festen und nach Gemeindegrößen abgestuften Sätzen 
erstattet, die vom Innenminister festgesetzt werden. 
 
Für Baden-Württemberg lautet sie: 
 

§ 56 Wahlkosten LWG 
 

(1) Die Kosten der Landtagswahlen trägt das Land. Es erstattet den Landkreisen und Gemeinden 
die durch die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen einschließlich der Übermittlung des 
Wahlergebnisses entstandenen notwendigen Kosten unter Ausschluss der laufenden Ausgaben 
persönlicher und sachlicher Art. Für die Inanspruchnahme von Räumen in Anstalten und Gebäu-
den der Landkreise und Gemeinden wird keine Vergütung gewährt. 

 
(2) Art und Höhe des Kostenersatzes bestimmt das Innenministerium im Einvernehmen mit dem 
Finanz- und Wirtschaftsministerium. 
 
x. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 22 zu § 58 S. 2 Nummer 10 
 
Die sprachliche Vereinheitlichung wird begrüßt. 
 
y. Drs. 18/3537 Artikel 1 Nummer 22 zu § 58 S. 2 Nummer 19 
 
Mit der Einfügung einer neuen Nummer 19 soll ausweislich der Begründung die Möglichkeit er-
öffnet werden, die in den Anlagen zur LWahlO festgelegten Muster der einzelnen Wahlunterla-
gen zur Durchsetzung der Barrierefreiheit auch in „Leichter Sprache“ darzustellen. Dieses betrifft 
die Wahlbenachrichtigung, den Wahlscheinantrag (Anlage 1 LWahlO), den Wahlschein (Anlage 
4 LWahlO), das Merkblatt für die Briefwahl (Anlage 5 LWahlO), den Stimmzettelumschlag für die 
Briefwahl (Anlage 19 LWahlO), den Wahlbriefumschlag (Anlage 20 LWahlO) sowie die Bekannt-
machung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen (Anlage 2 LWahlO) und die Wahlbekanntmachung (Anlage 21 LWahlO). Der Abdruck 
einer Übersetzung der wichtigsten Informationen zur Wahl in den wichtigsten Migrantensprachen 
soll darüber hinaus den zur Landtagswahl wahlberechtigten Personen, die über keine hinrei-
chenden Deutschkenntnisse verfügen, die Teilnahme an der Wahl erleichtern. 
 
Aus unserer Sicht ist auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Anzustreben ist eine generelle Überarbeitung aller Anlagen der LWahlO. Als nicht zielführend 
sind Regelungen anzusehen, die unterschiedliche Varianten der Anlagen und der Muster bein-
halten. Entweder die Muster werden generell in Richtung „Leichte Sprache" überarbeitet oder 
aber eine solche Überarbeitung unterbleibt. Ein Nebeneinander von alten Mustern, die ohne jede 
Frage eine Sprache verwenden, die dem durchschnittlichen Wähler nur ungenügend die notwen-
digen Informationen übermittelt, sowie neuen Mustern in „Leichter Sprache" ist nicht praktikabel. 
Bei einem solchen Nebeneinander hätte die Gemeindewahlbehörde für jeden einzelnen Wähler 
zu entscheiden, auf Basis welchen Musters er beispielsweise seine Wahlbenachrichtigung erhält. 
Davon abgesehen, dass dies zeitlich nicht zu schaffen wäre, dürften interessante Diskussionen 
mit Wahlberechtigten entstehen, die eine Wahlbenachrichtigung in „Leichter Sprache" erhalten 
haben, obwohl sie sich selbst für durchaus befähigt halten, auch eine Wahlbenachrichtigung 
nach dem alten Muster zu verstehen. 
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Vor diesem Hintergrund sprechen wir uns dafür aus, die amtlichen Muster generell so abzufas-
sen, dass Missverständnisse weitestgehend ausgeschlossen werden und auf Alternativen in 
„Leichter Sprache“ zu verzichten. 
 
Im Hinblick auf die Zurverfügungstellung der wichtigsten Informationen zur Wahl auch in anderen 
Sprachen wird darauf hingewiesen, dass die konkrete Ausgestaltung nicht darin bestehen kann, 
den Wählern diese Informationen von Amts wegen durch die Gemeindewahlbehörde zum Bei-
spiel zusammen mit der Wahlbenachrichtigung zu übersenden. Im Melderegister finden sich kei-
ne Hinweise darauf, welche Sprachen ein Wähler im Einzelfall tatsächlich spricht. Die Staatsan-
gehörigkeit ist als solches jedenfalls kein geeignetes Kriterium. Die Übersendung von allen In-
formationen an alle Wähler und in allen Sprachen, in welche die amtlichen Muster übersetzt wur-
den, wäre dagegen mit einem Aufwand verbunden, den die Gemeindewahlbehörden nicht leisten 
können und der erhebliche Kosten verursachen würde, die in keiner vernünftigen Relation zum 
beabsichtigten Nutzen stehen. 
 
Sofern die Regelung darauf hinausläuft, dass die Wähler die Informationen quasi als „Holschuld“ 
in der von ihnen bevorzugten Sprache bei der Gemeindewahlbehörde abfordern können (zum 
Beispiel in Form von Flyern oder durch Informationen auf der Website des Rechtsträgers der 
Gemeindewahlbehörde), werden keine Einwände erhoben. 
 
Darüber hinaus hinterfragen wir generell die Sinnhaftigkeit des Vorschlags. Wahlberechtigt zu 
Landtagswahlen sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG (vgl. § 5). EU-Bürger sind zu Land-
tagswahlen nicht wahlberechtigt. Es ist nicht vorstellbar, dass die Wahlberechtigten nicht oder 
nur unzureichend in der Lage sind, ihr Wahlrecht auszuüben, weil sie nicht über die erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Sie könnten dann auch nicht die notwendigen 
Informationen über Bewerber und Parteien haben, die für die Bildung der Wahlentscheidung 
notwendig sind. Auch diese Informationen sind in deutscher Sprache verfasst. Wir gehen im Üb-
rigen davon aus, dass eine entsprechende Regelung an dieser Stelle unzählige Folgeänderun-
gen nach sich ziehen wird. 
 
Abschließend machen wir auch in diesem Punkt ausdrücklich den Einwand der Konnexität gel-
tend. Eine detaillierte Kostenschätzung ist uns aufgrund der Kürze der Anhörungsfrist nicht mög-
lich. Hier sind umfangreiche Kostenschätzungen erforderlich. 
 
 
2. Änderung der Landeswahlordnung - LWahlO 
 
a. Änderungsvorschlag der Fraktion Piraten LT-Drs. 3588 zu §§ 23, 28, 31 
 
Der Änderungsantrag verfolgt den Schutz der Privatsphäre von Bewerbern für Kommunal- und 
Landtagswahlen. Zur Begründung verweist der Antrag auf eine entsprechende Entschließung 
des Berliner Abgeordnetenhauses. Es ist zu bezweifeln, dass die dortigen Erwägungsgründe 
auch im Flächenland Schleswig-Holstein die Überlegung rechtfertigen, im Rahmen der Kandida-
tenveröffentlichung anstelle der Wohnanschrift zwingend eine Erreichbarkeitsanschrift zu ver-
wenden. Denn nicht jeder Bewerber wird einer Partei angehören, die ihrerseits wiederum über 
eine Geschäftsstelle im Orts- oder Kreisgebiet verfügt. Der Verwaltungssitz der jeweiligen Ge-
bietskörperschaft dürfte als Erreichbarkeitsanschrift ebenfalls ungeeignet sein. 
Die Regelung ist im Hinblick auf die Idee der Wahlerleichterung und Förderung der Wahlbeteili-
gung auch nicht nachvollziehbar. Eine eindeutige Zuordnung der Vorschläge wird durch die un-
terschiedlichen Angaben zu Anschrift und Erreichbarkeitsanschrift erschwert. 
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Im Fall der Änderung der Vorschrift müsste das Muster in Anlage 6 zur LWahlO um die Erreich-
barkeitsanschrift ergänzt werden, damit im weiteren Verfahren mit dieser gearbeitet werden 
kann. 
 
Die Stimmzettel werden deutlich größer und umfangreicher.  
 
Auch bei diesem Vorschlag ist nach unserer Auffassung Konnexität zu beachten (s.o.). 
 
Diese Anmerkungen gelten im gleichen Maße für die GKWO. 
 
b. zu § 33 
 
Ergänzend zu den vorgeschlagenen Änderungen des § 40 LWahlG zu den Begriffsänderungen 
bei Stimmzetteln und Stimmzettelumschläge sind Folgeänderungen im Sinne einer einheitlichen 
Bezeichnung erforderlich. 
 
 
3. Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes - GKWG  
 
An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass nach Änderung des GKWG die Vordru-
cke dringend zu vereinfachen und zu überarbeiten sind. 
 
a. Drs. 18/3537 Artikel 2 Nummer 1 zu § 4 
 
Wir verweisen auf unsere Anmerkung zu § 7 LWahlG (Ziffer 1 g). Der Vorschlag wird abgelehnt. 
 
b. Änderungsvorschlag der Fraktion der CDU LT-Drs. 3587 zu Artikel 2 Nummer 2 a zu 

§ 10 Abs. 1 S. 1 
 
Der Vorschlag wird von uns ausdrücklich unterstützt. Die Handlungsfähigkeit unserer kommuna-
len Vertretungskörperschaften ist ein so hohes Gut, das die Verankerung einer Sperrklausel im 
GKWG rechtfertigt. Erfahrungen haben gezeigt, dass sich Beratungs- und Entscheidungsfin-
dungsprozesse zum Teil erheblich verzögern und wichtige kommunale Entscheidungen in klein-
teilig besetzten Vertretungskörperschaften zum Teil nicht mehr getroffen werden können. Dabei 
ist die Handlungsfähigkeit gerade auf kommunaler Ebene angesichts eines steten Aufgabenzu-
wachses und einer vielerorts zu beobachtenden Dichte von Sitzungen und zu treffenden Ent-
scheidungen unabdingbar. Neben wichtigen administrativen Entscheidungen sind gerade derzeit 
eine Vielzahl von Bauplanungsprozessen zu begleiten, die vor allem eine zügige und nachhaltige 
Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sicherstellen sollen. Darüber hinaus sind zum 
Teil weitreichende Entscheidungen zu treffen, um wichtige Infrastruktureinrichtungen der Da-
seinsvorsorge und damit die Gemeinden insgesamt zukunfts- und handlungsfähig zu gestalten.  
Umso erstaunlicher ist es, dass die Sperrklausel auf Bundes- und Landesebene mit aller Selbst-
verständlichkeit gilt, während die Handlungsfähigkeit der kommunalen Vertretungskörperschaften 
bei all ihren wichtigen Entscheidungen beeinträchtigt bleibt, was insbesondere für das Ehrenamt 
eine zusätzliche Belastung darstellt. 
 
Auch in Kenntnis der verfassungsrechtlichen Bedenken ist die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Landesverbände der Auffassung, dass die vorgeschlagene 2,5 %-Hürde langfristig nicht 
ausreicht. 
In den allermeisten Fällen dürfte die (Wieder-)Einführung einer Sperrklausel von 2,5 % keine 
gravierenden Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Vertretungen haben, da diese -grob 
gerechnet- erst ab Vertretungen mit einer Sitzzahl von mindestens 40 (nach derzeitigem Recht 
also nur in kreisfreien Städten und Kreisen) regulierende Wirkung entfaltet. In allen anderen Ge-
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meinden müssten -wiederum grob gerechnet- ohnehin mehr als 2,5 % der Stimmen für einen Sitz 
in der Vertretung erreicht werden (bei einer Gemeinde mit 2.000 Einwohnern und daher 13 Sit-
zen z. B. über 7 %). Auch eine 4%-Sperrklausel würde -grob gerechnet- erst ab 25-köpfigen Ver-
tretungen Wirkung entfalten, also bei Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern. Insofern kann 
die jedenfalls mit dem Fehlen einer Sperrklausel begründete Befürchtung einer „Zersplitterung“ 
und einer hiermit einhergehenden Handlungsunfähigkeit kommunaler Vertretungen nicht unein-
geschränkt geteilt werden. 
Unseres Erachtens sollte die Sperrklausel bei mindestens 4 % der abgegebenen Stimmen lie-
gen. 
 
c. Drs. 18/3537 und Änderungsvorschlag der Fraktion der CDU LT-Drs. 3587 sowie Ände-

rungsvorschlag der Fraktion der Piraten Umdruck 18/5342 zu Artikel 2 Nummer 2 b zu § 
10 Abs.2 S. 2 

 
Sowohl die in Drs. 18/3537 vorgesehene Änderung (Anhebung des ersten Divisors auf 0,7) als 
auch die im Änderungsantrag der CDU-Fraktion vorgesehene Änderung haben nach unserer 
Auffassung gemein, dass sie sich an das Höchstzahlverfahren nach D’Hondt annähern bzw. die-
ses berücksichtigen. Die Beurteilung der Frage, ob und inwieweit die vorgeschlagenen Änderun-
gen angezeigt sind, überlassen wir der Bewertung durch die Fraktionen. 
 
Es wird jedoch für die Kommunen zu beachten sein, dass, eine Änderung so rechtzeitig zu be-
schließen und zu verkünden wäre, dass die Anbieter von Software ausreichend Zeit haben, ihre 
Produkte anzupassen. 
 
d. Drs. 18/3537 Artikel 2 Nummer 2 b zu § 10 Abs. 5 
 
Mit der Neufassung des § 10 Abs. 5 GKWG ist vorgesehen, eine sog. Mehrheitssicherungsklau-
sel einzuführen, um die Regelungen zum Verhältnisausgleich zu ergänzen. Dies erachten wir als 
sinnvoll, da es zur letzten Kommunalwahl Wahlergebnisse gegeben hat, bei denen der prozentu-
ale Stimmenanteil einer Partei oder Wählergruppe nicht in errungenen Sitzen widergespiegelt 
werden konnte. So erhielt etwa in der Gemeinde Barnitz die dortige Wählervereinigung 50,02 % 
der Stimmen, bekam nach dem Auszählverfahren jedoch nur 5 der insgesamt 11 Sitze. 
 
e. Änderungsvorschlag der Fraktion der CDU LT-Drs. 3587 zu Artikel 2 Nr. 2 zu § 10 Abs.5 

neu 
 
Der Änderungsantrag hat in diesem Punkt zum Gegenstand, die Regelung zum „Vorabsitz“ im 
Rahmen der Mehrheitssicherungsklausel dahingehend zu verändern, dass bei Bedarf nicht nur 
ein weiterer, sondern weitere Sitze zugeteilt werden, bis auf eine Partei oder Wählergruppe mehr 
als die Hälfte der Sitze entfällt. Soweit die Zuteilung weiterer als nur eines Vorabsitzes tatsäch-
lich erforderlich werden könnte, wird diese Änderung begrüßt. 
 
f. Drs. 18/3537 Artikel 2 Nummer 3 zu § 17 
 
Die Regelung wird aus unserer Sicht begrüßt. Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zu Ziffer 1 
zu § 21 LWahlG. 
 
g. Drs. 18/3537 Artikel 2 Nummer 4 zu § 19 
 
Gegen die Regelung werden keine Einwände erhoben. Wir weisen darauf hin, dass eine einheit-
liche Regelung für alle Fristen in allen wahlrechtlichen Vorschriften erforderlich ist. Auf die oben 
vorgetragenen Bedenken zum kommunalen Mehraufwand wird hier verwiesen (vgl. Ziffer 1 e). 
 



 

 
Städteverband Schleswig-Holstein 
http://www.staedteverband-sh.de 

 

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
http://www.sh-landkreistag.de 

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 
http://www.shgt.de 

 
 

- 11 - 

h. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 5 zu § 21 
 
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. Die gesetzliche Klarstellung wird dazu führen, dass zu-
künftig Diskussionen mit den Wahlvorschlagsträgern vermieden werden können. 
i. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 6 zu § 25 
 
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung im Zusammenhang mit Artikel 2 Nummer 4 
zu § 19 GKWG. Wir verweisen auf unsere Anmerkungen oben. Die Klarstellung in Abs. 2 ist aus 
unserer Sicht überfällig und wird ausdrücklich begrüßt. 
 
j. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 7 zu § 28 Abs. 2 
 
Der Änderungsvorschlag wird von uns abgelehnt. 
 
Nach derzeitigem Recht werden auf den Stimmzetteln zur Gemeinde- und Kreiswahl landesein-
heitlich zunächst die Bewerber, die für eine an der letzten Landtagswahl beteiligten Partei auftre-
ten, in der Reihenfolge der von diesen Parteien bei der Wahl erreichten Stimmenzahlen aufge-
führt. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten gibt hierzu eine für alle Stimmzet-
tel verbindliche Reihenfolge und Nummerierung der Wahlvorschläge vor. Anschließend erschei-
nen auf dem Stimmzettel die Bewerber, die für sonstige Parteien oder Wählergruppen auftreten, 
in alphabetischer Reihenfolge des Partei- oder Wählergruppennamens. Parteilose Einzelbewer-
ber werden danach in alphabetischer Reihenfolge ihres Familiennamens aufgeführt. Die gesetz-
lich vorgeschriebene Reihenfolge auf dem Stimmzettel entspricht im Prinzip der zu Europa-, 
Bundestags- und Landtagswahlen geltenden Regelung. Es wurde bisher aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und besseren Vergleichbarkeit für wesentlich gehalten, dass alle politischen Partei-
en, soweit sie an der letzten Landtagswahl teilgenommen haben, auch zur Kommunalwahl in al-
len Kreisen und Gemeinden auf dem Stimmzettel unter derselben Nummer aufgeführt werden. 
 
An dieser Auffassung halten wir weiterhin fest. Sollte der im Entwurf vorgesehene Vorschlag Ge-
setzeskraft erlangen, würde dies bedeuten dass die Gemeindewahlleitung, insbesondere im Be-
reich der Ämter, für eine Vielzahl von Gemeinden jeweils individuelle Reihenfolgen auf der Basis 
der letzten Wahl festzulegen hätten. Innerhalb der bei Wahlen üblicherweise herrschenden Hek-
tik erscheint dieses Verfahren als im höchsten Maße fehleranfällig. Da die (falsche) Reihenfolge 
der Parteien bzw. Wählergruppen und Einzelbewerber auf dem Stimmzettel einen Wahlfehler 
begründen kann, wird hier unnötig das Tor für Wahlanfechtungen aufgestoßen. Aus Sicht der 
Praxis wird der Vorschlag daher abgelehnt. 
 
k. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 8 zu § 31 
 
Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zu § 36 LWahlG in Ziffer 1 s. 
 
l. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 9 zu § 35 Abs. 2 
 
Die sprachliche Vereinheitlichung wird begrüßt. Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zu § 40 
LWahlG zu Ziffer 1 u. 
 
m. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 10 zu § 37 a Abs. 4 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den veränderten Sprachgebrauch, die be-
grüßt wird. Allerdings schlagen wir vor den Begriff „Beschäftigte“ zu verwenden. 
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n. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 11 zu § 38 Abs.2 
 
Die Vorschrift schafft die notwendige Rechtsklarheit. Bisher konnte nur aus der Rechtsprechung 
auf den Umstand geschlossen werden, dass der Einspruch auch innerhalb der Einspruchsfrist zu 
begründen ist. 
 
o. Zu § 39  
 
Aus unserer Sicht sollte das umfangreiche Verfahren zur Feststellung der Gültigkeit der Wahl auf 
Vereinfachung und Beschleunigung geprüft werden. Entsprechende Erfahrungsberichte der Ge-
meinden zum Wahlprüfungsausschuss liegen den Ministerium für Inneres und Bundesangele-
genheiten vor. 
 
p. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 12 zu § 51 Abs. 2 
 
Die Änderung wird begrüßt. Die in § 21 GKWG vorgeschlagene Präzisierung der Vorgabe für die 
Unterzeichnung von Wahlvorschlägen zur Gemeindewahl und zur Kreiswahl sollte auch für die 
Unterzeichnung von Wahlvorschlägen zur Direktwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters gelten, 
so dass die Anpassung in diesem Zusammenhang zwingend ist. 
 
q. Drs. 18/3537 Artikel 2 zu Nummer 13 zu § 59 
 
Die mit der Neufassung vorgenommene Nummerierung der einzelnen Regelungsgegenstände 
dient der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit der Vorschrift. Dies wird ausdrücklich be-
grüßt. 
 
Bei den Änderungen in den Nummern 7 und 9 handelt es sich um eine redaktionelle Angleichung 
an das dem veränderten Sprachgebrauch angepasste Bundeswahlrecht, die für sachgerecht er-
achtet wird. 
 
Mit der neuen Nummer 17 wird die Möglichkeit eröffnet, die in den Anlagen zur Gemeinde- und 
Kreiswahlordnung festgelegten Muster der einzelnen Wahlunterlagen zur Durchsetzung der Bar-
rierefreiheit auch in „Leichter Sprache“ darzustellen. Wir verweisen auf unsere umfangreichen 
Anmerkung zu § 58 Satz 2 Nr. 19 LWahlG unter Ziffer 1 y. 
 
Ferner regen wir an in Satz 1 nach den Worten „durch Rechtsverordnung“ das Wort „insbesonde-
re“ einzufügen, um dem Verordnungsgeber ausreichend Flexibilität für Ergänzungen zu lassen. 
 
 
4. Artikel 3 (Änderung des Volksabstimmungsgesetzes) 
 
a. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 1 zu § 1 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 
 
b. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 1 zu § 4 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 
 
c. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 3 zu § 6 Abs. 3 
 
Die Klarstellung wird für erforderlich angesehen und entspricht den Bedürfnissen der Praxis. 
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d. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 4 zu § 6 a neu 
 
Die Vorschrift kann zu einer Vereinfachung der durch die Meldebehörden vorzunehmenden Prü-
fungen beitragen. Allerdings wird hier bei der Ausgestaltung des Verfahrens, namentlich der Be-
stimmung durch Rechtsverordnung der zulässigen rechtlich geregelten technischen Verfahren 
nach § 6 a Satz 2 des Entwurfs zu beachten sein, dass die Anbieter von Software rechtzeitig 
einbezogen werden. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn die Anbieter bereits bei der Er-
arbeitung des Entwurfs für eine solche Verordnung beteiligt werden. 
 
Auch zu diesem Punkt machen wir ausdrücklich den Einwand der Konnexität, da mit der Einfüh-
rung der Online-Eintragung ein erheblicher Mehraufwand der kommunalen Wahlbehörden durch 
Technik entsteht. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Gesetzgeber gefordert 
ist eine entsprechende Kostenschätzung vorzunehmen. 
 
e. Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 zu § 6 a und b neu 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen bedürfen einer detaillierten Regelung in einer Rechtsverord-
nung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Vorschlag nicht mit den übrigen Wahlvor-
schriften übereinstimmt und damit eine Sonderregelung darstellen würde. Dies sehen wir kritisch. 
 
f. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 6 zu § 12 
 
Die Regelungen sind aus Sicht der kommunalen Wahlbehörden im Hinblick auf Wahlerleichte-
rung und Förderung der Wahlbeteiligung nicht nachvollziehbar. Eine eindeutige Zuordnung der 
Vorschläge wird durch die unterschiedlichen Angaben zu Anschrift und Erreichbarkeitsanschrift 
erschwert. Die entsprechenden Muster müssten ebenfalls um die Erreichbarkeitsanschrift er-
gänzt werden, damit im weiteren Verfahren mit dieser gearbeitet werden kann. Die Stimmzettel 
werden deutlich größer und umfangreicher.  
 
Auch bei diesem Vorschlag ist nach unserer Auffassung Konnexität zu beachten (s.o.). 
 
g. Drs. 18/3537 Artikel 3 und Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 

zu Nummer 7 zu § 15 
 
Die Vorschläge sind unproblematisch und nachvollziehbar. 
 
h. Drs. 18/3537 Artikel 3 und Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 

zu Nummer 8 zu § 16 
 
Die Formulierungen in Nummer 8 a zu Abs. 1 sind nach unserer Auffassung nicht klar genug. 
Gemeint ist, dass die Listen überall mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten ausgelegt wer-
den können, aber auch in amtlichen Räumen. Daher sollte § 16 Abs. 1  wie folgt geändert wer-
den: 
 
„Die Eintragung in Eintragungslisten oder Einzelanträgen kann auch in amtlichen Räumen statt-
finden.“ 
 
Der Änderungsvorschlag zu Abs. 3 in Drs. 18/3537 wird unterstützt. 
 
i. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 9 zu § 17 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 
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j. Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 zu Nummern 13, 14, 15 zu 
§§ 18, 20, 21 

 
Die Vorschläge werden begrüßt, da sie der Klarstellung dienen und Verwaltungsaufwand redu-
zieren. 
 
k. Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 zu § 21 a neu 
 
Der Vorschlag führt zu einem deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand der kommunalen Wahlbe-
hörden. Wir machen ausdrücklich den Einwand der Konnexität geltend und verweisen auf unsere 
Anmerkungen zur Frage der Kostenschätzung.  
Wir sehen es auch als problematisch an, dass damit keine Vereinheitlichung mit den Vorschriften 
zu Bürgerbegehren erfolgt. 
 
l. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 11 zu § 22 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 
 
m. Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN Umdruck18/5342 neue Nummer 15 zu 23 
 
Nach unserer Auffassung sollte der Vorschlag mit den Vorschriften zu Bürgerbegehren harmoni-
siert werden.  
Der Vorschlag zur Regelung in Abs. 4 ist aus unserer Sicht zu kompliziert. Nach unserem Ver-
ständnis sollte der Landtag abschließend zur Abstimmungsfrage bzw. zum Gesetzentwurf ent-
scheiden. Eine Neuabstimmung halten wir bei dem genannten Szenario für nicht richtig. 
 
n. Drs. 18/3537 Artikel 3 zu Nummer 12 zu § 25 
 
Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 
 
 
5.  Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Bürgerentscheiden in Angelegenheiten der 

Ämter (Drs. 18/3539) 
 

Die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Implementierung von Bürgerentscheiden auf Amts-
ebene widerspricht mehrfach den rechtlichen Strukturen der Ämter und wird daher abgelehnt. 
Das Amt ist zwar nach § 1 Abs. 1 der Amtsordnung (AO) eine Körperschaft, allerdings fehlt ihr 
die Gebietshoheit. Die Mitglieder des Amtsausschusses werden auch nicht direkt gewählt, 
weil es keine „Amtsbürger“ gibt und eine unmittelbare demokratische Legitimation der Mitglie-
der des Amtsausschusses insoweit entbehrlich ist. Vor diesem Hintergrund enthält § 24a AO 
auch nur einige Einwohnerrechte aus der Gemeindeordnung und keine Bürgerrechte.  
 
Zudem ergeben sich bei der Umsetzung auch praktische Probleme, denn nicht immer werden 
bestimmte Aufgaben von allen amtsangehörigen Gemeinden gleichermaßen auf ein Amt über-
tragen. Das bedeutet, dass es in der Regel einen „amtsweiten Bürgerentscheid“ ohnehin nicht 
geben kann bzw. nur dann, wenn alle Gemeinden eine bestimmte Aufgabe gleichermaßen 
übertragen haben. 

 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Änderungen dieses umfangreichen wahlrechtlichen 
Gesetzespakets in einem ausreichenden Maße diskutiert und abgewogen werden muss. Die 
Vielzahl von Anregungen und Bedenken zeigen, dass die geplanten Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren vor der abschließenden Beschlussfassung noch einmal umfassend beraten 
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werden sollten. Es ist aus unserer Sicht auch dringend erforderlich, die weiteren Änderungen der 
Wahlordnungen schon jetzt zeitnah mit dem Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 
vorzubereiten. Dazu sind wir bereits in ersten Gesprächen. Daher möchten wir uns ausdrücklich 
vorbehalten, auch noch einmal zeitnah vor Verabschiedung der Gesetze in einem zweiten Schritt 
eine ergänzende Stellungnahme abzugeben. Dies ist in der nun vorgesehenen Frist, die uns ein-
geräumt wurde, nicht leistbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Claudia Zempel 
Dezernentin 
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An den Innen- und Rechtsauschuss 

Landtag Schleswig-Holstein 
 

Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen DS 18/3537, DS 18/3559 und DS 18/5342 

von Tim Weber, Claudine Nierth 

Uns wurden die Gesetzentwürfe DS 18/3537, DS 18/3539, DS 18/3559, DS 18/3587, DS 
18/3588 und DS 18/5342 zugesandt. Dafür und für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, 
möchten wir uns beim Schleswig-Holsteinischen Landtag bedanken. 

Es handelt sich um umfangreiche Änderungen, die wir zu Beginn würdigen möchten. Hier ist im 
Besonderen die Ausweitung der Wahlberechtigten (Artikel 1 § 5 oder § 7) zu erwähnen. Im 
folgenden konzentrieren wir uns auf die uns wichtigen Reformvorschläge. 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudine Nierth und Tim Weber 

 

DS 18/3537 Artikel 3 Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 

§ 6a Online-Eintragung 

Die Koalition wählt wie Bremen eine vorsichtige Herangehensweise (§2 Abs. 2 BürgantrG). Die 
elektronische Eintragung wird für die Volksinitiative ermöglicht. Allerdings wird nicht wie bei 
der Europäischen Bürgerinitiative ein unkompliziertes Verfahren gewählt, sondern technisch 
anspruchsvollere Verfahren, die die Echtheit der Unterschrift hinreichend sichern sollen. 
Beteiligung und Sicherheit stehen in einem Spannungsverhältnis. Je höhere Anforderungen an 
die Sicherheit gestellt werden, desto kleiner wird der Anteil der Menschen sein, die dieses 
Verfahren nutzen. 

Im Hinblick auf die Volksinitiative könnte natürlich das einfachere EBI-Verfahren (Europäische 
Bürgerinitiative) gewählt werden. Im Hinblick auf eine spätere Übertragung des Verfahrens auf 
das Volksbegehren scheinen höhere Anforderungen an die Sicherheit begründet. 

Der Vorschlag der Fraktion der Piraten (DS 18/5342) ist anwendungs- und bürgerfreundlicher 
und u. E. beim Verfahrensschritt Volksinitiative ausreichend. Wir sind aber unsicher, ob dieser 
Vorschlag auch beim Volksbegehren trägt. Trotz Hinweis auf die Strafbarkeit ist 
Unterschriftenfälschung im größeren Ausmaß nicht auszuschließen. 

Der Gesetzgeber sollte darauf achten, dass die Rechtsverordnung zeitnah beschlossen wird. 
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Die von der Piratenfraktion vorgeschlagene Briefeintragung (§ 6b 18/5342) ist u. E. sinnvoll, 
wenn wie in Brandenburg Amtseintragung vorgeschrieben ist oder wie derzeit im Gesetzentwurf 
DS 18/3537 eine eingeschränkt freie Sammlung vorgeschlagen wird. 

Wenn eine freie Sammlung wie in anderen Bundesländern eingeführt werden würde, wäre eine 
Briefeintragung entbehrlich. 

§ 16 Eintragungsräume, Bekanntmachung 

§ 16 soll wie folgt geändert werden: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten „in anderen Örtlichkeiten“ die Worte „ ,auch in der 
Öffentlichkeit,“ eingefügt.  

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Vertrauenspersonen oder von ihnen örtlich 
beauftragte Personen können vor oder während der Eintragungsfrist weitere Eintragungsräume 
oder andere Örtlichkeiten, auch in der Öffentlichkeit, mit Zustimmung der oder des Berechtigten 
festlegen.“  

Die Koalition schlägt ein unübliches Verfahren vor, was vermutlich der Tatsache geschuldet ist, 
dass bei Einführung des Verfahrens die Amtseintragung vorgezogen wurde, aber zusätzliche 
Räume ermöglicht wurden. 

Die Vorschläge der Koalition ermöglichen keine spontane freie Sammlung: Eine Bürgerin 
möchte abends in der Nachbarschaft sammeln oder jemand möchte am Arbeitsplatz 
Unterschriften sammeln. Durch den Umweg über die Vertrauenspersonen bzw. den von ihnen 
beauftragten Personen enthält der Gesetzentwurf ein zentralisiertes, kontrollierendes Moment, 
der die Sammlung zwar freier gestaltet als bisher, aber eben nicht befreit. Die freie Sammlung 
zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen von sich aus aktiv werden können. 

In den Bundesländern gibt es die Amtseintragung (z.B. Bayern oder Hessen), Amtseintragung 
mit der Möglichkeit der Briefeintragung (Brandenburg), beide Verfahren (Amtseintragung plus 
freie Sammlung) (z.B. Hamburg oder Thüringen) und die freie Sammlung (z.B. Bremen oder 
Sachsen). Die freie Sammlung ist dann aber auch wirklich frei, d. h. Menschen können 
Unterschriften sammeln, ohne dass das angemeldet werden müsste. 

Mehr Demokratie befürwortet das übliche Verfahren der freien Sammlung, weil es die politische 
Aktivität und das politische Gespräch zwischen den Menschen, mithin die demokratische 
Begegnung, erleichtert. 

§16 Absatz 1 könnte dann lauten: 

„ Die Eintragung in Eintragungslisten oder Einzelanträgen kann in amtlichen Räumen oder 
außerhalb von amtlichen Räumen erfolgen“ 

§16 Absatz 3 wird gestrichen. 
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Mehr Demokratie befürwortet dieses gemischte Verfahren, da es den Bürgerinnen und Bürgern 
mehr Möglichkeiten zur Beteiligung einräumt. Alternativ könnte wie in Bremen die 
Amtseintragung gänzlich gestrichen werden. So wie bei der Volksinitiative liegt dann die 
Verantwortung für die Sammlung bei den Initiatoren eines Volksbegehrens. Die Initiatoren 
müssen mindestens 80.000 Unterschriften stimmberechtigter Einwohnerinnen und Einwohner 
einreichen. Die Unterschriften werden vorher von den Kommunalverwaltungen auf ihre 
Gültigkeit überprüft. Auf einer Liste dürfen nur Menschen mit Hauptwohnsitz derselben 
Gemeinde unterschreiben. 

§21 Abstimmungstag 

Hier schlägt die Koalition vor: „Nach Möglichkeit ist die Abstimmung mit der nächsten Wahl 
zusammenzulegen.“  

Dies ist eine schwache Formulierung. Die Erfahrung zeigt, dass in einer politischen 
Auseinandersetzung, wozu Volksentscheide zweifelsohne zählen, die Verwaltungen dazu neigen, 
Wahlen und Volksentscheide auseinander zu legen, damit das Zustimmungsquorum nicht 
erreicht wird. Das Jahr 2013 mag hier Pate stehen. In Hamburg und Berlin fanden jeweils 
Volksentscheide zum Rückkauf von Energienetzen statt. In Hamburg fand der Volksentscheid 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zusammen mit der Bundestagswahl im September statt. Bei 
einer hohen Beteiligung entschieden sich die Hamburgerinnen und Hamburger knapp für den 
Rückkauf. In Berlin legte der Senat den Volksentscheid auf November 2013. Die Beteiligung fiel 
deutlich niedriger aus. Obwohl über 80 Prozent der Stimmberechtigten für den Rückkauf 
stimmten, scheiterte der Volksentscheid am Zustimmungsquorum. Daher ist die Hamburger 
Regelungen, die Initiatoren können eine Zusammenlegung beantragen oder die Bremer Regelung 
fünf Monate vor einer Wahl und einen Monat nach einer Wahl findet kein Volksentscheid statt, 
vorzuziehen. 

Nun kann argumentiert werden, dass in Schleswig-Holstein das Zustimmungsquorum mit 15 
Prozent niedrig genug ist, dass eine Zusammenlegung von Wahlen und Volksentscheiden nicht 
so bedeutsam ist. Dies ist richtig. Es gab aber in Schleswig-Holstein einen Volksentscheid (zum 
Buß und Beettag) mit einer Beteiligung von knapp 29 und in Sachsen einen mit knapp 26 
Prozent. In diesen Fällen ist dann eine höhere Zustimmungsrate nötig (51,7 bzw. 57,7 Prozent). 
Dies wäre zumindest nicht ganz fair und würde dazu einladen, die Termine für Volksentscheide 
und Wahlen zu trennen. Unabhängig von den Chancen, das Zustimmungsquorum zu erreichen, 
irritiert ein Auseinanderlegen die Bürgerinnen und Bürger, verlangt ihnen unnötig mehr 
Engagement ab und führt zu machtpolitischen Diskussionen und Vorwürfen an die „politisch“ 
geführte Verwaltung. Alles dies beschädigt die politische Kultur und stärkt sie nicht. 

Schließlich gilt bei Verfassungsänderungen in Schleswig-Holstein ein Zustimmungsquorum von 
50 Prozent der Stimmberechtigten. Hier wäre eine zwingende Zusammenlegung von Wahlen und 
Volksentscheiden wie in Hamburg notwendig. Vorausgesetzt es besteht beim Gesetzgeber der 
Wunsch, dass verfassungsändernde Volksentscheide das Zustimmungsquorum von 50 Prozent 
erreichen können. 
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Selbstverständlich müsste für solche weitergehenden Regelungen die Verfassung geändert 
werden, da Artikel 49 Absatz 2 Satz 1 Schleswig-Holsteinische Verfassung eine maximale Frist 
von neun Monaten zwischen zustande gekommenen Volksbegehren und Volksentscheid vorgibt. 
Dies ist aber kein zwingendes Argument gegen den Vorschlag, sondern möglicherweise ein 
hilfreicher Hinweis. 

Anders herum könnte man auch argumentieren, innerhalb dieser Frist wären unterschiedliche 
Termine für eine Wahl und für einen Volksentscheid der Öffentlichkeit schwer vermittelbar. 
Deswegen könnte die Soll-Vorschrift im Rahmen der Verfassung in eine Muss-Vorschrift 
formuliert werden. 

„Findet innerhalb von vier bis neun Monaten nach einem zustande gekommenen Volksbegehren 
(Artikel 49 Absatz 2 Satz Schleswig-Holsteinische Verfassung) eine Wahl zum Landtag, 
Bundestag oder EU-Parlament oder landesweite Kommunalwahlen statt, so sind Wahl und 
Volksentscheid auf denselben Tag zu legen. 

Stichentscheid und Abstimmungsinformation 

Die von der Fraktion der Piraten in DS 18/5342 vorgeschlagenen Reformen des Stichentscheids 
und des Abstimmungsheftes sind beide sinnvoll und bundesweit sowie international eingeführt. 

Beim jetzigen Verfahren werden die Abstimmenden unnötig eingeschränkt, ungültige Stimmen 
werden „provoziert“ und es besteht die Gefahr der Stimmenaufteilung. Ein einfaches Beispiel 
aus der Schweiz mag dies belegen. Ein Vorschlag möchte ein Tempolimit von 100 Km/h auf 
Autobahnen einführen, ein weiterer Vorschlag befürwortet ein Tempolimit von 120 Km/h. Eine 
Mehrheit von ca. 60 Prozent der Abstimmenden befürwortet ein Tempolimit, verteilt sich aber je 
zur Hälfte auf die beiden Vorschläge. Im Ergebnis wird kein Tempolimit beschlossen, obwohl 
eine Mehrheit das befürwortet. Es kann begründet sein, für mehrere Vorschläge mit Ja zu 
stimmen. Wenn zwei oder mehr Vorschläge mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten, ist ein 
Stichentscheid nötig. Einen Widerspruch zur Verfassung vermögen wir nicht zu erkennen. Der 
Stichentscheid ist u. a. in Bayern, Bremen und der Schweiz geregelt. 

Ein Abstimmungsheft als Information für die Bürgerinnen und Bürger (für jeden 
Wahlberechtigten, alternativ jeden Haushalt) ist in mehreren Bundesländern, u. a. Bayern, 
Baden-Württemberg, Bremen, Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt, geregelt. Dass dies 
Mehrkosten verursacht, liegt auf der Hand. In der Abwägung zwischen Kosten und Information 
der Bürgerinnen und Bürger als Grundlage für eine begründete Entscheidung muss der 
Gesetzgeber eine Entscheidung treffen. U. E. überwiegt der demokratische Mehrwert die Kosten. 

DS 18/3559 Gesetz zur Einführung von Bürgerentscheiden in Angelegenheiten der Ämter 

Die Einführung von Bürgerentscheiden auf Ebene der Ämter ist u. E. sinnvoll. Im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern z. B. Niedersachsen sind durch die schleswig-holsteinische Regelungen 
Bürgerinnen und Bürger bei einigen Themen z. B. Schulangelegenheiten der Möglichkeit 
beraubt, sich per Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu beteiligen. Das Recht auf 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid wird dadurch ungleich verteilt. Kritisch könnte man 
anmerken, dass Recht auf Bürgerentscheid in einigen Fragen durch Vertrag zwischen den 
Gemeinden eingeschränkt wird. 
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Die Argumente in der Stellungnahme des Landeswahlleiters greifen u. E. nicht. Denn solange 
die Ämter Aufgaben „der Schreibstube“ übernehmen, wird ein Bürgerbegehren nicht ergriffen 
werden. Allerdings bei Selbstverwaltungsentscheidungen z. B. Schulschließung oder 
Schulstandort sind die Instrumente Bürgerbegehren und Bürgerentscheide wie in anderen 
Gemeinden sinnvoll. Herr von Riegen verweist selbst darauf, dass Ämter Träger von 
Selbstverwaltungsaufgaben sein können. Für diese Fälle ist die Möglichkeit von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid sinnvoll. 

Wir stimmen auch zu, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sich stets auf das Gebiet eines 
Amtes beziehen, für das auch die Vertreter der jeweiligen Gemeinde zuständig sind. 
Bürgerentscheide wären also abhängig von den übertragenden Aufgaben auf dem Gesamtgebiet 
oder einem Teilgebiet des Amtes möglich. 

In der Tatsache, dass die Mitglieder des Amtsausschusses nicht direkt gewählt werden, sehen wir 
keinen Hinderungsgrund, sondern eine demokratiepolitische Herausforderung, die durch 
Gesetzesänderungen gelöst werden kann. 

DS 18/3537 Artikel 2 Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes 

In § 10 soll die Angabe 0,5 durch 0,7 ersetzt werden. 

Wie Dr. Fehndrich und Prof. Dr. Becker in ihren Stellungnahmen schreiben wird der Grundsatz 
der Gleichheit der Stimmen für das erste Mandat hinsichtlich ihres Erfolgswertes durchbrochen. 
Dies benachteiligt kleinere Parteien und Wählergruppen. 

Durch den höheren Divisor wird in Gemeinden bis 1250 Einwohner eine 5-Prozent-Klausel 
eingeführt. Das sind immerhin über 70 Prozent aller Gemeinden (796 von 1111). Im 
ungünstigeren Fall sind sogar bis über 80 Prozent der Gemeinden betroffen (901 von 1111). 

In kleineren Gemeinden geht es für kleinere Parteien und Wählergemeinschaften in der Regel 
um ein Mandat. Dass hier der Zugang zu den Gemeindevertretungen erschwert wird, schränkt 
die Chancengleichheit der Parteien unnötig ein. Anders herum ist es schwer vorstellbar, dass 
zusätzliche Gruppierungen die Arbeitsfähigkeit der Gemeindevertretungen gefährden. 

In größeren Gemeinden (ab 15.000 Einwohner) ist eine höhere Zugangshürde zumindest 
zumutbar und die Wirkungsmächtigkeit eines einzelnen Mandatsträger ist sicherlich begrenzt. 
Aber ob diese Argumente ausreichen, um die Prinzipien der Stimmengleichheit und der 
Chancengleichheit der Parteien zu durchbrechen, scheint fragwürdig. Schließlich ist es denkbar, 
dass sich zwei einzelne Abgeordnete zu einer Fraktion zusammen schließen und dadurch ihr 
Wirkungsmächtigkeit erhöhen. 

Nun könnte bei noch größeren Gemeinden (ab 45.000 Einwohner) argumentiert werden, dass zu 
viele Fraktionen und Abgeordnete unterschiedlicher Parteien und Wählergemeinschaften die 
Arbeitsfähigkeit belasten und die Bereitschaft zum Ehrenamt schmälern. Selbstredend müsste 
hier der konkrete Nachweis geführt werden. Und die Lösung, dass bei Gemeinden ab einer 
bestimmten Einwohnerzahl der Divisor erhöht wird, ist auch unbefriedigend, da es willkürlich 
wirkt und dazu führen kann, dass in Gemeinden mit weniger Einwohnern weniger Stimmen für 
das erste Mandat benötigt werden. 
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Daher empfiehlt Mehr Demokratie e.V. den Divisor bei 0,5 zu belassen (Landtags- und 
Kommunalwahlen). 

DS 18/5342 Änderungsantrag Einführung der Ersatzstimme beim Landeswahlrecht 

Mehr Demokratie e.V. begrüßt den Vorschlag der Ersatzstimme. Verfassungsrechtliche 
Bedenken greifen u. E. nicht. Es ist nicht ersichtlich, warum der Grundsatz der Unmittelbarkeit 
der Wahl verletzt werden sollte. Es werden keine Wahlfrauen oder Wahlmänner dazwischen 
geschaltet. Die Wählerinnen und Wähler wählen die von den Parteien aufgestellten Listen direkt, 
und zwar mit ihrer Zweitstimme oder der Ersatzstimme. 

Der Versuch, den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl weit auszulegen, ist abzulehnen, da er 
die Spielräume des Gesetzgebers einengt. So könnte die Existenz starrer Listen als Verletzung 
der Unmittelbarkeit der Wahl gelesen werden, da die Wählerinnen und Wähler die 
Kandidatinnen und Kandidaten nur indirekt wählen. Aber auch diese Interpretation wird dem 
eigentlichen Sinn des Wahlgrundsatzes nicht gerecht. 

Der Sinn der Ersatzstimme ist ersichtlich. Im Spannungsfeld Gleichheit der Stimmen, was gegen 
eine Sperrklausel spricht, und Funktionsfähigkeit des Parlaments, was eine Sperrklausel 
rechtfertigt, ist die Ersatzstimme der Versuch den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu 
geben, ihre favorisierte Partei zu wählen, ohne dass sie auf ihren Einfluss bei der 
Zusammensetzung des Parlaments verzichten müssen. 

Die Prognose in der Stellungnahme des Landeswahlleiters, dass die Einführung der 
Ersatzstimme zu nicht vertretbaren Mehraufwand führen würde, können wir nicht 
nachvollziehen. Sicherlich würde es zu Mehraufwand führen. Aber dies ist auch der Fall, wenn 
zwei Wahlen oder eine Wahl und ein Volksentscheid an einem Tag stattfinden. Dennoch werden 
diese Herausforderungen an einem Wahlabend gemeistert. Vielleicht könnte statt der 
Kennzeichnung mit dem E oder auf andere Weise, was die Erfassung, welche Stimme die 
Zweitstimme und welche die Ersatzstimme ist, erschwert, eine Zeile ergänzt werden, in der die 
Wählenden die Partei eintragen, für die die Ersatzstimme gelten soll. 

Auch hier muss abgewogen werden. Ist der Mehraufwand für die Wahlhelfer im Verhältnis zum 
demokratischen Nutzen eines Teils der Wähler gerechtfertigt? Wir meinen, dass dies der Fall ist, 
da die Zahl der Wähler, die für Parteien kleiner gleich fünf Prozent stimmen, steigt. Für diese 
Wählerinnen und Wähler wäre der Wahlvorgang zufrieden stellender. Ob eine Ersatzstimme 
kleineren Parteien nutzen würde, muss abgewartet werden. Die letzte EU-Wahl in Deutschland, 
bei der keine 5-Prozent-Sperrklausel galt, hat zumindest nicht zu besseren Ergebnissen für die 
kleineren Parteien geführt. Die Annahme, dass die 5-Prozent-Sperrklausel die Ergebnisse der 
kleineren Parteien schmälere, wurde durch diese eine Wahl nicht bestätigt.       
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tim.weber@mehr-demokratie.de 

Claudine Nierth / Bundesvorstandssprecherin 

Spiekerhörn 15, 25335 Raa-Besenbek 

claudine.nierth@mehr-demokratie.de 

 

 

 



Eckhard Jesse 

 

Die Modifizierung der Fünfprozenthürde 

 

1. Einführung der Fünfprozentklausel und Praxis 

 

Die Fünfprozentklausel fand im Wahlgesetz des Bundes und in den 

Wahlgesetzen der Länder Aufnahme, wobei die Geschichte ihrer Einführung 

recht verschlungen ist.1 Sie ging auf die Ministerpräsidenten der Länder 

zurück, nicht auf den Parlamentarischen Rat, der sich mit knapper Mehrheit 

dagegen ausgesprochen hatte. Die alliierten Militärgouverneure akzeptierten 

das Votum der Ministerpräsidenten grundsätzlich, modifizierten dies jedoch 

insofern, als die Klausel nicht auf das gesamte Bundesgebiet Anwendung 

finden sollte, sondern auf das jeweilige Bundesland. An der Alternativklausel 

(der Gewinn eines Direktmandates befreite die Parteien davon, in einem 

Bundesland fünf Prozent der Stimmen zu erreichen) hielten die 

Militärgouverneure fest. 1953, im zweiten Bundeswahlgesetz, wurde diese 

auf das Bundesgebiet (wie auch die Fünfprozentklausel) ausgedehnt. Die 

Auffassung, das sei eine Verschärfung, ist nur zum Teil richtig. Eine 

ausgesprochene Hochburgenpartei ist zwar benachteiligt, aber eine 

politische Kraft wie die FDP mit bundesweit mehr als fünf Prozent profitierte 

davon, da auch die Stimmen in den Ländern berücksichtigt werden, in denen 

die Parteien keine fünf Prozent der Stimmen erlangen. Diese Reform war 

sinnvoll, denn eine Klausel hat nur Sinn, wenn sie sich auf das 

Bundesgebiet erstreckt. Die Alternativklausel wurde im dritten 

Bundeswahlgesetz 1956 auf drei Direktmandate verschärft. 

Die Klausel dient dazu, der Gefahr der Parteienzersplitterung 

vorzubeugen und stabile Mehrheiten für die Regierungsbildung zu schaffen.2 

Dadurch fallen die Stimmen der Wähler für Parteien, die keine fünf Prozent 

erreicht haben, unter den Tisch. Diese Vorkehrung, die auch in den 

Bundesländern wie Schleswig-Holstein übernommen wurde, hat sich 

prinzipiell bewährt. Einerseits verhinderte sie den Einzug von Splitterparteien 

in den Bundestag, andererseits schottete sie keineswegs ein „Machtkartell“ 

                                      
1 Vgl. Eckhard Jesse, Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform. Eine Analyse der 
Wahlsystemdiskussion und der Wahlrechtsänderungen in der Bundesrepublik Deutschland 
1949-1983, Düsseldorf, S. 221-234. 
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 2  
der Etablierten ab. So gelang es den Grünen in den achtziger und der aus 

der SED hervorgegangenen PDS in den neunziger Jahren, die Hürde zu 

überwinden. Vielleicht schafft dies 2017 auch die Alternative für 

Deutschland. 

Die Fünfprozentklausel ist ein sinnvoller Kompromiss3 zwischen den 

beiden Kriterien „Bildung regierungsfähiger Mehrheiten“ und „Repräsentation 

der politischen Richtungen“, die in einem unaufhebbaren 

Spannungsverhältnis zueinander stehen – sinnvoll vor allem deshalb, weil 

sie alle Parteien mit über fünf Prozent proportional zu ihren Ergebnissen 

begünstigt und nicht von unberechenbaren Zufälligkeiten abhängt, wie dies 

bei den Überhangmandaten der Fall ist. Waren 1949 noch zehn Parteien im 

Parlament vertreten, so ging deren Zahl in den Folgejahren zurück: 1953 auf 

fünf (seinerzeit war dem Gesamtdeutschen Block/Block der 

Heimatvertriebenen der Einzug in den Bundestag gelungen), 1957 auf vier. 

Zwischen 1961 und 1983 gab es nur drei Bundestagfraktionen. Die 

Sperrklausel hat diese Entwicklung nicht hervorgerufen, wohl aber 

begünstigt.  

Immer wieder ist prinzipielle Kritik an der Klausel geübt worden.4 Sie 

sei undemokratisch, weil sie kleine politische Strömungen benachteilige. 

Andere fordern eine Senkung der Höhe der Sperrhürde.5 Niemand jedoch 

plädiert für deren Anhebung. Im Grunde ist dies nicht konsequent, da 

zugleich die relative Mehrheitswahl als legitime Alternative gilt. Nicht die 

Fünfprozentklausel verdient es, abgeschafft zu werden, wohl aber die 

„Grundmandatsklausel“. Wer drei Direktmandate erreicht, zieht in den 

Bundestag auch ohne einen Mindestanteil von fünf Prozent in den 

Deutschen Bundestag ein. Das ist unlogisch. Schließlich ist eine Partei mit 

4,4 Prozent und vier Direktmandaten (wie die PDS 1994) keineswegs 

„repräsentationswürdiger“ als eine Partei mit 4,8 Prozent und ohne 

                                                                                                         
2 Parteien nationaler Minderheiten sind von der Klausel ausgenommen.  
3 Das Urteil muss anders ausfallen für Kommunal- und Europawahlen, da hier die 
Parlamente nicht die Exekutive wählen. Insofern waren die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 2008 und 2013 in diesen Fällen stimmig, Sperrklauseln 
abzuschaffen.  
4 Vgl. zur Diskussion Ulrich Wenner, Sperrklauseln im Wahlrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt a. M. 1986; Ernst Becht, Die 5%-Klausel im Wahlrecht. Garant für ein 
funktionierendes parlamentarisches Regierungssystem?, Stuttgart 1990. 



 3  
Direktmandate (wie die FDP 2013). Diese „Alternativklausel“ unterläuft den 

Sinn der Fünfprozenthürde. Man kann nicht erst eine bundesweite 

Fünfprozenthürde aus funktionalen Gründen vorsehen und dann eine 

Regelung in Betracht ziehen, die diese Klausel auszuhebeln vermag. 

Hochburgenparteien können unter den Bedingungen einer Verhältniswahl 

nicht „repräsentationswürdiger“ sein als Parteien mit „verstreuter“ 

Wählerschaft. Zudem: Die drei Direktmandate müssen nicht in einem 

zusammenhängenden Wahlgebiet gewonnen werden. Eine „künstliche“ 

Hürde provoziert mehr Kritik als eine „natürliche“ (etwa bei der relativen 

Mehrheitswahl), obwohl diese für kleinere Parteien deutlich restriktiver 

ausfällt.6 Das ist Ausdruck von Wahlrechtsdogmatismus, der strikt zwischen 

Verhältniswahl und Mehrheitswahl unterscheidet.  

 

2. Nebenwirkungen der Fünfprozentklausel 

 

Obwohl die Fünfprozentklausel positive Wirkungen entfaltet hat und ihre 

Existenz prinzipiell einleuchtet, gibt es eine Reihe von problematischen 

Nebenwirkungen, die mit dem Zweck der Klausel, regierungsfähige 

Mehrheiten zu ermöglichen, nichts zu tun haben. Die wichtigsten seien 

genannt.  

Erstens: Gegenwärtig schlägt sich der Einfluss jener Wähler, die für 

eine an der Fünfprozenthürde gescheiterte Partei votiert haben, auf die 

Zusammensetzung des Parlaments nicht nieder. Die „verlorenen“ Stimmen 

kommen den ins Parlament gewählten Parteien entsprechend ihrer Größe 

zugute. Dieser Missstand fördert Verdruss. So entfielen bei der 

Bundestagswahl 2013 15,7 Prozent der Stimmen auf Parteien unterhalb der 

Fünfprozent-Grenze, so viel wie noch nie. Bei den Bundestagswahlen zuvor 

lagen die Extremwerte zwischen 0,9 Prozent (1972 und 1976) und 8,0 

Prozent (1990). 

Zweitens: Manch einer wählt jetzt eine kleine Partei deshalb nicht, 

weil er fürchtet, sein Votum ginge verloren („Papierkorbstimme“), oder er 

                                                                                                         
5 Vgl. etwa Thomas Krumm, Wie wirksam sperren Sperrklauseln? Die Auswirkung von 
Prozenthürden auf die Parteienzahl im Bundestag und im internationalen Vergleich, in: 
Zeitschrift für Politikwissenschaft 23 (2013), S. 393-424. 
6 Vgl. hierfür Hans Herbert von Arnim, Volksparteien ohne Volk. Das Versagen der Politik, 
München 2009, S. 158-164, S. 301 
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bleibt aus Resignation gleich zu Hause. Der umgekehrte Fall der 

„Leihstimmen“ (Wahl einer kleinen Partei, damit sie über die 

Fünfprozenthürde gelangt) ist ebenso gegeben, um eine Koalition zu 

schmieden.7 Für die Wählerschaft besteht eine große Unsicherheit. Der 

Stimmbürger votiert unter Umständen nicht für seine Erstpräferenz, möchte 

er seine Stimme doch nicht „verschenken“. Möglicherweise hat dieser 

Umstand der FDP 2013 den Einzug in den Bundestag gekostet.  

Drittens: Das jetzige Wahlverfahren begünstigt Verzerrungen des 

Willens der Wähler. Ein aussagekräftiges Beispiel: Bei der letzten 

Bundestagswahl scheiterten mit der FDP (4,8 Prozent) und der AfD (4,7 

Prozent) zwei nicht-linke Parteien knapp an der Fünfprozenthürde. So 

mutierte eine linke Stimmenminderheit zu einer – freilich ungenutzten – 

linken Mandatsmehrheit.  

Diese gravierenden Defizite erwähnt auch manch ein Kritiker, dem die 

Notwendigkeit einer Klausel prinzipiell nicht einleuchtet, um diese generell in 

Zweifel zu ziehen. Aber muss man das Kind mit dem Bade ausschütten? 

Gibt es eine Möglichkeit, welche die Vorteile der Fünfprozenthürde wahrt 

und die zugleich ihre Nachteile unterbindet? Es gibt sie! 

 

3. Reformvorschlag  

 

Jeder Wähler bekommt neben der „Hauptstimme“ (bisher: Erst- und 

Zweitstimme) eine Neben-, Ersatz-, Eventual- bzw. Alternativstimme, eine 

Art zweite Präferenz. Diese kommt dann zur Geltung, wenn das Erstvotum 

einer Partei mit weniger als fünf Prozent galt. Sie zieht nicht in das 

Parlament ein, aber deren Wähler sind durch die Nebenstimme, abgegeben 

für die Partei der zweiten Präferenz, von der politischen Willensbildung 

keineswegs ausgeschlossen. Die drei genannten Defizite wären dann 

beseitigt, ohne dass neue schädliche Nebenwirkungen aufträten.  

Erstens: Der Wähler kann ohne Risiko für die Partei votieren, die ihm am 

sympathischsten erscheint. Sollte diese politische Kraft an der 

                                      
7 Man denke an die Landtagswahl in Niedersachsen im Januar 2013, als die FDP, der ein 
mögliches Scheitern an der Fünfprozentklausel vorausgesetzt wurde, mit 9,9 Prozent extrem 
gut abschnitt. Bei großen Teil der CDU entstand der (fälschliche) Eindruck, ein schwarz-
gelbes Bündnis sei dadurch verspielt worden. Dieses Ergebnis schreckte bei der 
Bundestagwahl 2013 manche Wähler aus dem konservativ-liberalen Milieu ab, für die FDP 
zu votieren.  
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Fünfprozenthürde scheitern, käme die Nebenstimme zur Geltung. Die 

Stimmen der Wähler für Parteien, die an der Fünfprozenthürde scheitern, 

fallen nicht unter den Tisch. Da der Wahlakt diejenige Form der politischen 

Partizipation darstellt, von der die Bürger den meisten Gebrauch machen, ist 

dies im Sinne angemessener Repräsentation sinnvoll.  

Zweitens: Der Wähler kann ohne taktisch-strategische Überlegungen bei 

der ihm sympathischsten Partei sein Kreuz machen. Er muss keine Angst 

haben, für den Papierkorb zu stimmen. Die abschreckende Wirkung der 

Klausel für die „Kleinen“ entfiele. Und umgekehrt würden „Leihstimmen“ 

weitgehend der Vergangenheit angehören. Wir wüssten, wie stark die 

Parteien tatsächlich sind. 

Drittens: Eine Verfälschung des Wählerwillens kann nicht mehr auftreten, 

da prinzipiell jede Stimme verwertet wird. Wer nur für die eigene Partei zu 

votieren gedenkt, ist nicht verpflichtet, von der Eratzstimme Gebrauch zu 

machen. Unter den Bedingungen der Existenz einer Nebenstimme wäre 

2013 entweder eine schwarz-gelbe Koalition oder eine Alleinregierung der 

Union zustande gekommen jedenfalls kein schwarz-rotes Bündnis. 

Zugegeben: Wer nicht nur die Haupt-, sondern auch die 

Nebenstimme einer Partei gibt, die an der Fünfprozenthürde scheitert, bliebe 

weiterhin einflusslos.8 Und wer vermehrt Nebenstimmen von Wählern 

extremistischer Parteien erhält, könnte in Verruf geraten, und eine politische 

Kraft, die dank der Nebenstimmen regiert, müsste sich vorwerfen lassen, sie 

sei eine „Partei der zweiten Wahl“. Aber das sind Petitessen. Immerhin 

vermeidet diese Reform eine Vielzahl irritierender Nebenwirkungen.  

Der positive Effekt der Fünfprozentklausel (Schutz vor Zersplitterung 

im Parlament) bliebe gewährleistet, die negative Wirkung verschwände (z.B. 

die fehlende Berücksichtigung von Stimmen). Leider greift die Politik eine 

solche Reform – billig im Sinne von angemessen, keineswegs im Sinne von 

primitiv – so gut wie nicht auf. Der Landtag in Schleswig-Holstein debattiert 

zur Zeit zwar über einen von der Piratenpartei eingebrachten Gesetzentwurf, 

aber die Aussichten, eine Ersatzstimme in das dortige Wahlgesetz 

                                      
8 Es erscheint aus Gründen der Transparenz nicht sinnvoll, dem Bürger mehrere 
Ersatzstimmen zu geben.  
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vorzunehmen, sind nicht sonderlich groß. Mittlerweile propagieren in der 

Wissenschaft manche eine solche Reform.9 

 

4. Prüfung der Kriterien 

 

In Anlehnung an Winfried Steffani sollen drei, nicht eigens für das 

Wahlrecht entwickelte Kriterien herangezogen werden: Transparenz, 

Partiizipation und Effizienz.10 Die These des Hamburger 

Politikwissenschaftlers stimmt, dass diese drei Merkmale für die „Steigerung 

des Demokratiepotentials des parlamentarischen Regierungssystems der 

Bundesrepublik“11 zentral sind. Allerdings, und das erwähnt Steffani nicht, 

können sie in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Wer 

ein Kriterium verabsolutiert, sieht sich der Gefahr ausgesetzt, dass ein 

anderes nicht angemessen zur Geltung kommt.  

Transparenz: Die Ersatzstimme, die Unmittelbarkeit der Wahl nicht 

gefährdet, erfüllt dieses Kriterium. Dem Stimmbürger ist deren Funktion 

bewusst. Missverständnisse sind so gut wie auszuschließen. Es dürfte kaum 

einen Wähler geben, der eine „Hauptstimme“ als „Ersatzstimme“ ansieht und 

diese als jene. Wer keine Ersatzstimme abgibt, macht sein Votum nicht 

ungültig. Anders ist dies bei dem Wähler, der eine Partei nur bei der 

Ersatzstimme ankreuzt. Allerdings dürfte dies dann Absicht sein, kein 

Unvermögen.  

 Partizipation: Durch die Ersatzstimme erhält der Wähler einer kleinen 

Partei die Möglichkeit, auch Einfluss auf die Zusammensetzung des 

Bundestages zu nehmen. Er kann nicht nur seiner Erstpräferenz 

nachkommen, sondern zugleich auch eine Zweitpräferenz geltend machen. 

Durch den Reformvorschlag, der in Deutschland allerdings ohne Tradition 

ist, würde vermutlich die Wahlbeteiligung steigen, wiewohl nur leicht. 

 Effizienz. Diese Ersatzstimme ist wirksam, wenn sie für eine Partei 

abgegeben wird, die mit der Hauptstimme die Fünfprozenthürde überwindet. 

                                      
9 Vgl. Frank Decker, Wenn die Populisten kommen. Beiträge zum Zustand der Demokratie 
und des Parteiensystems, Wiesbaden 2013; Jan Köhler, Parteien im Wettbewerb. Zu den 
Wettbewerbsbedingungen nicht-etablierter politischer Parteien im Rechtssystem der 
Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 2006. 
10 Vgl. Winfried Steffani, Parlamentarische Demokratie. Zur Problematik von Effizienz, 
Transparenz und Partizipation, in: Ders. (Hrsg.), Parlamentarismus ohne Transparenz, 
Opladen 1973, S. 17-47.  
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Im anderen Fall bleibt sie wirkungslos. Der verbreitete Verdruss von 

Bürgern, bei Wahlen politisch ohnmächtig zu sein, kann sich somit nicht auf 

das Wahlsystem berufen.  

 Unter dem Strich gilt: Transparenz gefährdet in diesem Fall weder 

Partizipation noch Effizienz, Partizipation weder Effizienz noch Transparenz, 

Effizienz weder Transparenz noch Partizipation. Ein unaufhebbares 

Spannungsverhältnis zwischen den drei Kriterien besteht nicht.  

 

5. Ergebnis 

 

Was für die Bundestagwahl gilt, trifft auch für die Landtagswahl zu. Der 

Landtag in Schleswig-Holstein sollte daher die Ersatzstimme einführen. Das 

Bundesland wäre damit Vorreiter für eine wichtige Reform. Die Vereinbarkeit 

mit verfassungsrechtlichen Vorgaben steht außer Frage. Ein Verstoß mit der 

Unmittelbarkeit der Wahl liegt nicht vor.  

 

                                                                                                         
11 Ebd., S. 42. 
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